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Beginn der Sitzung: 15 Uhr 5 Minuten. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Ich eröffne die 67. Sitzung des Bayerischen Land
tags. Die Liste der entschuldigten Kollegen wird 
zu Protokoll gegeben''). 

Außerdem darf ich Sie davon in Kenntnis set- . 
zen, daß der Bayerische Rundfunk und das Baye
iische Fernsehen mich gebeten haben, während 
der Vollsitzungen dieser Tage Aufnahmen im Ple
narsaal machen zu dürfen. Ihr Einverständnis vor
aussetzend, habe ich dazu die Genehmigung er
teilt. 

Meine sehr verehrten Damen, meine Herren, 
Hohen Haus! Vor Eintritt in die Tagesordnung 
möchte ich eines Geburtstag es gedenken, den 
in diesen Tagen der Zweitjüngste aus dem Kreise 
der zehn „Veteranen" dieses Hohen Hauses feiern 
kannte, die dem Bayerischen Landtag schon bei 
seinem Wiederbeginn im Jahre 1946 angehörten. 

Am 20. März vollendete - Sie ahnen es schon 
- der Herr Kollege Franz Sichler in seiner be
kannten körperlichen Frische und Lebendigkeit 
das 60. Lebensjahr. 

(Lebhafter Beifall) 

Dazu darf ich dem Jubilar nach meinen ihm schon 
schriftlich dargebrachten Wünschen nun auch noch 
in Ihrer aller Namen hier im Hohen Hause die 
herzlichsten Glückwünsche aussprechen. 

Der Herr Kollege Sichler, dessen politisches En
gagement schon auf das Jahr 1923 zurückgeht, als 
er mit 14 Jahren Mitglied der Sozialistischen Ar
beiterjugend und vier Jahre später Mitglied der 
SPD wurde, hat nach 1945 sofort seine ganze Kraft 
·dem Wiederaufbau seiner Heimat gewidmet. Er 
war Bürgermeister der schwer zerstörten Stadt 
Schwandorf, danach Stadtrat von Schwandorf und 
Kreisrat von Burglengenfeld. In die bayerische 
Volksvertretung wurde Herr Kollege Sichler am 
1. Dezember 1946, also bei der ersten Wahl, als 
Stimmkreisabgeordneter von Burglengenfeld ge
wählt; er gehört ihr - mit einer kurzen Unter
brechung - bis heute an. Aus der vielfältigen 
Tätigkeit in den zwei Jahrzehnten seiner Parla
mentszugehörigkeit möchte ich besonders seine 
sachkundige Mitarbeit in den Ausschüssen für 
Wirtschaft und Verkehr und für Grenzlandfragen 
hervorheben; letzterem gehört er seit der 4. Wahl
periode als stellvertretender Vorsitzender an. 

Meine Damen und Herren! Wir freuen uns mit 
dem Jubilar, dessen temperamentvolle Art im Ho
hen Hause bekannt und geschätzt ist und dessen 
„leise Flüsterstimme" auch in den hintersten Rän
gen jeweils noch deutlich vernommen werden kann. 
Wir wünschen ihm noch viele Jahre aktiver Tätig
keit bei voller Gesundheit und ein erfolgreiches 
Wirken zum Wohle Bayerns und seiner Oberpfälzer 
Heimat. 

(Beifall- Abg. Sichler: Danke schön!) 

Meine Damen und Herren! Außerhalb der Ta
gesordnung möchte ich Sie zunächst noch um fol-
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gendes bitten: Der Aus s .c h u ß für Sozi a 1-
u n d Gesundheits p o 1 i t i k moniert zur Mit
beratung den Entwurf eines Gesetzes über den 
Vollzug des Lebensmittelrechts gemäß Bei 1 a g e 
1365. Der vorerwähnte Entwurf wurde bisher über
wiesen an den Ausschuß für Wirtschaft und Ver
kehr, den Ausschuß für Ernährung und Landwirt
schaft und den Ausschuß für Verfassungs-, Rechts
und Kommunalfragen. Besteht seitens des Hohen 
Hauses gegen diese Anforderung eines Gesetzent
wurfs zur Mitberatung ein Bedenken? Wertn 
nicht, dann stelle ich fest, daß in Ergänzung 
des seinerzeitigen Überweisungsbeschlusses die ge
nannte Gesetzesvorlage vor den Beratungen im 
Rechts- und Verfassungsausschuß nunmehr auch 
dem Ausschuß für Sozial- und Gesundheitspolitik 
zugewiesen wird. 

Ich rufe auf den Punkt 1 der Tagesordnung: 

Mündliche Anfragen gemäß § 79 der Ge-
schäftsordnung 

Ich 'bitte den Herrn Staatssekretär im 
Staatsministerium für Wirtschaft 
und Verkehr, hier am Rednerpult des Hohen 
Hauses Platz zu beziehen. E r s t er Fr a g es t e 1-
1 e r ist der Herr Abgeordnete Speth. Herr Kollege 
Speth, Sie haben das Wort. 

Speth (CSU): Herr Staatssekretär! .Hat die Baye- · 
rische Staatsregierung die zum 1. April 1969 in 
Kraft tretende Beitragserhöhung der Bayerischen 
Beamtenkrankenkasse der Bayerischen Versiche
rungskammer aufsichtsbehördlich genehmigt und 
hält sie die ca. 25prozentige Beitragserhöhung für 
gerechtfertigt? 

Präsident Hcmauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär Sackmann: Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Die vom Landesausschuß der 
Bayerischen Beamtenkrankenkasse am 5. Novem
ber 1968 beschlossene Neufassung der Krankheits
kostentarife, die am 1. April 1969 in Kraft tritt, 
ist vom Bayerischen Staatsministerium für Wirt
schaft und Verkehr als Fachaufsichtsbehörde der 
Bayerischen Beamtenkrankenkasse mit Urkunde 
vom 20. Dezember 196ä genehmigt worden. Die 
in der Neufassung enthaltene Beitragserhöhung 
mußte auf Grund der nachgewiesenen Steigerung 
der Erstattungsleistungen g e n e h m i g t werden. 
Das Ausmaß der Beitragserhöhung richtet sich nach 
den besonderen Merkmalen der jeweiligen Ver
sicherung, z.B. Tarif, Geschlecht, Dauer der Ver
sicherung. 

Präsident Hanauer: Danke schön! Nächster 
Fragest e 11 er ist der Herr Abgeordnete We
ber. 

'') Nach Artikel 4 Absatz 2 des Aufwandsentschädi
gungsgesetzes sind entschuldigt bzw. beurlaubt die Ab
geordneten Freundl, Frau Dr. Haselmayr, Herrmanns
dörfer, Junker, Dr. Kaub, Kiene, Mack, Dr. Pöhlmann 
und Dr. Rass. 
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Weber (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie mit 
mir der Meinung, daß die beabsichtigte Stillegung 
der Bundesbahnnebenstrecke Zwiesel-Bodenmais 
den getroffenen und noch weiter erforderlichen 
Maßnahmen zur Hebung der Wirtschaftskraft im 
Grenzland und somit den strukturpolitischen Ziel
setzungen zuwiderläuft? 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär Sackmann: Hohes Haus, meine 
Damen und Herren! Ohne dem Ergebnis· des zur 
Zeit laufenden Anhörv~rfahrens vorgreifen zu wol
len, möchte ich sagen, daß ich wie der Herr Abge
ordnete Weber der Meinung bin, daß die beabsich
tigte Stillegung der Bundesbahnstrecke Zwiesel
Bodenmais den Maßnahmen zur Hebung der Wirt
schaftskraft sowie den strukturpolitischen Zielset
zungen im Grenzland w i d e r s p r i c h t. 

(Abg. Weber: Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Zu . einer Zusatz f r a g e 
bitte der Herr Abgeordnete Weber! 

Weber (SPD): Herr Staatssekretär, vertreten Sie 
damit die Meinung, daß die Bayerische Staatsregie
rung dieser beabsichtigten Stillegung zu wider
sprechen hat? 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär Sackmann: Ich kann das mit Ja 
beantworten. 

Präsident Hanauer: Danke schön! 

(Überlegungspause beim Präsidium) 

Meine Damen und Herren! Die Pause war da
durch veranlaßt, daß die nächste Frag e in 
der mir vorliegenden Form den Herrn Staats -
mini s t er für Wirtschaft und Verkehr, der durch 
eine auswärtige Sitzung verhindert ist, fragen will, 
ob er mit seinem $taatssekretär der glei
chen Meinung ist. Eine solche Antwort kann na
türlich der Herr Staatssekretär schlecht geben. 
Aber ich hörte, daß die Frage anders formuliert 
werden soll. Sie müßte allerdings in dieser Form 
schriftlich vorliegen. Aber bitte, ich erteile dem 
Herrn Kollegen Kamm das Wort. 

Die vorliegende' schriftliche Fassung lautet: 

Ist der Herr Staatsminister für Wirtschaft 
und Verkehr derselben Ansicht wie sein Staats
sekretär, daß es für Nürnbergs Messepläne 
keine Zukunft gebe, da der „Zug schon abge
fahren sei"? 

Kamm (SPD): Herr Präsident, wie Sie richtig 
feststellen, hätte die Fragestellung an den Herrn 
Staatssekretär praktisch nur die Folge, daß dieser 
eine Meinung wiederholte, die er bereits geäußert 
hat. Ich möchte in Abwesenheit des Herrn stellver
tretenden Ministerpräsidenten und Staatsministers 
für Wirtschaft und Verkehr den anwesenden Herrn 
M in i s t e r p r ä s i d e n t e n fragen, ob sich das 
Kabinett bereits mit dieser Angelegenheit beschäf-

tigt hat und ob das Kabinett die bekannten An
sichten des Herrn Staatssekretärs teilt. 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär, damit 
darf ich Sie von hier entlassen. Weitere Fragen an 
den Wirtschaftsminister liegen nicht mehr vor. 

Der Herr Mini s t e r p r ä s i d e n t ist um die 
Beantwortung der Frage des Herrn Abgeordneten 
Kamm gebeten. 

Ministerpräsident Dr. Goppel: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Ich kann zunächst nur sagen, daß sich 
das Kabinett mit dieser Frage noch nicht befaßt 
hat. Infolgedessen kann ich auch auf die Frage 
nicht antworten, ob das Kabinett eine gewisse 
Meinung teilt. Die Frage wird erst zu beantworten 
sein, wenn das Kab_inett sich mit der Angelegenheit 
befaßt hat. 

(Abg. Kamm: Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Zu einer Zusatzfrage 
der Herr Abgeordnete Kamm! 

Kamm (SPD): Herr Ministerpräsident, glauben 
Sie nicht, daß Äußerungen, wie sie der Herr Staats
sekretär S a c km an n jetzt bereits mehrmals be
züglich Nürnberg getan hat, nicht gerade zu einem 
vertrauensvollen Verhältnis zwischen der Bevölke
rung von Nürnberg und der Bayerischen Staats
regierung beitragen können? 

Ministerpräsident Dr. Goppel: Darf ich den 
Herrn Fragesteller bitten, mich nicht zum Quali
fikator der Mitglieder der Staatsregierung machen 
zu wollen. 

(Heiterkeit) 

Im übrigen möchte ich sagen: Die vertrauensvolle 
Zusammenarbeit mit Nürnberg könnte, glaube ich, 

. auch auf andere Weise bewiesen sein. 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren, 
die Problematik der Zusatzfragen liegt jetzt in der 
Schwierigkeit der Fragestellung und in ihrer plötz
lichen Veränderung. Ich möchte aber trotz aller 
Bedenken noch einige weitere Zus atz fr a gen 
zulassen. Herr Abgeordneter Richter! 

Richter (NPD): Herr Ministerpräsident, sind Sie 
der Auffassung, daß die Bayerische Staatsregie
rung der Stadt Nürnberg Hilfe leisten sollte, einer
seits bei der Beschaffung von Grundstücken aus 
dem Staatsbesitz und andererseits durch finanzielle 
Unterstützung der Bauvorhaben? 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Richter, ich 
möchte ausdrücklich erklären, daß eine Frage da
nach, welche Meinung der Herr Wirtschaftsmini
ster hinsichtlich der Nürnberger Messepläne hat, 
jetzt nicht mehr in dieser Form ausgeweitet wer
den kann. 

(Zuruf: Genau!) 

Das sprengt jedwede Ordnung, wie sie mir die 
Geschäftsordnung auferlegt. 

(Zuruf: Ganz klar!) 
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(Präsident Hanauer) 

Ich bitte also, dafür Verständnis zu haben. Ich 
werde das bei weiteren Fragestellern genauso 
handhaben. Ich bitte, darauf genau zu achten. 

Zur nächsten Zusatz f r a g e der Herr Abge
ordnete Drexler ! 

Drex!er (SPD): Herr Ministerpräsident, ich un
terstelle, daß Sie die in allen Zeitungen abgedruckt 
gewesene Äußerung des Herrn Staatssekretärs ge
lesen haben bzw. daß sie Ihnen zur Kenntnis ge-
bracht wurde. · 

(Abg. Vöth: Das ist keine Fragestellung!) 

Ich frage Sie: Haben Sie sich dabei etwas ge
dacht? 

(Heiterkeit) 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Drexler, die 
Frage an den Herrn Ministerpräsident, ob er sich 
etwas gedacht hat, ist derartig provozierend, daß 
ich sie nicht zulassen kann. Ich bedauere sehr. 

Die nächste Z u s a t z f r a g e vom Herrn Ab
geordneten Heiden! 

Heiden (SPD): Herr Ministerpräsident, ist die 
Bayerische Staatsregierung bereit, sich umgehend 
mit diesen für Nürnberg so bedeutenden wirt
schaftlichen Fragen zu beschäftigen? 

Ministerpräsident Dr. Goppel: Ich möchte dazu 
nur sagen, daß sich die Stadt Nürnberg bisher 
noch nicht an die Staatsregierung gewandt hat. In
folgedessen kann ich mich dazu auch nicht äußern. 

(Sehr gut! bei der CSU) 

Präsident Hanauer: Danke schön! Ich betrachte 
die Angelegenheit - -

(Zuruf) 

- Nein, doch noch eine Zusatzfrage? Herr Kollege, 
wir wollen diese Frage doch als abgeschlossen be
trachten. Eigentlich hätte ich ja diese Frage, da der 
Adressat nicht anwesend ist, von Anfang an nicht 
stellen lassen dürfen. Herr Ministerpräsident, ich 
danke schön! 

Ich bitte den Herrn Staatsminis t er de s 
Innern , ans Rednerpult zu kommen. 

N ä c h s t e r F r a g e s t e 11 e r ist der Herr Ab
geordnete Gerstl. 

Gerstl Max (CSU): Herr Staatsminister! Eine 
Reihe von schweren Verkehrsunfällen, die sich in 
der letzten Zeit auf der Staatsstraße 2119 zwischen 
0 r t e n b u r g und V i 1 s h o f e n ereignet haben 
und auf den schlechten Zustand dieser Straße zu
rückzuführen sind, veranlassen mich zu der Frage, 
wann die zirka drei Jahre zurückliegende Zusage 
des damaligen Staatssekretärs im Innenministe
rium endlich eingelöst wird, nämlich daß der Aus
bau der Staatsstraße 2119 an der genannten Stelle 
in nächster Zeit durchgeführt wird. 

Präsident Hanauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Die Mittel für den Staatsstraßenbau sind 
wie längst bekannt und oft genug wiederholt, lei~ 
der so knapp, daß wir nicht alle dringlichen Bau
vorhaben gleichzeitig verwirklichen können. Es ist 
vorgesehen, mit dem Ausbau zwischen Neustift 
und Steinkirchen im Jahre 1970 zu beginnen. 
Diese Maßnahme kostet etwa 5,4 Millionen DM. 
Im Haus h a 1tsp1 an 1969/70 für die Staats
straßen ist für diese Maßnahme ein erster Betrag 
in Höhe von 600 000 DM vorgesehen. Damit möchte 
ich aber - darauf weise ich ausdrücklich hin -
keine Zusicherung dafür abgegeben haben, daß 
diese Straße im nachfolgenden Jahr schon in vollem 
Umfang ausgebaut werden kann. Ich muß immer 
auf die verfügbaren Mittel abgrenzen. 

Präsident Hanau er: Zu einer Zu s atz frag e 
der Herr Abgeordnete Gerstl! 

Gerstl Max (CSU): Herr Staatsminister, sind Sie 
mit mir der Meinung, daß man das Problem der 
Finanzierung der Staatsstraßen allgemein etwas 
anders anpacken müßte? 

Präsident Hanauer: Nun, Herr Kollege Gerstl, 
auch das verläßt eigentlich wieder den Rahmen der 
Frage. - Herr Minister! 

Staatsminister Dr. Merk: Ich bin selbstverständ
lich der Meinung, daß wir die Finanzierung der 
Staatsstraßen, insbesondere den Neu- und Umbau 
der Staatsstraßen, auf eine neu e u n d b rauch -
bare Basis stellen sollten. 

Präsident Hanauer: N ä c h s t er Fr a g es t e 1-
1 er ist der Herr Kollege Sonntag. 

Sonntag (SPD): Herr Minister, warum wurde 
beim Um- und Neubau der Universität 
Würzburg Granit verwendet, der in Polen be
arbeitet wurde? 

Präsident Hanauer: Herr Minister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Bei den Arbeiten an der Universität Würz
burg wurde für Beläge in den Treppenhäusern 
Flossenbürger Granit ausgeschrieben und angebo
ten. Die Arbeiten waren termingebunden wegen 
der weiteren damit in Zusammenhang stehenden 
Baumaßnahmen. Die mit der Ausführung beauf
tragte Firma teilte nach Auftragsvergabe mit, daß 
sie den vorgesehenen bayerischen Granit nicht 
recht z e i t i g bekomme und damit auch nicht 
termingerecht bearbeiten könne. Um die wegen des 
weiteren Baufortschritts notwendigen Termine ein
halten zu können, schlug die Steinmetzfirma vor, 
den bei ihr vorrätigen und bearbeiteten schlesi
schen Granit S zu verwenden. Um den Fortgang 
der Bauarbeiten nicht zu gefährden, wurde dem 
Vorschlag zugestimmt. 

(Abg. Sonntag: Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Eine Zus atz f r a g e des 
Herrn Abgeordneten Sonntag! 
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. Sonntag (SPD):. Eine andere leistungsfähige Fir:
ma wäre im Nordosten Oberfrankens oder Bayerns 
nicht zu finden gewesen? 

P~äsident Hanauer: Herr Minister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Kollege! Darauf 
vermag ich mangels Kenntnis keine Antwort zu 
geben. 

Pr.äsident Hanauer: Nächster Fr a g es t e 1-
1 e r ist der Herr Abgeordn~te Fuchs. 

Fuchs (NPD): Herr Minister! Sieht die Staats
regierung eine Möglichkeit, die ·in ihrer Existenz 
gefährdete Urologische Privatklinik Dr. Hering in 
St 'raub in g zu unterstützen? 

Präside.nt Hanauer: Herr Minister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Hau~! Dem Staatsministerium des Innern wurde 
im November 1968 bekannt, daß infolge einer 

·schweren Erkrankung des Chefarztes Dr. Hering 
an der Urologischen Privatklinik Dr. Hering in 
Straubing Schwierigkeiten entstanden sind. Soweit 
es sich nicht um die Betreuung durch einen Beleg
arzt handelt, der dort inzwischen ebenfalls chirur
gisch tätig 1.st, erfolgt die Behandlung der Kranken 
durch einen ausländischen Arzt, der die 
Anerkennung als Facharzt für Urologie besitzt. Das 
Staatsministerium des Innern hat ihm eine b e -
f r i s t e t e E r 1 a u b n i s zur vorübergehenden 
Ausübung des ärztlichen Berufs erteilt und ist auch 
bereit, diese entsprechend zu verlängern, soweit es 
zur Sicherstellung der ärztlichen Versorgung der 
Kranken erforderlich ist. 

Präsident Hanauer: Nächster Frag e s t e 1-
l e r Herr Abgeordneter Schöfberger ! 

Scf'!öfberger (SPD): Herr Staatsminister, ist die 
. Staatsregierung bereit, dem hessischen Vorbild fol

gend, den Bau von Dorfgemeinschaftshäusern, Bür
gerhäusern und Mehrzweckhallen anzustreben und 
zu fördern? 

Präsident Hanauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Soweit es sich bei den eben genannten Ein
richtungen oder Häusern um öffentliche Einrich
tungen handelt, die dann von den Kommunen zu 
tragen wären, käme eine Förderung im Rahmen 
des Artikels 10 des F in an z au s g 1 e i c h s g e -
s et z es in Frage. Hier stehen jedoch so wichtige 
und vorrangige andere Aufgab e n wie Kran
kenhausbau nach unserem Krankenhausplan, 
Schulhausbauten im Zuge der Neugliederung des 
Schulwesens und nach dem Schulentwicklungsplan 
an, daß es nicht vertretbar wäre, bei den dort 
ohnehin zu geringen Förderungssätzen die Mittel 
dafür durch die Aufnahme neuer Maßnahmen noch 
weiter zu kürzen. 

Präsident Hanauer: Eine Zus atz frage des 
Herrn Abgeordneten Schöfber_ger ! 

Schöfberger (SPD): Herr Minister! Halten Sie 
angesichts der Verödung der suburbanen „Schlaf
städte" die Abhilfe durch den Bau von Bürger
häusern nicht auch für ·. eine vordringliche Auf-
gabe? · 

Präsident Hanauer: Herr Minister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Kollege Schöf
berger! Ich glaube, der Begriff „suburbane Schlaf
städte" trifft keineswegs auf die L an d gemein -
d e n zu, in denen allenfalls solche Gemeinschafts
einrichtungen wie Landfrauenhäuser oder Ähnli
ches in Frage kämen. Außerdem bin ich der Mei
nung, daß hier niCht nur kommunale Trägerschaft 
in Frage zu kommen braucht. 

Präsident Handuer: Nächster Fragesteller ist der 
Herr Abgeordnete Leupold. 

(Abg. Heiden: Eine Zusatzfrage!) 

- Die Fragestellung ist erledigt. Ich bitte, bei 
Zusatzfragen rechtzeitig - -

(Zurufe von der SPD: Die war gedrückt! -
Die war während der Antwort sChon ge
drückt! - Abg. Heiden: Ich würde nie wa-

gen, das Gegenteil zu behaupten!) 

-. Herr Kollege! Ich muß Sie dann bitten, sich 
eines anderen Mikrophons zu bedienen, weil das 
eine bereits für den Fragesteller leuchtet und da
her keine neuen Blinkzeichen gibt. Deswegen bin 
ich beim Fragesteller selbst darauf angewiesen, 
daß er die Meldung, eine Z u s a t z f r a g e stellen 
zu wollen, durch Zuruf bringt. 

Gut, ich rufe nochmals zurück. 

Heiden (SPD): Herr Staatsminister! Würden Sie 
aus Ihrer Beantwortung der Frage Schöfberger die 
genannten Mehrzweckhallen ausnehmen, die sport
lichen und kulturellen Veranstaltungen dienen? 

Staatsminister Dr. Merk: Die habe ich alS nicht 
in der Frage inbegriffen verstanden. Sie wissen ja, 
daß wir gerade zur verstärkten Förderung der
artig~r Sporteinrichtungen auf dem Land, insbe
sondere zentraler Sportstätten, sogar eine Aus
weitung der bisherigen Finanzierungsmöglichkei
ten neu im bayerischen Staatshaushalt vorgesehen 
haben. 

Präsident Hanauer: Nun, Herr Kollege Leupold, 
zur nächsten Frage! 

Leupold (NPD): Herr Staatsminister! Ist die 
Staatsregierung - falls die Finanzreform endgültig 
scheitern sollte - bereit, der großen Gefahr einer 
Ausweitung oder Neuerhebung von Bagatellsteu
eru, z.B. Getränke-, Speiseeis- und Schankerlaub
nis-Steuer, Notgroschen usw., seitens der Kommu
nen durch gesetzliche Maßnahmen entgegenzuwir
ken? 

Präsident Hanauer: Herr Staatsminister! 

S~aatsminister Dr. Merk: Hohes Haus! Von einem 
endgültigen Scheitern der Finanzreform l~ann vor-
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läufig sicher nicht die Rede sein. Ich hoffe vielmehr, 
daß man sich über die strittigen Punkte noch einig 
wird. Im übrigen sind die sogenannten kleinen 
Gemeindesteuern schon ihrer Größenordnung nach 
niemals ein Ersatz für eine Finanzreform. Das wis
sen auch die Gemeinden. Deswegen sind etwaige 
gesetzliche Maßnahmen gegen eine solche mögliche 
Entwicklung sicher nicht er f o r d er 1 ich'. 

(Leupold: Eine Zusatzfrage, bitte!) 

Präsident Hanauer: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Leupold! 

Leupoid (NPD): Herr Staatsminister, trifft es 
zu, daß nach dem Entwurf des neuen Kommunal
abgabengesetzes die Gemeinden ermächtigt sind, 
die von mir erwähnten Steuern weiterhin zu er
heben, und daß, falls die Gemeinden von diesem 
Recht nicht selbst Gebrauch machen, der Landkreis 
diese ärgerliche Sonderbesteuerung als Kreissteu
ern für das ganze Kreisgebiet erheben könnte? 

Präsident Hanauer: Herr Kollege! § 80 Absatz 2 
letzter Satz: „Zusatzfragen dürfen nicht verle.sen 
werden" - neben allen anderen Einwendungen. 
Das ist genau das Gegenstück zu dem, was wir mit 
der belebenden Fragestellung erreichen wollten. -
Herr Minister! 

Staatsminister Dr. Merk: Das neue Kommunal
abgabengesetz ist bisher im Ministerrat nicht be
handelt. Die endgültige Fassung eines neuen Kom
munalabgabengesetzes kann daher von mir auch 
noch nicht beurteilt werden. 

Präsident Hanauer: Der Herr Kollege Letten
bauer zu einer _Zus atz f r a g e ! 

Lettenbauer (SPD): Herr Staatsminister, sind Sie 
mit mir der Meinung, daß der Fragesteller offen
sichtlich daran glaubt, daß das versprochene Span
ferkel durch ein Paar Schweinswürste! ersetzt wer
den kann? 

Präsident Hanauer: Herr Kollege! Wie soll ich 
das Spanferkel wieder in Sachzusammenhang mit 
dem Notgroschen bringen? 

(Zuruf: Das ist eine geistige Auseinander
setzung!) 

- Herr Minister! 

Siaatsminister Dr. Merk: Wenn ich die Zwischen
frage recht verstehe, dann glauben Sie, Herr Kol
lege, daß möglicherweise die etwa nicht gelingen
de Finanzreform ersetzt werden sollte durch Flick
werk an den Kommunalabgabengesetzen, die man 
unter derri Sammelbegriff „Bagatellsteuern" zu
sammenzufassen pflegt. Ich habe darauf bereits 
geantwortet, daß ich diese Steuern nicht als brauch
baren Ersatz betrachte und daß ich persönlich auch 
nicht die Erwartung habe, daß selbst beim Schei
tern der Finanzreform der Versuch unternommen 
wird, sich hier schadlos zu halten. 

3 

(Abg. Lettenbauer: Das ist auch nicht meine 
Auffassung, sondern die des Fragestellers 

gewesen!) 

Präsiden! Hanauer: Eine weitere Zu s atz f r a -
g e des Herrn Kollegen Ospald! 

Ospald (SPD): Herr Staatsminister! Sind Sie 
nicht der Auffassung, daß dies Gegenstand inten
siver Beratung und der politischen Entscheidung 
des Parlaments bei der Behandlung des neuen Ent
wurfs des Kommunalabgabengesetzes sein wird? 

Präsiirlleni Hanauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Merk: Das letzte Wort in der 
Frage der Neugestaltung des Kommunalabgaben
gesetzes wird selbstverständlich wie bei jedem Ge
setz das Parlament haben - nicht das letzte, son
dern das entscheidende Wort. 

Präsident Hanauer: N ä c h s t er Fr a g es t e 1-
1 er Herr Abgeordneter Schraut! 

Sc:hraut (SPD): Wann ist mit dem Ausbau der 
Staatsstraße 2009 im Landkreis M e m m i n g e n 
zu rechnen? 

P1·äside111! Hcmcmer: Herr Minister! 

,Staatsminister Dr. Merk: Herr Kollege Schraut, 
ich habe auf Ihre s c h r i f t 1 i c h e An f r a g e 
zu diesem Thema am 6. März geantwortet und darf 
wiederholen: Die Staatsstraße 2009 wird in den 
kommenden Jahren a b s c h n i t t s w e i s e im 
Rahmen der verfügbaren Mittel ausgebaut wer
den. Bereits in diesem Jahr wird der Ausbau einer 
ersten Teilstrecke zwischen Leg au _und Sc h n a 11 
begonnen werden. 

Schrau'i: (SPD): Danke schön, Herr Minister! Die 
Beantwortung der schriftlichen Anfrage ist bis 
heute nicht in meiner Hand. 

Präsident Hanauer: Das ist aber keine Zusatz
frage, Herr Kollege! Auch Feststellungen sind nicht 
zulässig. 

N ä c h s t e r F r a g e s t e 11 e r ist der Herr Ab
geordnete Dr. Dehner. 

Dr. Dehner (NPD): Durch welche Sofortmaßnah
men gedenkt das ·Staatsministerium des Innern · 
dem Mißstand abzuhelfen, daß ,.viele Fleischbe
schauer und Fleischbeschau-Tierärzte seit dem 1. 
Januar 1969 keine Gebühren mehr für ihre Tätig
keit in der Fleischbeschau erhalten haben? 

Präsident Hcmauer: Herr Minister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Von „Mißständen" kann man .hier nicht re
den. Die Abrechnung geht ebenso rasch wie früher 
bei der Fleischbeschau-Ausgleichskasse. Über die 
elektronische Datenverarbeitungsanlage des Land
kreisverbandes sind die Unterlagen für die Ent
lohnung der Beschauer für ihre Tätigkeit im Monat 
Januar bereits Ende Februar an die Landkreise 
versandt worden. In Zukunft wird der Landkreis
verband die Aufbereitung der Datenunterlagen 
noch beschleunigen. Jedem Einsichtigen ist klar, 
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daß es bei einer Umstellung wie der hier vorlie
genden vorübergehende Anlaufschwierigkeiten ge
ben kann. Im übrigen hat der Landkreisverband 
Bayern die Landkreise aufgefordert, den Beschau
ern auf Verlangen Vorschüsse zu gewähren. 

Präsident Hanauer: Zu einer Zus atz frage 
der Herr Abgeordnete Dr. Dehner! 

Dr. Dehner (NPD): Herr Staatsminister, ist Ih
nen nicht bekannt, daß entgegen Ihren Ausführun
gen z.B. im Landkreis Weiß e n b ur g die Situa
tion so ist, daß bisher kein Pfennig ausbezahlt 
worden . ist und daß trotz der angeblich seit Fe
bruar ausbezahlten Gebühren die Fleischbeschauer 
im Landkreis An s b a c h z. B. nur geringe Ab
zahlungen erhalten haben? 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Kollege Dr. Deh
ner, mir ist natürlich nicht bekannt, wie die Si
tuation in den einzelnen Landkreisen des Landes 
Bayern ist. Sämtliche bayerischen Landkreise ha
ben sich bis auf fünf der zentralen Berechnung und 
Abrechnung über die Datenverarbeitungsanlage 
des Landkreisverband!=s angeschlossen. Ich darf 
aber nochmals darauf hinweisen, daß auch bei der 
früheren Abrechnungsmethode über die Aus
gleichskasse die Abrechnungen frühestens einen 
Monat nach Ablauf des Abrechnungsmonats zur 
Auszahlung gelangt sind. 

Präsident Hanau er: Zu einer Zus atz frage 
der Herr Abgeordnete Dr. Fischer! 

Dr. Fischer (CSU): Herr Staatsminister, ist Ihnen 
bekannt, daß der vom Landkreisverband verwen
dete Computer Ergebnisse gezeitigt hat, die durch
aus nicht den eirigesandten und gespeicherten 'Tat
sachen entsprechen? 

(Heiterkeit) 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Dr. Fischer, ist 
der Sachzusammenhang da noch so eindeutig er
sichtlich? 

(Zurufe: Ja!) 

- Herr Minister bitte! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Herr 
Kollege Dr. Fischer! Mir ist zwar bekannt, daß es 
mit der Einsendung der Unterlagen und der sach
gerechten Ausfüllung der Vordrucke nicht in allen 
Fällen einwandfrei geklappt hat, so daß Rück
sendungen und Korrekturen in der Anlaufzeit not
wendig waren, aber mir ist bislang nicht bekannt 
geworden, daß die Maschine nicht richtig gearbei-. 
tet hätte. Ob Ihre Äußerungen oder Hinweise zu
treffen, vermag ich also nicht zu beurteilen. 

Präsident Hanauer: N ä c h s t er Fr a g e s t e 1-
1 e r ist der Herr Abgeordnete Härtl. 

Härtl (SPD): Ich frage für den Herrn Kollegen 
Dr. Kaub: Ist die Bayerische Staatsregierung 
bereit, durch Zuweisung zusätzlicher Mittel den 

Ausbau der Würmparallele zwischen S ö c k in g 
und F e 1 d a f in g sowie der Ortsumgehung Gau
ting so zu fördern, daß diese Straßenabschnitte bis 
zu den Olympischen Sommerspielen fertiggestellt 
werden können? 

.Präsident Hanauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Wenn es keine übermäßig großen Wider
stände gegen die Teilstrecke B 2 Feldafing in dem 
noch durchzuführenden Planfeststellungsverfahren 
gibt, wird es möglich sein, den Abschnitt der 
Würmparallele zwischen S ö c k in g und F e 1 d -
a f in g bis zu den Olympischen Sommerspielen 
1972 fertigzustellen. Die erforderlichen Mittel wer
den rechtzeitig bereitgestellt werden. 

Die Ortsumgehung Gauting kann bis zu diesem 
Termin nur verwirklicht werden, wenn es möglich 
ist, dafür 10 Millionen DM zusätzlich zur Ver
fügung zu stellen. Diesen Betrag zu Lasten des üb
rigen Straßenbautopfes des Landes Bayern abzu
zweigen, bin ich persönlich nicht bereit. 

(Bei~all bei der CSU) 

Präsident Hanauer: Nächster Fr a g es t e 1-
1 e r ist der Herr Abgeordnete Heinze. 

Heinze (NPD): Herr Staatsminister; hat Bundes
innenminister B end a die Bayerische Staatsregie
rung mittelbar oder unmittelbar in sein Vorhaben 
einbezogen, wonach Parteien, Gewerkschaften und 
andere Gruppen aus Steuergeldern bis zu 5 Millio
nen DM erhalten sollen, um Aktionen zur Be
kämpfung der NPD vorzubereiten und durchzu
führen? 

Präsident Haoauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Der Staatsregierung ist von solchen Vor
haben und Finanzierungsplänen durch Mitteilung 
des Bundesinnenministeriums bisher n i c h t s b e -
k a n n t geworden. 

Präsident Hanauer: N ä c h s t er Fragest e 1-
1 er ist der Herr Abgeordnete Heckseher. 

Heckseher (SPD): Herr Staatsminister, ist die 
Bayerische Staatsregierung gewillt, die zur Struk
turverbesserung Ostbayerns notwendigen Auto
bahnbauten Regensburg-Passau und den Ausbau 
der Bundesstraße 11 zur Autobahn von D eggen -
d o r f nach L an d s h u t in die Dringlichkeits
stufe 1 einzuordnen und dies im Rahmen ihres 
Vorschlagsrechts dem Bundesverkehrsminister zu 
unterbreiten und nachhaltig zu vertreten? 

S~aatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Die Frage ist an sich beantwortet durch die 
Verlautbm·ungen in Rundfunk, Fernsehen und 
Presse über die gestrigen Beschlüsse der Bayeri
schen Staatsregierung und ihre Vorstellungen eines 
Autobahngrundnetzes in Bayern. Diesen Verlaut
barungen haben Sie entnommen, daß die von Ihnen 
genannten Strecken nach '(Jberzeugung der Staats-
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regierung in die e r s t e Au s b au s t u f e einbe
zogen werden sollen. Wir werden diese Vorstel
lungen auch dem Bundesverkehrsministerium ge
genüber vertreten. 

Präsident Hanauer: ZU: einer Zus atz frage 
der Herr Abgeordnete Praml! 

Pram! (CSU): Herr Staatsminister, sind bereits 
Vorbereitungen getroffen, damit auch die für diese 
Maßnahmen notwendigen Grundstücke beschafft 
werden können? 

Präsident Hemauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Merk: Für die eben genann
ten Strecken, die in Abschnitten schon im Bau, ja 
zwischen M ü n c h e n und L an d s h u t teilweise 
schon fertiggestellt sind, sind wir laufend nicht 
nur in der Planung, sondern auch schon in der 
Ausführung und in den vorbereitenden Maßnah
men des Grunderwerbs begriffen. Die weiteren ge
nannten Strecken werden natürlich schrittweise in 
diese Vorarbeiten einbezogen werden. 

Präsident He.mauer: Zu einer weiteren Zus atz -
f r a g e der Herr Abgeordnete Dr. Fischer! 

Dr. Fischer (CSU): Herr Staatsminister, hat die 
Staatsregierung die Absicht, wie sie es bei den 
Autobahnen getan hat, dem Bundesverkehrsmini
ster in der nächsten Zeit auch für „wichtige Bun
desstraßen" einen Dringlichkeitsvorschlag zu un
terbreiten? 

Prt;s!clent Hanauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Merk: Wir werden als bayeri
schen Vorschlag für den zweiten Ausbauplan des 
Bundesfernstraßennetzes, der ab 1971 laufen soll, 
nicht nur unsere Vorstellungen für ein Autobahn
grundnetz vorlegen, sondern auch unsere Vorstel
lungen zum Ausbau der übrigen B u n d e s s t r a -
ß e n dem Bundesverkehrsministerium mitteilen. 
In gleicher Weise wird die Oberste Baubehörde 
Vorstellungen über den Ausbau der Staatsstraßen 
im Anschluß und in Anpassung an dieses Bundes
fernstraßennetz ausarbeiten. 

Präsident Hanauer: Nun darf ich als Frage -
s t e 11 er Nr. 25 den Herrn Kollegen Schmitt zur 
letzten Frage bitten. Ich darf ebenfalls wieder den 
Herrn Staatsminister des Innern bitten, die Frage 
zu beantworten. 

Schmitt (NPD): Herr Staatsminister, ist die 
Staatsregierung bereit, im Bundesrat für Maß
nahmen einzutreten, die geeignet sind, einen Miß
brauch des Kriegsdienstverweigerungsrechts zu 
ver-hindern? 

Staatsminister Dr. Merk: Herr Präsident, Hohes 
Haus! Nach Artikel 4 Absatz 3 Satz 1 des Grund
g e s e t z e s darf niemand gegen sein Gewissen 

zum Kriegsdienst mit der Waffe gezwungen wer
den. Wie alle anderen Grundrechte kann auch die
ses Recht mißbraucht werden. Dem Mißbrauch ent
gegenzutreten ist Sache der unabhängigen Aus
schüsse, die nach dem Wehrpflichtgesetz gebildet 
sind. Die Entscheidungen der Ausschüsse können 
nur von unabhängigen Gerichten nachgeprüft wer
den. 

Präsident Hanauer: Herr Staatsminister! Ich darf 
mich bedanken. Ich habe keine Fragen mehr für 
Sie. Ich darf den Herrn S t a a t s m i n i s t e r d e r 
Finanzen bitten! 

N ä c h s t e r F r a g e s t e 11 e r ist Herr Abge
ordneter Dr. Warnke. Bitte schön! 

Dr. Warnke (CSU): Herr Staatsminister! Ist die 
Bayerische Staatsregierung bereit, ähnlich wie das 
Land B r e m e n eine Anordnung zu erlassen, wo
nach die Anrede von Landesbeamten mit Titel 
oder Amtsbezeichnung abgeschafft wird? 

(Vereinzelter Beifall bei der SPD) 

Präsident Hanauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Pöhner: Herr Präsident, Ho
hes Haus! Das Ansehen eines Beamten beruht in 
erster Linie auf seiner Persönlichkeit und auf sei
nen Leistungen, nicht aber auf der mit seinem Amt 
verbundenen Bezeichnung. Ein bayerischer Beam
ter kann aus der Verleihung eines Amtes im all
gemeinen auch nicht "das Recht herleiten, mit die
ser Amtsbezeichnung angeredet zu werden, und 
zwar weder von seiten des Publikums noch von 
seinen Mitarbeitern. 

Es kann aber natürlich niemandem verwehrt 
werden, aus Gründen des Taktes oder der Höf
lichkeit einen Beamten mit seiner Amtsbezeich
nung anzusprechen. Auch der Senat der Freien 
Hansestadt Bremen hat die Anrede mit der Amts
bezeichnung nicht abgeschafft, sondern sich ledig
lich dahingehend geäußert, daß er die Anrede von 
Beamten mit der Amtsbezeichnung auch im Dienst· 
nicht für erforderlich hält. 

(Zuruf: Sehr gut! - Abg. Dr. Warnke: Eine 
Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Eine Zus atz f r a g e , Herr 
Abgeordneter Dr. Warnke! 

Dr. Warnke (CSU): Herr Staatsminister! Können 
.Sie mir in Anbetracht der überraschenden Dis
krepanz zwischen der- von Ihnen soeben darge
legten Rechtslage und der tatsächlichen Praxis sa
gen, was „im allgemeinen" in Ihren Ausführun
gen bedeutet? 

,Staatsminister Dr. Pöhner: Sehr geehrter Herr 
Abgeordneter! Selbstverständlich haben Sie ge
merkt, daß die Redewendung „im allgemeinen" 
eine gewisse Einschränkung bedeutet. Im Bereich 
der staatlichen Polizei besteht nämlich eine An
ordnung aus der Zeit nach dem Kriege, soviel ich 
weiß aus dem Jahre 1946, wonach der Untergebene 
den Vorgesetzten mit „Herr" und der Amtsbezeich-
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nung anzureden hat. Diese Dienstvorschrift wird 
aber meines Wissens gegenwärtig vom Staats
ministerium des Innern überarbeitet, vermutlich in 
Verbindung mit den anderen Ländern. Aber auch 
im Bereich der Polizei ist natürlich für Außenste„ 
hend!= keine Pflicht gegeben, einen Beamten n;iit 
einer Dienstbezeichnung anzusprechen. 

Präsident Hanauer: Die nächste Zusatz f r a g e 
stellt Herr Abgeordneter Haase. 

Haase (SPD):,Herr Staatsminister! Sie haben vor
hin .gesag~, es sei eine Frage des Taktes, einen 
Beamten mit seinem Titel anzusprechen. Ich frage 
mich: Was hat die Anrede mit dem Takt zu tun? 

(Unruhe - Zuruf: Sehr viel!) 

Präsident Hana11Jer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Pöhner: Die Mentalität der 
Menschen ist außerordentlich verschieden. 

(Heiterkeit) 

Es gibt Bürger, die meinen, sie müßten den Be
amten nicht mit dem Namen, sondern mit seinem 
Ti.tel anreden. Und wenn einer dieser Auffassung 
ist, sollte man· ihm diese Auffassung auch nicht 
verbieten. 

(Abg. Förster: Radfahrer! - Abg. Rummel: 
Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Zusatz f r a g e, Herr Ab
geordneter Rummel! 

Rummel (SPD): Herr Staatsminister! Sind Sie 
rriit mir der Meinung, daß wir schon einen Schritt 
weiter wären, wenn wenigstens die Ehefrauen nicht 

· mehr mit dem Titel ihrer Männer angeredet wür
den? 

(Heiterkeit) 

Präsident Hanauer: Ich bin zwar der Auffassung, 
daß die Ehefrauen nicht in die Zuständigkeit des 
Herrn Staatsministers fallen, so daß 

(Heiterkeit) 

einen Moment, Herr Staatsminister, Sie haben 
noch keinen Ton -, so daß· die Problematik in 
der Zulässigkeit der Zusatzfrage liegt. Aber sie ist 
für das gesellschaftliche Leben unseres Landes von 
so überragender Bedeutung, daß ich Sie bitte, diese 
Zusatzfrage außerhalb der Reihe zu beantworten. 

Staatsminister Dr. Pöhner: Mit Ja. 

(Heiterkeit) 

Präsident Hanauer: Sie ist mit Ja beantwortet. 

Weitere Zusatzfrage, Herr Abgeordneter 
Schneier! 

Schneler (SPD): Herr Staatsminister! Wäre es 
nicht zweckmäßig, wenn Sie diese heute vor dem 
Parlament geäußerte Auffassung per Rmiderlaß 

(Zuruf: Papierverschwendung!) 

Siaatsmh1ister Dr. Pöhner: Meinen Sie, Herr 
Kollege, wegen der Ehefrauen? -

(Lebhafte Heiterkeit - Abg. Schneier: We
gen der erstep. Antwort!) 

Das will ich gerne tun. 

(Zuruf: Bravo!) 

Präsident Hanauer: Danke. N ä c h s t er Fra -
g e s t e 11 e r· ist der Herr Abgeordnete Roß. 

'Roß (NPD): Herr Sta'atsminister! Was hat die 
Staatsregierung zwischenzeitlich in der Sache 
„S teigenberger-Hotel-Affäre" unternommen? 

Präsident Hcmauer: Herr Staatsminister! 

Staatsminister Dr. Pöhner: Herr Präsident; Ho
hes Haus! Im Zuge der Rückabwicklung der gemäß 
Urteil des Bundesgerichtshofs nichtigen Veräuße
rung der Berchtesgadener Hotelgrun'dstücke hat 
die Firma Steigen b er g er inzwischen 'die ihr 
nach ihrer Auffassung zustehenden, Gegenansprü
che dem Staatsministerium der Finanzen detailliert 
bekanntgegeben. bie Rückabwicklung dieses Kom
plexes ist tatsächlich und rechtlich außerordentlich 
kompliziert, insofern auch der Bund daran beteiligt 
ist. Das S t a a t s m i n i s t e r i u m d e r F i n an -
z e n ,hat die von der Firma Steigenberger gel
tend gemachten Ansprüche als teilweise Überhöht 
abgelehnt. Die Verhandlungen darüber sind 
noch nicht abgeschlossen. 

(Abg. Roß: Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Zus atz frag e, Herr Ab
geordneter Roß! 

Roß (NPD): Herr Staatsminister! Wann ist mit 
dem Abschluß dieses leidlichen Komplexes zu rech
nen? 

Präsident Hanauer: Herr Minister! 

Staatsminisltev Dr. Pöhner: Das kann ich beim 
besten Willen nicht sagen, weil es nicht von mir, 
sondern von der Firma Steigenberger abhängt. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragesteller Herr 
Abgeordneter Dr. Böddrich - die Frage 16. 

Dr. Böddrich (SPD): Herr Staatssekretär! Hält 
das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
einen Dekan wie Professor Maurer für tragbar,, der 
nachweislich Mitarbeiter politisch und beruflich, 
unter Druck setzt, wie der veröffentlichte Brief 
von Professor Maurer in der „Abendzeitung" vom 
15./16. März 1969 beweist? 

Präsident Hanauer: Ich darf um die Beantwor
tung dieser und der folgenden Fragen den 'Herrn 
Staatssekretär im Staatsministeri
um für Unterricht und Kultus bitten. 
Herr Staatssekretär! 

'. 
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Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, mei
ne Damen und Herren! Der Brief, auf den sich 
die Anfrage bezieht, stammt aus dem Jahre 1963. 
Zu diesem Zeitpunkt befand sich der heutige De
kan Professor Maurer nicht im Dienst des Frei
staates Bayern, sondern der Landeshauptstadt 
München. 

(Heiterkeit) 

Das Staatsministerium für Unterricht und Kultus 
hat im gegenwärtigen Zeitpunkt, d. h. also 6 Jahre 
nach dem Vorgang, weder die Möglichkeit noch 
einen Anlaß, die Sache aufzugreifen. 

(Abg. Dr. Böddrich: Eine Zusatzfrage!) 

Präsideni Hanauer: Zus atz frage , Herr Ab
g·eordneter Dr. Böddrich! 

Dr. Böddrich (SPD): Herr Staatssekretär! Sind 
Sie nicht mit mir der Meinung, daß es gar nicht 
auf den Zeitpunkt des Briefes ankommt, sondern 
auf den Inhalt und auf seine Wirkung gegenüber 
der Öffentlichkeit? 

Präsident Hcmauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Kollege Bödd
rich! Ich weiß im Augenblick nicht, in welchem Zu
sammenhang dieser Brief mit all seinen Auswir
kungen zu interpretieren ist. Deshalb kann ich 
auch dazu nicht die Meinung vertreten, die Sie 
jetzt gern haben möchten. · 

Präsident Hanauer: Zusatz f r a g e , Herr Ab
geordneter Schöfberger! 

St.:höfberger (SPD): Herr Staatssekretär! Sind Sie 
mit mir der Meinung, daß der Inhalt des in Frage 
stehenden Briefes, nach dem der Chefarzt die wei
tere kollegiale Zusammenarbeit von der Nichtmit
gliedschaft seiner Kollegin in einer demokratischen 
Partei abhängig macht, den Tatbestand der N ö -
t i g u n g im Sinne des StBG erfüllt? 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Schöfberger! 
Diese Frage lasse ich nicht zu. Sie können nicht 
die Staatsregierung in einem schwebenden Ver
fahren um die Feststellung bitten, ob hier straf
bare Handlungen vorliegen. Das würde ich auch in 
schriftlicher Form nicht zulassen, weil es ein Ein
griff in ein schwebendes Verfahren ist. - Z u -
s.a t z'f rage, Frau Abgeordnete Seibel! 

Frau Seibel (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie 
mit mir der Meinung, daß ein solches Verhalten 
dem Ansehen der Medizinischen Fakultät der Tech
nischen Hochschule München schwersten Schaden 
zufügen muß? 

(Zuruf: Ach Gott, ach Gott!) 

Präsideni Hanauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär Lauerbach: Verehrte Frau Kol
legin Seibel! Ich kann nur noch einmal wieder
holen, daß der Herr Professor Maurer derzeit in 
seiner Stellung als Dekan an der Technischen Hoch-
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schule von uns, d. h. vom Kultusministerium, auf 
Grund seiner Tätigkeit, die er jetzt dort voll
bringt, gutgeheißen wird. 

(Frau Abg. Seibel.: Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hcmauer: - Eine Zusatzfrage? - Ent
schuldigen Sie, mich blenden die Scheinwerfer der 
Kameras. Darf ich mal die Kameraleute bitten, 
doch aus dem Rund des Hohen Hauses herauszu
gehen. Es mag sehr interessant sein. Aber es ist viel 
wichtiger, daß ich sehe, wer aufsteht und sich zu 
Wort meldet. Ich bitte also, andere Positionen zu 
beziehen. Bei allem Wert Ihrer Leistungen, aber 
ganz allein sind Sie ja hier auch nicht. - Nächste 
Zusatzfrage, Herr Abgeordneter Dr. Cremer! 

Dr. Cremer (SPD): Herr Staatssekretär! Sind Sie 
mit mir der Meinung, daß man wegen dieses Brie
fes -'der erst im März 1969, und nicht etwa schon 
vor 5 Jahren bekannt geworden ist - den Dekan 
der Medizinischen Fakultät darauf hinweisen soll
te, daß ein solches Verhalten sowohl eines Dekans 
als auch eines Staatsbeamten unwürdig ist? 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär l.auerbach: Erstens weiß ich nicht, 
ob der Brief nicht doch schon vor 6 Jahren be
kannt war und irgendeinem Verantwortlichen des 
seinerzeitigen Dienstherrn zugänglich war. Und 
zweitens kann ich auch die letzte Übereinstimmung 
des Briefes mit der abgedruckten Formulierung 
im Augenblick nicht feststellen. 

Präsident Hanauer: Nächster Fragest e 1-
1 er Herr Abgeordneter Bachmann! 

Bachmann (NPD): Herr Staatssekretär! Erwägt 
das Kultusministerium zur notwendigen besseren · 
Erschließung der Fortbildungsmöglichkeiten für 
kaufmännische Lehrlinge. die Errichtung einer 
staatlichen Höheren Wirtschaftsfachschule mit dem 
Sitz in Regens b ur g oder wie gedenkt ·die 
Staatsregierung sonst die baldige Gründung einer 
solchen kaufmännischen höheren Fachschule zu för
dern? 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär! 

,Staatssekretär Lauerbach: Die Errichtung von 
staatlichen Schulen bedarf der Einstellung der not
wendigen Mittel im Staatshaushalt. In dem jetzt 
eben verabschiedeten Doppelhaushalt für 1969 und 
1970 stehen Mittel für die Errichtung von staat
lichen Höheren Wirtschaftsfachschulen nicht zur 
Verfügung. Die weitere Planung für die Errich
tung von Höheren Wirtschaftsfachschulen muß im 
Zusammenhang mit der Fachhochschulgesetzge
bung gesehen werden. Es ist vorgesehen, die Höhe
ren Wirtschaftsfachschulen in Fachhochschulen um
zugestalten, wie Sie wissen. Eine abschließende 
Stellungnahme zu Ihrer Anfrage wird deshalb erst 
nach Verabschiedung des Fachhochschulgesetzes 
durch den Bayerischen Landtag möglich sein. 

Im übrigen darf ich aber bemerken, daß ich das 
Vorhandensein derartiger Ausbildungsstätten in 
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(Staatssekretär Lauerbach) Präsident Hanauer: Eine Zus atz f r a g e -

unserer vom wirtschaftlichen Geschehen so stark 
geprägten Zeit für b. es oh de r_s wichtig er
achte. 

Präsident Hanauer: Nächster Fr a g es t e 1 -
1 e r ist der Herr Abgeordnete Rummel. 

Rummel (SPD): Ist dem Staatsministerium für 
l;Jnterricht und Kultus bekannt, daß nach dem 
Plan der Regierung von Unterfranken der beste
hende und gut funktionierende vollgegliederte 
Schulverband Rodenbach-Neustadt/Main-Bergro
thenfels durch die Herausnahme von Bergrothen
fels a u f g e 1 ö s t und künftig nur noch fünfklas
sig geführt werden soll? 

Präsident Hanauer: Die Frage beantwortet der 
Herr Staatssekretär im Staatsministerium für Un
terricht und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Den meinem Ministe
rium übermittelten Planungsunterlagen der Regie
rung von Unterfranken über die Neugliederung 
der Volksschulen ist zu entnehmen, daß die Re -
gier u n g beabsichtigt, zum· Beginn des Schul
jahres 1969/70 in Roden b ach eine Volksschule 
für die Schüler des ersten bis achten Schülerjahr
gangs aus Rodenbach und Neustadt/Main zu er
richten, während die Schüler des neunten Schüler
jahrgangs in die Knaben- bzw. Mädchenvolksschule 
Lohr eingesprengelt werden sollen. 

(Frau Abg. Laufer: Grausam!) 

Die Schüler aus B e r g r o t h e n f e 1 s und R o -
thenfels sollen die Volksschule in Hafen-
1 oh r, Landkreis Marktheidenfeld, besuchen. Als 
endgültige Lösung hat die Regierung von Unter
franken in Aussicht genommen, in Rodenbach eine 
vierklassige Volksschule für die Schüler des ersten 
bis vierten Schülerjahrgangs aus Rodenbach und 
Neustadt/Main zu errichten, während die Schüler 
des fünften bis neunten Schülerjahrgangs in die 
Hauptschule Lohr eingesprengelt werden sollen. 
Die Schüler aus Bergrothenfels und Rothenfels sol
len in Ha f e nl oh r / Windheim unterrichtet 
werden. 

Die Planm;1g der Regierung ist inzwischen den 
beteiligten Gemeinden und Elternbeiräten sowie 
den kirchlichen Oberbehörden mit der Bitte um 
Abgabe einer Stellungnahme bekanntgegeben wor..: 
den. Die betroffenen Gemeinden haben in diesem 
Verfahren in jeder Hinsicht Gelegenheit gehabt, 
ihren Standpunkt geltendzumachen. Um den inner
halb kurzer Zeit notwendigen v·ollzug der Volks
schulreform sicherzustellen, beabsichtigt das Staats
ministerium für Unterricht und Kultus nicht, in 
das Anhörungsverfahren einzugreifen, zumal die 
Zuständigkeit für die Organisation der öffentlichen 
Volksschulen durch Artikel 29 Nr. 2 des Volksschul
gesetzes ausdrücklich den Regierungen übertragen 
ist und jedem Betroffenen gegen die Entscheidung 
der Regierung der Rechtsweg offen steht. 

(Abg. Rummel: Zusatzfrage!) 

Herr Abgeordneter Rummel! 

Rummel (SPD): Herr Staatssekretär, ist Ihnen be
kannt, daß gegen· den Plan der Regierung von Un
terfranken das Landratsamt und Schulamt Lohr , 
der Elternbeirat der Verbandsschule, der Schul
verbandsausschuß und die drei Gemeinden stärkste 
Bedenken vorgetragen haben und die B e v ö 1 k e -
r u n g durch Eintragung in öffentliche Listen gegen 
die Zerschlagung ihrer Verbandsschule pro t e -
stiert? 

Staatssekretär l.auerbach: Das ist mir nicht be
kannt. Es kann dem Ministerium auch noch gar 
nicht bekannt sein, weil die Ergebnisse des An
hörungsverfahrens der Regierung jetzt erst über
mittelt werden und wir erst nach dem 1. Mai ein
geschaltet werden. 

Präsident Hanauer: Eine weitere Zus atz f r a
g e - Herr Abgeordneter Schneier! 

Schneie~ (SPD): Herr Staatssekretär, sind Sie 
nicht auch der Meinung, daß die R e g i e r u n g 
v o n U n t e r f r an k e n in den Fällen, wo es um 
die Verkleinerung bestehender Verbandsschulen 
geht, im Rahmen des jetzigen Anhörungsverfahrens, 
wenn alle anderen gegen die Verkleinerung sind, 
dem Rechnung tragen und es beim alten, größeren 
Verband belassen sollte? 

(Zuruf von der CSU: Sehr interessant!) 

Präsident Hcmauer: Diese Zusatzfrage hat mit 
der eigentlichen Frage der Errichtung einer Volks
schule in Rodenbach nichts mehr zu tun. Das geht 
in die generelle Frage der Schulorganisation hin
ein. Mit dieser Randbemerkung erteile ich das 
Wort dem Herrn Staatssekretär. 

Staatssekretär Lauerbach: Ich darf noch einmal 
sagen: Es ist mir derzeit unmöglich, den Gesamt
bereich Unterfranken und die damit verbundenen 
Problemstellungen zu überblicken. 

(Frau Abg. Laufer: Es steht auf jeden Fall 
ganz schlecht! - Abg. Rummel: Eine Zu

satzfrage!) 

Präsident Hanauer: Zu einer nochmaligen Zu -
s atz f r a g e der Herr Abgeordnete Rummel! 

Rummel (SPD): Herr Staa,tssekretär, billigt die 
Staatsregierung die in diesem Fall doch tatsäch
lich erreichte Zerschlagung eines bereits seit lan
gen Jahren bestehenden, gut funktionierenden, 
vollgegliederten Schulverbandes, um eventuell an
dere Schulgliederungen zu errichten? 

Staatssekretär lauerbach: Auch auf diese Zu
satzfrage muß ich erwidern, daß wir erst die An
hörungsverfahren abwarten wollen, um dann end
gültig - sollte es notwendig sein - von uns aus 
Stellung zu nehmen. Ich kann das im Augenblick 
nicht in dem umfassenden Sinn beurteilen. 

Präsident Hanauer: N ä c b s t er Fragest e 1 -
1 er ist der Herr Abgeordnete Richter. 
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Richter (NPD): Ist die Bayerische Staatsregierung 
bereit, von sich aus Schritte zu unternehmen, um 
den vom Bundesminister St o 1 t en b er g beklag
ten Zustand, daß über die Forschung von „40 Uni
versitäten und 11 Bundesländern autonom" ent
schieden werde, zugunsten eines Rahmens für 
koordinierte Zusammenarbeit zu beseitigen? 

Staatssekretär Lauerbach: Eine unkoordinierte 
Förderung von 40. Hochschulen in 11 Bundeslän
dern, Herr Kollege Richter, findet nicht statt. Viel
mehr sieht bereits das Abkommen über die Errich
tung eines Wissenschaftsrats zwischen allen Län
dern und dem Bund vom 5. September 1957 in 
Artikel 2 vor, daß der Wissenschaftsrat einen Ge
samtplan für die Förderung der Wissenschaften zu 
erarbeiten und hierbei die Pläne des Bundes und 
der Länder aufeinander ab z u s t i m m e n hat. 
Hierbei sind Schwerpunkte und Dringlichkeitsstu
fen zu bestimmen. Außerdem hat der Wissenschafts
rat jährlich ein Dringlichkeitsprogramm aufzustel
len und Empfehlungen für die Verwendung der 
Mittel zu geben, die in den Haushaltsplänen der 
Länder und des Bundes für die Förderung der 
Wissenschaft verfügbar sind. Diese Aufgabe nimmt 
der Wissenschaftsrat seit seiner Gründung wahr._ 

Zwar kann der Wissenschaftsrat auf Grund sei
ner Rechtsnatur nur Empfehlungen geben, doch 
haben sich Bund und Länder seit der Errichtung 
dieses Gremiums ausnahmslos an diese Empfehlun
gen gehalten. Zum Beispiel werden die Bundes
mittel, die nach dem Verwaltungsabkommen von 
1968 für das laufende Jahr in Höhe von 730 Mil
lionen DM vom Bund für Hochschulzwecke zur 
Verfügung gestellt werden, ausschließlich auf 
Grund der Empfehlungen des Wissenschaftsrats 
vergeben. 

Darüber hinaus besteht in der Kultusminister
konferenz und ihren Fachausschüssen für Hoch
schulfragen, Fachhochschulprobleme, Studenten
fragen, Hochschullehrerrecht und -besoldung und 
in den Kommissionen für Studien- und Prüfungs
ordnungen ein wirksames K o o r d in i er u n g s -
ins t r u m e n t für die Wissenschaftspflege der 
Länder. Das gleiche gilt von den Verwaltungsaus
schüssen des Königsteiner Staatsabkommens und 
des Bund/Länder-Verwaltungsabkommens, welche 
die Finanzierung der großen Forschungsförderungs
organisationen wie M a x - P 1 an c k - G e s e 11-
s c h a f t und D e u t s c h e n F o r s c h u n g s g e -
mein s c h a f t regeln. Eine Auseinanderentwick
lung des deutschen Hochschulwesens wird dadurch 
verhindert und eine k o o r diniert e Pf 1 e g e 
von L eh 'r e und F o r s c h u n g innerhalb der 
Bundesrepublik sichergestellt. 

(Abg. Richter: Eine Zusatzfrage!) 

Präsident Hanauer: Eine Zusatzfrage des 
Herrn Abgeordneten Richter! 

Richter (NPD): Herr Staatssekretär, darf ich 
Ihrer Antwort entnehmen, daß Sie der Meinung 
sind, daß die Klage des Bundesforschungsministers 
grundlos ist? 

Staatssekretär Lauerbach: Wenn die Frage so 
formuliert worden sein sollte: Ja. 

Präsident Hanauer: N ä c h s t er Fr a g es t e 1-
1 er ist der Herr Abgeordnete Heiden. 

Heiden (SPD): Ist das Bayerische Staatsministe
rium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
bereit, die Mindestklassenstärke für Mädchen und 
Jungen bei den Landwirtschaftsschulen zu senken, 
um damit zur Erhaltung der Landwirtschaftsschu
len beizutragen? 

Präsident Hanauer: Ich darf zur Beantwortung 
dieser Frage den Herrn S t a a t s s e k r e t ä r d e s 
Staatsministeriums für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten bitten. 

Staatssekretär Vilgertshofer: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Das Staatsministerium ist gegenwär
tig nicht bereit, die festgelegten Mindestklassen
stärken weiter zu senken. Die Mindestklassenstär
ken für die Unterklassen der Abteilung Land -
wir t s c h a f t ist derzeit auf 18 Schüler, bei der 
H aus wir t s c h a f t auf 16 Schülerinnen festge
setzt. 

Die vorhandenen Lehr- und Beratungskräfte er
möglichen die Durchführung eines ordnungsgemä
ßen Unterrichts nur an den Schulen, die den Min
destklassenstärken entsprechen. Auch im Hinblick 
auf die im Winter neben der Schule noch dringend 
erforderliche Beratung muß auf einen möglichst 
wirtschaftlichen Einsatz dieser Lehr- und Bera
tungskräfte geachtet werden. Das ermöglicht es 
nicht, jetzt die Klassenstärken weiter zti senken. 

Präsident Hanauer: Zu einer Zu s atz f r a g e 
Herr Abgeordneter Heiden. 

Heiden (SPD): Herr Staatssekretär! Ist das 
Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten dann bereit, bei minimalen Unter
schreitungen der Mindestklassenstärke Ausnahmen 
zuzulassen? 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär Vilgertshofer: Wir haben derar
tige Ausnahmen in einigen wenigen Fällen zugelas
sen. 

Präsident Hanauer: Ich rufe auf die Fr a g e 8, 
allerdings, Herr Kollege Lang, nicht ohne vorher 
die Bemerkung zu machen, daß sie meines Erach
tens als mündliche Frage nicht zugelassen werden 
könnte, weil sie ihrem Inhalt nach ein Inter -
pellations'bhema behandelt und in einer 
Fragestunde nicht abgehandelt werden kann. Sollte 
sich daher bei der Antwort herausstellen, daß sich 
eine längere Erörterung ergibt, werde ich meiner
seits die Frage abbrechen und sie auf einen anderen 
Weg verweisen. Bitte, Sie haben das Wort. 

Lang (NPD): Herr Staatssekretär! Welche grund
sätzliche Haltung nimmt die Bayerische Staatsre
gierung zum Mansholt-Plan ein? 
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Präsident He.mauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär Vilgertshofer: Herr Präsident, 
Hohes ~aU:s! Das Staatsministerium für Ernährung, 
Landwirtschaft und Forsten arbeitet zur Zeit eine 
S t e 11 u n g n a h m e zu dem von der Kommis
sion der Europäischen Gemeinschaften zur R e -
f o rm d e r A g r a r p o 1 i t i k vorgelegten sehr 
umfangreichen Memorandum (etwa 600 Seiten) aus. 
Einige der von der Kommission vorgeschlagenen 
Maßnahmen stimmen mit dem Agrarprogramm des 
Bundes überein. 

. Die Staatsregierung 1 e hnct jedoch die Vor
schläge zur R e f o r m d e r B e t r i e b s s t r u k -
tu r aus gesellschaftspolitischen, fiskalischen, vor 
allem aber aus sozialen und menschlichen Gründen 
ab. Sie hält diese Vorstellungen der Kommission 
für irreal und vertritt die Auffassung, daß es un
möglich ist, für die ganze Eu.ropäische Wirtschafts
gemeinschaft ein optimales Betriebsbild zu entwer
fen: 

(Lebhafter Beifall bei der CSU) 

Präsident Hanauer: N ä c h s t er Fr a g es t e 1-
1 e r ist der Herr Abgeordnete Raab. 

Raab (NPD): Herr Staatssekretär, besteht die 
Möglichkeit, daß aus den auf 3 Millionen DM· auf
gestockten Haushaltsmitteln des Kapitels 08 02 Ti
fäl 601 des Einzelplanes 08 die im Sommer ver
gangenen Jahres in 0 b er franken Unwetter
geschädigten Landwirte Beihilfen erhalten? 

Präsident Hcmauer: Herr Staatssekretär! 

Staatssekretär Vilgertshofer: Herr Präsident, 
Hohes Haus! . Mit Beschluß des Bayerischen Land
tags vom 11. Juli 1968 wurde die Staatsregierung 
ersucht, zur Milderung der Unwetterschäden des 
Jahres 1968 in Bayern eine staatliche Finanzhilfe
aktion. einzuleiten. Im Vollzug dieses Beschlusses 
hat das für die Durchführung einer staatlichen Fi
nanzhilfeaktion zuständige Staatsministerium der 
Finanzen für die Unwetterschäden in Oberfranken 
am 10. September 1968 die Regierung von Ober-

. franken angewiesen, eine staatliche Finanzhil:Ce
aktion durchzuführen. Die erforderlichen Finanz
hilfemittel werden aus dem Ein z e 1p1 an 13 zur 
Verfügung gestellt. Aus haushaltsrechtlichen Grün
den ist es nicht möglich, über diese Beihilfeaktion 
hinaus aus dem Einzelplan 08 Zuwendungen zu 
gewähren. 

Pväsiden'i: Hanauer: N·ä c h s t er Fr a g es t e 1-
1 er ist der Herr Abgeordnete Feitenhansl. 

Feitenhansl (NPD): Herr Staatssekretär, wäre es 
nicht vorteilhafter, die Hauptwirtschaftswege bei 
der Flurbereinigung stärker auszubauen als nur 
auf eine Achslast von 5 t Belastung? 

Präsident Hanauer: Herr Staatssekretär! 

.Staatssekretär Vilgertshofer: Herr Präsident, 
Hohes Haus! Bei der Durchführung von Flurberei
nigungen können in tj.er Regel nur Wirtschaftswege 

für den Verkehr mit landwirtschaftlichen Fahrzeu
gen mit einer Achslast bis zu 5 t ausgebaut werden. 
Nur solche Wege werden nach den Bundes -
r ich t 1 in i e n durch Beihilfen gefördert. Falls 
Wirtschaftswege für Fahrzeuge mit höherer Achs
last als 5 t nötig sind, z. B. für die Holzabfuhr oder 
wenn sie gleichzeitig dem überörtlichen Verkehr· 
dienen sollen, dann müssen die In t e r e s s e n t e n 
die M e h r k o s t e n übernehmen, die durch den 
stärkeren Ausbau anfallen. 

Präsident Hanauer: Damit sind die Fragen auf 
dem Sektor Landwirtschaft erledigt. Ich darf nun 
den Herrn Minister p r ä s i den t e n bitten. 
N ä c h s t e r F r a g e s t e 11 e r ist der Herr Ab
geordnete Zink. 

Zink (SPD): Herr Ministerpräsident! Auf Grund 
welcher gesetzlicher Bestimmung müßte die Stadt 
Erlangen die Gesamtkosten für eine eventuelle 
Verlegung des Standortes de1· US-Panzertruppe 
übernehmen? · 

Präsident Hanauer: Her-r Ministerpräsident! 

Ministerpräsident Dr. Goppel: Herr Präsident, 
meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich darf 
auf c,lie Anfrage des Herrn Ko~legen Zink antwor
ten: Die Kasernenanlagen in Erlang~n sind Bun
deseigentum und werden von den US~Streitkräften 
auf Grund des Truppenvertrages genutzt. Eine Ver
legung der Anlage:n ist weder aus militärischen 
Gründen notwendig noch aus anderen Gründen 
bisher beabsichtigt. Die Kosten einer von einem 
D r i t _t e n - das wäre hier die Stadt E r 1 a n g e n 
- gewünschten Verlegung werden deshalb auch 
nicht vom Eigentümer oder vom Nutzer getragen. 
Vielmehr hat nach einem allgemeinen Rechtsgrund
satz derjenige die Kosten aufzubringen, in dessen 
Interessen die Verlegung erfolgt. 

Präsident Hanauer: Zu einer Zusatz f r a g e 
der Herr Abgeordnete Zink! 

Zink (SPD): Herr Ministerpräsident! Sie sind ge
nau davon unterrichtet, daß diese Verlegung 100 
Millionen DM kosten würde. Die US-Truppe wäre 
ja bereit, aus dem Stadtkern herauszugehen. Würde 
die St a a t s r e gier u n g in einem solchen Falle 
mit Zuschüssen behilflich sein, um endlich 
diese Lärm- und· Gestankbelästigung durch die US
Panzertruppe a,uf ein Mindestmaß her abzudrücken? 

Präsident! Hanauer: Herr Ministerpräsident! 

Ministerpräsident Dr. Goppel: Herr Präsident! 
Diese Frage kann ich nur beantworten etwa im 
Zusammenhang mit einem Antrag der Stadt Erlan
gen im Hinblick auf die erforderlichen Vorausset
zungen und Folgen. Es steht aber nicht in meiner 
Macht, hier globale Zuschüsse zu versprechen. 

Präsident Hanauer: Damit ist die mündliche Aus
sprache und auch der Punkt 1 der Tagesordnung 
abges.chlossen. · 

(Abg. Dr. Dehner: Zur Geschäftsordnung!) 



Bayerischer Landtag - 67. Sitzung. Mittwoch, 26. März 19~9 3429' 

(Präsident Han~uer) 

Herr Kollege Dr. Dehner! Auf welchen Punkt der 
Tagesordnung soll sich Ihre Wortmeldung zur Ge
schäftsordnung beziehen? 

(Abg. Dr. Dehner: Auf § 79 der Geschäfts-
ordnung!) 

Sie wollen sich zur Geschäftsordnung zur abge
schlossenen Fragestunde melden? Das wird offen
bar auch eine Tradition. - Herr Kollege Dr. Deh
ner, wir wollen sehen! 

Dr. Dehner (NPD): Herr Präsident, Hohes Haus! 
Ich erlaube mir, darauf hinzuweisen, daß nach § 79 
Absatz 1 Satz 1 · der Geschäftsordnung 'die Frage
stunde unzweifelhaft an jedem zweiten Tag einer 
Sitzungsfolge und nicht am ersten Tag stattfinden 
soll. Ich möchte gerne wissen, warum die Geschäfts
ordnung hier außer acht gelassen wurde. 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Dr. Dehner! 
Man muß wirklich ein Prophet sein, um in etwa 
vorausahnen ·zu können, daß jetzt eine Frage 
kommt, deren Stellung ich in Ihrem Namen zu
tiefst bedauern muß. Es gibt nämlich in unserem 
Hause einen Ä 1 testen rat. Und dieser Ältesten
rat setzt die Tagesordnung fest. Und in diesem 
Ältestenrat ist Ihre Fraktion vertreten. Im Älte
stenrat, der diese Tagesordnung festsetzte, war auch 
Ihre Fraktion vertreten, und ich glaube sogar, 
durch Sie selbst 

(Heiterkeit - Abg. Gabert: Durch den Kol-
legen Dr. Pöhlmann!) 

- Es kann sein, daß ich mich irre; es war Herr 
Kollege Dr. Pöhlmann. - Dabei wm::de die Frage 
aufgeworfen, ob bei dieser eingeschobenen, sich nur 
auf einen oder auf eineinhalb Tage sich erstrecken
den Sitzungswoche die Fragestunde überhaupt auf
gerufen werden sollte, weil sie nicht in regelmäßi
gem Turnus erfolgt. Nachdem bereits einige Fragen 
angekündigt bzw. vorgelegen waren, habe ich vor
geschlagen, daß an diesem Tage eine mündliche 
Fragestunde erfolgt. Da es aber noch gar nicht ganz 
sicher war, ob es zwei Sitzungstage sein würden 
oder nur einer, wäre es äußerst problematisch 
geworden, die Fragestunde für den zweiten Sit
zungstag, also den Donnerstag, vorzusehen. Wenn 
Sie noch eine andere Erklärung haben wollen, dann 
die: Der Dienstag ist abgehackt worden. Wir sind 
also am Mittwoch regulär daran. Deshalb habe ich 
gebeten, daß am ).Y.[ontag der Schlußtermin für die 
Stellung von Fragen ist. Auch das ist aus der Ta
gesordnung genau erkennbar und hätte Ihnen Ant
wort geben können. 

Die Geschäftsordnung ist notwendig als Instru
ment, sie kann aber durch entsprechenden Beschluß 
der Mehrheit auch in dem einen oder anderen Punkt 
eine Ausnahme erfahren. Letztlich heißt es nicht 
„es muß", sondern „es soll". Im übrigen bitte ich 
Sie, sich bei dem Herrn Ihrer Fraktion, der im Äl
testenrat war, die weitere Auskunft zu erholen. 

(Heiterkeit) 

5 

Ich rufe auf Punkt 2 a der Tagesordnung: 
Erste Lesung zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über kommunale Wahlbeamte 

(Beilage 1803) 

Es handelt sich um eine Regierungsvorlage. Eine 
· Begründung wird offenbar nicht gegeben. ~ Ich 
eröffne die a 11 g e m e i n e A u s s p r a c h e. Hier
zu liegt keine Wortmeldi.mg vor. - Ich schließe. die 
allgemeine Aussprache. 

Im Einvernehmen mit dem Ältestenrat schlage 
ich vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen dem 
Ausschuß für Fragen des Beamtenrechts und der 
Besoldung und dem Ausschuß für Verfassungs-, 
Rechts.- und Kommunalfragen. - So besch_lossen. 

Tagesordnungspunkt 2 b: Erste Lesung zum 

Anti-ag des Senats betreffend Gesetz zur 
Änderung des Volksschulgesetzes 

(Beilage 1787) 

Ich eröffne die a 11 g e m e i n e A u s s p r a c h e. 
- Hierzu keine Wortmeldungen. Die allgemeine 
Aussprache ist geschlossen. 

Im Einverständnis mit dem Ältestenrat schlage 
ich vor, diesen Gesetzentwurf zu überweisen dem 
Ausschuß für kulturpolitische Fragen und dem 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen. - So beschlossen. 

Punkt 3 der Tagesordnung: Zweite L es u-n g · 
zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des 
Gesetzes über die Ausbildung . für das 
Lehramt an Volksschulen (Beifage 1197) 

Hier berichtet zunächst über die Beratungen des 
Ausschusses für kulturpolitische Fragen (Beilage 
1785) der Herr Abgeordnete Dr. ·Arnold. Im An
schluß daran berichtet über die Beratungen des 
Rechts- und Verfassungsausschusses (Beilage 1867) 
Herr Kollege Dr. Steinberger. 

Zunächst aber Herr Kollege Dr. Arnold; vom 
Ausschuß ist mündliche Berichterstattung beschlos
sen worden. 

Dr. Arnold (CSU), Berichterstatter : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Die Gesetzesvorlage der 
Bayerischen . Staatsregierung zur Änderung . des 
Lehrerbildungsrgesetzes, die auf Beilage 1197 abge
druckt ist und sich mit der Simultanisierung der 
Pädagogisch.en Hochschulen befaßt, wurde vom 
Kulturpolitischen Ausschuß ·in seiner 46. Sitzung 
am 5. März 1969 beraten. Das Ergebnis finden Sie 
als einstimmigen Beschluß auf Beilage 1785. Be
richterstatter zur Gesetzesvorlage war ich, Mit
berichterstatter war Herr Kollege Drexler. 

Dem Antrag auf Änderung des Gesetzes über 
die Ausbildung für das Lehramt an Volksschulen. 
lag ein Antrag des Bayerischen Landtags vom 12. 
Juli 1967 zugrunde, der darauf abzielte, der Päd
agogischen Hochschule in Nürnberg Simultaneität 
zu verleihen. Inzwischen seien, so führte Bericht
erstatter Dr. Arno 1 d aus, bedingt dur.ch' d.ie · 

~· 
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historische Entwicklung in der Volksschulfrage, 
alle Pädagogischen Hochschulen de facto bereits 
simultanisiert worden, mit Ausnahme der körper
schaftsrechtlichen katholischen Hochschule in Eich
stätt. Aus diesem Grunde seien die Ziffern 1 und 
2 der Gesetzesvorlage durch die Entwicklung 
überholt und lediglich noch die Ziffer 3 der Vor
lage bedeutsam. Diese verlange eine Änderung des 
Artikels 14 des Lehrerbildungsgesetzes dahinge
hend, daß auch solche Lehrer in Bayern zugelassen 
werden, die außerhalb Bayerns eine gleichwertige 
erste Prüfung für das Volksschullehramt abgelegt 
haben. Dieser Punkt sei für 0 die Gewinnung von 
Lehrern im Hinblick auf den außerordentlich gro
ßen Lehrerbedarf für·das 9. Volksschuljahr von er
heblichem Interesse. 

Dieser Auffassung schlossen sich die Abgeordne
ten H e 1 m s c h r o t t und von der H e y d t e in 
der Diskussion an. Der Mitberichterstatter Abge
ordneter Dr e X 1 er stellte ebenfalls die Frage, ob 
Gesetzesänderungen nach Ziffer 1 und 2 der Vor
lage noch sinnvoll seien, und plädierte für eine 
großzügige Auslegung des Artikels 14 des Lehrer
bildungsgesetzes hinsichtliGh der Hereinnahme 
außerbayerischer Lehrkräfte in den bayerischen 
Schuldienst. 

Sein Antrag, die Artikel 11, 12 und 13 des 
Lehrerbildungsgesetzes zu streichen und e.inen 
neuen Artikel 11 einzufügen, der die bereits voll
zogene Simultanisierung aller Pädago;gischen Hoch
schulen zum Ausdruck bringe, wurde mit Mehrheit 
~bgelehnt. 

Der Regie r u n g s v e r t r et er bemerkte, daß 
die Kirchenverträge vom Landtag beschlossen urid 
gemäß Artikel 72 der Bayerischen Verfassung im 
Gesetz- und Verordnungsblatt verkündet und da
mit Rechtsnor~ geworden seien. 

In ähnlichem Sinne äußerte sich Abgeordn·eter 
Hoch 1 e i t n er, der feststellte, daß alle Pädago

. gischen Hochschulen, mit Ausnahme der kirchlichen 
in Eichstätt, aufgrund des Landtagsbeschlusses und 
der verabschiedeten Kirchenverträge de facto si
multan seien und die Artikel 11 und 12 des Leh
rerbildungsgesetzes nicht mehr geltendes Recht 
darstellten. 

Der Antrag des Berichterstatters wurde einstim-
mig angenommen. Er lautet: 

„Zustimmung zur Regierungsvorlage mit der 
Maßgabe, daß die Ziffern 1 und 2 gestrichen 
werden. 

Dem Artikel 14 des Gesetzes über die Ausbil
dung für das Lehramt an Volksschulen (Lehrerbil
dungsgesetz) vom 14. Juni 1958 wird folgender 
never Absatz 2 angefügt: 

(2) Zum Vorbereitungsdienst kann auch zu
gelassen werden, wer außerhalb Bayerns eine 
der ersten Prüfung für das Lehramt an Volks
schulen entsprechende gleichwertige Prüfung 
abgelegt hat. 

Der bisherige Text des Artikels 14 wird Absatz 1. 

Als Tag des Inkrafttretens des Gesetzes ist 
der 1. April 1969 einzusetzen." 

Soweit der Beschluß des Kulturpolitischen Aus
schusses. Ich bitte Sie, dem einstimmigen Beschluß 
des Kulturpolitischen Ausschusses auf Beilage 1785 
beizutreten. 

Präsident Hanauer: Herr Kollege Dr. Steinber
ger hat das Wort zur weiteren Berichterstattung. 

Dr. Steinberger (CSU), B er ich t erstatte r : 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommu
nalfragen befaßte sich in seiner 66. Sitzung am 
18. März 1969 mit dem obigen Gesetzentwurf. Mit
berichterstatter war Herr Kollege Haase, Bericht
erstatter war ich. 

Der Ausschuß faßte einstimmig folgenden Be
schluß: Gegen den Beschluß des Ausschusses für 
kulturpolitische Fragen vom 5. März 1969 (Beilage 
1785) werden keine rechtlichen oder verfassungs
rechtlichen Bedenken erhoben. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesem Beschluß beizu
treten. 

Präsident Hanauer: Ich danke für die Bericht
erstattung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprac.he. 
- Ja, Herr Kollege Drexler, im Rahmen der all
gemeinen Aussprache als Wortmeldung zum Ab
änderungsantrag. 

Drexler (SPD): Herr Präsident, meine Damen 
und Herren! Ausgangspunkt für die Änderung des 
Lehrerbildungsgesetzes war ein SPD-Antrag, dem
zufolge am 12. Juli 1967 vom Landtag bei nur 4 
Stimmenthaltungen der Beschluß gefaßt worden 
ist, die Staatsregierung möge die Voraussetzungen 
für die Simultanisierung der Pädagogischen Hoch
schulen in München und Nürnberg schaffen. 

Am 2. Juli 1968, also nach fast einem Jahr, legte 
die Staatsregierung endlich den geforderten Ge
setzentwurf vor. Am 5. März 1969 beschäftigt,e sich 
der Kulturpolitische Ausschuß mit dieser Vorlage. 
Inzwischen wurde am 7.' Juli 1968 durch Volksent
scheid der Artikel 135 der Bayerischen Verfassung 
geändert, nachfolgend die Kirchenverträge neu for
muliert und ratifiziert. 

Ministerialdirigent Dr. Kessler erklärte im Kul
turpolitischen Ausschuß am 5. März 1969 - -

(Abg. Dr. Arnold: Machen Sie einen „Mit-
bericht"!) 

- ich brauche auf Ihre Bemerkung wohl gar nicht 
einzugehen, Herr Kollege -, die Simultanisierung 
sei durch die erfolgte Ratifizierung eine faktisch 
totale. Ministerialdirektor Meixner sagte in der 
gleichen Sitzung laut Protokoll - ich darf zitie
ren -: „Soweit die Kirchenverträge einem Artikel 
des Lehrerbildungsgesetzes nicht entsprechen, sei 
dieser außer Kraft. Sicher gelte Artikel 13 nicht 
mehr, ebenso Artikel 11 Abs. 2 und 3. Soweit die-· 
neuen Bestimmungen gelten, werde das neue Kon
kordat angewandt und nicht mehr das Lehrerbil-
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dungsgesetz. Insoweit gelte das Lehrerbildungsge
setz nicht mehr." 

Es wurde darauf hingewiesen, daß außerdem 
zehn neue Lehrstühle im neuen Haushalt stehen, 
um die Simultanisierung durchzuführen. 

Ich stelle also fest: Erstens, es bestehen außer 
in Eichstätt de facto nur noch simultane Pädago
gische Hochschulen in Bayern; zweitens, es gibt 
nach der Änderung der Verfassung keine öffent
lichen Bekenntnisschulen im Volksschulsektor; drit
tens, der überholte Wortlaut in den Artikeln 11, 
12 und 13 des Lehrerbildungsgesetzes beunruhigt 
die Studenten an den Pädagogischen Hochschulen. 

Ich darf nur ganz kurz den Artikel 11 zitieren: 
„Pädagogische Hochschulen haben bekenntnismäßi
gen Charakter", heißt es „nach Maßgabe dieses 
Gesetzes". Im Artikel 12 steht die Möglichkeit der 
Simultanisierung. Der Artikel 13 beschäftigt sich 
in Absatz 1 damit, was Studierende, die an katho
_lischen Bekenntnisschulen verwendet werden wol
len, in Absatz 2, was Studierende, die an evan
gelischen Bekenntnisschulen unterrichten wollen, 
studieren müssen. Das alles ist also überholt durch 
Verfassungsänderung, Kirchenverträge und Praxis. 

Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn wir schon das 
Lehrerbildungsgesetz ändern, daß wir diese Tat
sachen respektieren und das Gesetz der bereits 
praktizierten Handhabung anpassen, damit also 
die Praxis auch dem Gesetz de jure entspricht. 

Diesem Ziele dient der vorliegende Änderungs
antrag, der besagt: Die Artikel 11, 12 und 13 des 
Lehrerbildungsgesetzes werden gestrichen. 

Der neue Artikel 11 lautet: 

Die staatlichen Pädagogischen Hochschulen 
haben simultanen Charakter. Die bischöfliche 
Pädagogische Hochschule in Eichstätt hat kon
fessionellen Charakter. 

Natürlich wird aus Artikel 14 Artikel 12, aus 
Artikel 15 Artikel 13 usw. 

Ich bitte Sie, meine sehr verehrten Damen und 
Herren, diesem Ergänzungsantrag - so möchte 
ich ihn bezeichnen -, der im kulturpolitischen 
Ausschuß behandelt wurde, zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Noch Wortmeldungen? -
Herr Abgeordneter Vöth! 

Vöth (CSU): Herr Präsident, meine sehr verehr
ten Damen und Herren! Ich bin der Auffassung, 
daß wir diesem Abänderungsantrag der SPD-Frak
tion nicht Rechnung tragen sollten. Die kommende 
Entwicklung der Neuregelung der Lehrerbildungs
frage und der Charakter dieser Hochschulen wer
den im künftigen Hochschulgesetz geregelt. Wir 
wollen bei dieser Entwicklung keinen weltanschau
lichen Charakter dieser Hochschulen verankern. 
Vielmehr werden die Hochschulen in dem kom
menden Hochschulgesetz wissenschaftliche Hoch
schulen sein und den Landesuniversitäten in dieser 
Hinsicht voll angepaßt werden. Wir halten es daher 
für untunlich, für einen Übergangszeitraum diese 

Sache bei der Verabschiedung dieser Novelle zu 
ändern, um wiederum im Grunde genommen einen 
weltanschaulichen Charakter festzulegen. Denn 
unter „weltanschaulicher Charakter" ist nicht nur 
die Frage einer katholischen oder evangelischen 
Bekenntnisprägung zu verstehen. Vielmehr ist aus 
dem Begriff und aus der ganzen Geschichte der 
Lehrerbildungsfrage und der Schulfrage heraus 
natürlich auch der Begriff „simultan" mit einem 
weltanschaulichen Charakter verknüpft. Wir wollen 
keinen Charakter dieser Art mehr festlegen, son
dern wir wollen im neuen Hochschulgesetz die 
Pädagogischen Hochschulen als wissenschaftliche 
Hochschulen unseres Landes den Universitäten an
passen. Wir halten es nicht für zweckmäßig, für 

· diese kurze Übergangszeit einen neuen Charakter 
festzulegen. 

(Abg. Dr. Dr. Rundhammer: Sehr richtig! -
Beifall bei der CSU) 

Präsident Hanauer: Das Wort hat der Herr 
Staatssekretär im Staatsministerium für Unter
richt und Kultus. 

Staatssekretär Lauerbach: Herr Präsident, mei
ne Damen und Herren! Ich unterstreiche namens 
der Staatsregierung das eben vom Herrn Abge
ordneten Vöth Vorgetragene mit Nachdruck und 
bemerke noch, daß die Neuorganisation und der 
neue Charakter der Päda:gogischen Hochschulen im 
Hochschulgesetzentwurf geregelt werden, der dem
nächst dem Landtag zugeleitet wird. 

(Abg. Gabert: In Bälde! In 8 Tagen waren 
Sie nicht in der Lage, 1 Exemplar herzu-

bringen!) 

- Wir wollen ihn demnächst oder in Bälde dem 
Landtag vorlegen, dann wird den Antragstellern 
in der Fraktion der Sozialdemokratischen Partei 
der Inhalt voll bekannt, und dann glauben auch 
Sie, daß sich der Änderungsvorschlag sowieso er
übrigt haben wird. 

Ich darf noch hinzufügen, daß die Änderung des 
Artikels 14 des Lehrerbildungsgesetzes für die 
kurze Übergangszeit noch erforderlich ist, weil wir 
gerade wegen der Einführung des 9. Volksschul
jahres die Lehrer aus anderenBundesländern brau
chen, die bisher nicht nach der ersten Lehramts
prüfung in Bayern übernommen werden konnten. 
Ich bitte, den vorgelegten Änderungsantrag abzu
lehnen. 

Präsident Hanauer: Ich habe keine Wortmeldun
gen mehr vorliegen und darf damit die allgemeine 
Aussprache schließen. Wir treten nach § 61 Ab
satz 3 der Geschäftsordnung in die Ein z e 1 b e -
ra tung ein. 

Der Abstimmung zugrunde liegt die Regierungs
vorlage auf Beilage 1197 sowie die Beschlüsse des 
Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen, Beilage 1867. Außerdem liegt mir 
ein Abänderungsantrag der Fraktion der SPD vor 
mit der Nummer 1/3. 

Ich glaube, es besteht Einverständnis, daß ich 
über den § .1 in der vorliegenden Fassung abstim-
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· me und dann vor § 2 als eigene Nummer - das 
· wäre die zweite Nummer innerhaib des § 1 - den 

Abänderungsantrag behandle. Er. trägt zwar diese 
Bezeichnung nicht, aber ich glaube, er gehört hier 
·dazu. ' 

, Ich rufe auf''§, L Der Auss'chuß für kulturpolf
tische Fragen, dem der Rechts- und .Verfassungs
ausschuß seine Zustimmung gegeben hat, schlägt 
vor, die Ziffern , 1 und 2. zu streichen. Sie stehen 

. daher .. nicht zur· Abstimmung. Es steht nur noch' 
. die .Ziffer 3 zur Abstimmung, die einzige Ziffer 
bleibt und· somit ohne Ziffernbezeichnung; und die 

. die Anfügung eines Abs.atzes 2· an A,.rtikel 14 des 
fraglichen Lehrer~ildungsgesetzes zum Inhalt hat. 

·wer dem zustimmt, den bitt~ ich um ein Hand
zeichen .. -.Danke. Die Gegenstimi:µen? - Ich sehe 
keine Gegenstimmen. StimmenthaltuI).g? - Keine 
,Stimmenthaltung. Damit ist dies einstimmig be-:-

, - sclilossen. 

· Ich rufe nun innerhalb dies~s § 1 als eine wei
, tere. Ziffer den Abänderungsantrag 1/3 auf, der .in 

seinem ersten Punkt die' Streichung der Artikel il, 
12 und 13 vorsieht und der einen neuen Artikel 11 

. eingefügt wissen möchte, mit der weiteren Folge, 
.. daß dann die Artikelfolge sich verschiebt. 

Wer: dl.esem Abänderungsantrag die· Zustimmung 
geben will, den bitte ich um. ein Handzeichen . 

. ' I~ bitte um die Gegenprobe! -

(Zuruf von der SPD: Das sind weniger) ~ 
Mehrere AbgeQrdnete betreten den Sitzungs

saal) 

- D'as· Präsidium ist sich nicht klar" Meine Damen 
und nerren, , wir stimmen du~ch Abzählung ab. 

(Allg~meine Unruhe) 

, Durch die Ja-Türe gehen die .Befürworter des 
Antrags, den die SPD-Fraktion gestellt hat. Durch 
die Nein-Türe gehen .die, die ihn ablehnen wollen, 

· durcli die Stimmenthaltungstüre· bei keiner Ent-
scheidung, 

Ich bitte, das Präsidium auf sechs :Person~n zu 
ergänzen. Ich bitte die Herren. Sqhriftführer, zu, 
amtieren. 

Ich bitte, cien Sa.al et~as zügiger z~ leereri.. 
Sind sämtliche Kollegen außer den Schriftführern 
·außerhalb des Saales? - Die 'Abzählung beginnt. 

Meine Damen und Herren! Die Auszählung ist 
beendet.. Die Sit1mng nimm.t ihren Fortgang. Das 
Ergebnis zeigte folgende Zahlen: Durch .die 'Ja
Türe kamen und mit Ja stimmten 73, durch die 
Nein-Türe kamen und mit Nein stimmten 87 Kol
legen. Keine Stimmenthaltungen. Damit ist der 
Antrag mit dem Stimmenverhältnis 87:73 abge
lehnt. 

(Bravo! bei der CSU - Unruhe - Glocke 
des Präsidenten) 

· Meine :Damen und ~erren, die Sltzung · ist keines
wegs gesC):ilossen. Geben Sie sich keinen falschen 
Hoffnungen hin, Ich bitte, Platz zu nehmen; 

Wir fahren, in der Abshmniung fort und Jwm
men jetzt zu dem §. 2, der den Wortlaut hat: 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am L,'AprÜ 
1969 in Kraft. · 

(Unruhß - Abg. Gabert: Immer die 
gleichen!) 

- Darf ich jetzt um etwas Ruhe bitten, auch hl.er 
zu meinen beiden Seiten„ 

(Beifall) 

Herr Staatsminister für Unterricht und Kultus, wir 
beffnCl.en uns gerade in der Abstimmung Über § 2 
des Änderungsgesetzes zum .Lehr'erbildungsge:;;etz. • 

. Wer für. die Annahme di.eser Bestimmung ist, 
den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Die 
Gegenstimmen!, -

Meine ··Damen und, Herren, es ist nicht. ganz 
kfar. Werin man so durel:l ·Kreuz- und Quer-

. gespräche abgelenkt ist, dann weiß · in~m - trotz 
all meiner 'Versuche, es klar zu machen _:__ doch 
nicht, worüber abgestimrp.t Wirci. Wir stimmen jetzt, 
meine Herren von der CSU-Fraktion, über die In
krafttrettingsklausel des Gesetzes ab, dem sie vor
hin Ihre Zustimmung gegeben haben. Es kann also . 
gar nichts passieren. · 

(Heiterkeit) 

Ich darf also noch einmal bitten: Wer ist fÜr die 
Annahme dieses §'2, der da lautet: 

Das Gesetz ist dringlich. Es tritt am 1. April 
1969 in K;raft. · · 

:banke schön! Jetzt haben wir's. Wer ist' dagegen? 
- Stimmenthaltungen? -'- Einstimmig ohrie Ge
genstimmen oder .,Stimmenthaltungen angenom
men! Ich. danke schön .. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über -die 
Ausb~ldung für das Lehramt an VofkssChulin 

Ich darf dem Hohen Hause vorschlagen, . 9-ie 
d ,r i t t e L e s u n g anschließen zu dürfen.· ----' · Es 
besteht Einverständnis. 

Allgemeine Aussprache - Keine Wortmeldun
gen. Dann ist diese geschlossen. 

Wir kommen damit zur Einzelberatung und 
Abstimm u ~ g in der dritten Lesung. Ic;h rufe 
auf § 1 -, § 2 '--. · 

Wir kommen zur S c h 1 u ß a b s tim m u n g. Das, 
Hohe Haus ist damit einverstanden, sie unmittel
bar folgen zu lassen. Ich schlage dem Hohen Hause ' 
vor, sie in vereinfachter Form durchzuführen. ~ 
Auch dagegen werden Einwendungen nicht er
hoben. 

Wer dem Gesetz die'Zustimmung geben will, den. 
bitte ich, sich vom· Platz zu erheben. - Da,nke 
schön. Das war einstirp.mig. Aber vorsorgliche Fra
ge: Stimmenthaltungen oder Gegenstimmen? 

, Beides nicht. 

Das Gesetz hat den Titel: 

Gesetz zur Änderung des Gesetzes über' die. 
Ausbildung für das Lehramt an .Volksschulen. 

' . 

·-· -~ - ~- ~----_:._- . --
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Ich rufe auf den Punkt 4: Zweite Lesung 
zum 

Entwurf eines Schulpflichtgesetzes 
(Beilage 1129) 

-. Ich möchte schon jetzt das Hohe Haus bitten, bei 
der Abstimmung wirklich mit größter Aufmerk-

„ samkeit dieser Vielfalt von Anträgen - Ände
rungsanträgen, Erneuerungsanträgen, Wiederho
iungsanträgen und Streichungsanträgen - zu fol
gen, damit wir einigermaßen richtig durchkommen. 

Es berichtet über die Beratungen des Ausschus
ses für kulturpolitische Fragen (Beilage 1866) der 
Herr Abgeordnete Helmschrott, der bereits eine 
schriftliche Berichterstattung im Umfang von 23 
Seiten vorgelegt hat und sich dementsprechend 
kurz fassen wird. 

Heimschrott ·(CSU), Berichterstatter: 
Herr Präsident, Hohes Haus! Der Kulturpolitische 
Ausschuß hat den auf Beilage 1129 abgedruckten 
Entwurf eines Schulpflichtgesetzes in 7 Sitzungen, 
nämlich in der 39. bis 45. Sitzung, vom 22. Ja
nuar 1969 bis zum 27. Februar 1969 beraten. Die 
Berichterstattung oblag mir, Mitberichterstatter 

_ war der Herr Kollege Eberle. 

In der allgemeinen Berichterstattung und in der 
Aussprache hierzu kamen die Schwerpunkte des 
Entwurfs bereits deutlich hervor. Ich möchte sie 
nennen: 

1. Verlängerung der Volksschulpflicht auf 9 Jah
re mit Beginn des 9. Schuljahres ab 1969; 

2. die Erfüllung der allgemeinen Schulpflicht mit 
der Grenzziehung: Wer ist unfähig für eine Schul
bildung überhaupt und wer wird von der Schul
pflicht befreit? 

3. die Frage eines freiwilligen 10. Schuljahres in 
der Hauptschule mit einem mittleren Abschluß; 

4. die Einführung von Vorschulklassen an den 
Grundschulen; 

5. das überspringen eines Schülerjahrgangs in 
der Volksschule; 

6. Schulversäumnisse sowie die Verletzung be
stimmter Verpflichtungen durch Erziehungsberech
tigte und Schüler, was nicht mehr als Straftat, 
sondern als Ordnungswidrigkeit geahndet werden 
soll. 

Zu diesen aufgeführten Schwerpunkten sowie 
zum Komplex „Berufsschulpflicht und deren vor
zeitige Beendigung" - das sind die Artikel 12 bis 
15 - entwickelten sich bei der Einzelberatung aus
gedehnte Debatten. 

Iri. der Schlußabstimmung wurde dem Entwurf 
in der vom Ausschuß erarbeiteten Fassung bei nur 
einer Stimmenthaltung, im übrigen einstimmig, 
zugestimmt. Sie finden diese Beschlußfassung auf 
der Beilage 1866. 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich 
darf gemäß § 41 der Geschäftsordnung auf meinen 

schriftlichen Bericht über diese Ausschußberatun-: · 
gen hinweisen. Ich danke schön. 

(Beifall) 

Der schriftliche Bericht lautet; 

„Bericht (§ 41 GO) 

über die Beratung des Entwurfes eines Sc h u 1-
p f 1 ich t g es et z es (Beil. 1129) im Ausschuß für 
kulturpolitische Fragen in der 

39. Sitzung am 22. Januar 1969 
40. Sitzung am 23. Januar 1969 
41. Sitzung am 30. Januar 1969 
42. Sitzung am 12. Februar 1969-
43. Sitzung am 13. Februar 1969 
44. Sitzung am 26. Februar 1969 
45. Sitzung am 27. Februar 1969 

Regierungsvorlage 

B e r i c h t e r s t a t t e r : Helmschrott 

M i t b e r ich t e r s t a t t e r : Eberle 

B e r i c h t e r s t a t t e r H e 1 m s c h r o t t we_ist 
darauf hin, daß mit dem Hamburger Abkommen 
aus dem Jahre 1964 die Einführung des 9. Schul
jahres beschlossen worden sei. Der vorliegende 
Entwurf sehe nunmehr die Verlängerung der 
Volksschulpflicht auf neun Jahre vor. Eine Ent-: 
scheidung sei im Interesse der Schüler, Eltern, 
Lehrer und Lehrherren nunmehr dringend erfor,_ 
derlich. Neben diesem Kernproblem des Entwurfs 
nannte der Berichterstatter die Regelung weiterer·: 
Fragen, wie z.B. Beginn und Ende des Schuljahres, 
Ferien, Stichtag der. Einschulung, Erfüllung der 
allgemeinen Schulpflicht, der Berufsschul- und Son
derschulpflicht sowie die Möglichkeit des Über
springens eines Schülerjahrganges. Die Ahndung 
von -Schulversäumnissen werde auf eine neue 
Grundlage gestellt. Die 'Verletzung bestimmter 
Verpflichtungen durch Erziehungsberechtigte und 
Schüler werde nicht mehr als Straftat, sondern als 
Ordnungswidrigkeit geahndet, was eine Vereinfa
chung des Verfahrens bedeute. 

Der M i t b e r i c h t e r s t a t t e r E b e r 1 e hält 
den Vollzug des Hamburger Abkommens nach 
fünfjähriger Verzögerung für dringend erforder-: 
lieh. Die Einführung eines weiteren Vollzeitschul
jahres werde allerdings erhebliche finanzielle Aus- " 
wirkungen mit sich bringen. Der Entwurf erfülle 
vollinhaltlich das Hamburger Abkommen. Es ·sei 
jedoch nicht alles so geregelt worden, wie es sich 
die SPD-Fraktion gewünscht habe. Daher werden 
in der Einzelberatung besondere Vorschläge unter.:. 
breitet werden, z.B. die vorzeitige Aufnahme wirk
lich begabter Kinder in die Volksschule. Auch habe 
seine Fraktion prägnante Vorstellungen hinsichtlich 
eines 10. Volksschuljahres. Auch sollten die Be
stimmungen über den Schulzwang etwas demokra
tischer formuliert werden. · 

Minister i a 1 d i t e kt o r Dr. Keß 1 er : Seit 
der ·ersten konkreten Formulierung des Entwurfes 
seien die Dinge außerordentlich rasch in Fluß ge
kommen, wobei mit der Diskussion des Entwurfes 
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viele neue Gedanken und Erwägungen kämen, die 
zum Teil nicht voraussehbar gewesen seien. Bei
spiel: Die Frage eines qualifizierten oder einfachen 
Abschlusses der Hauptschule. Diese Fragen bewe
gen sämtliche Bundesländer. 

A) Allgemei'ne Aussprache 

Ab g. Dr. Arno 1 d: Im großen und ganzen 
sei dieser Entwurf gut, wobei man die einschnei
denden Auswirkungen nicht übersehen dürfe, die 
das 9. Volksschuljahr mit sich bringt: Etwa 70 000 
Lehrlinge werden 1969 nicht in den Arbeitsprozeß 
eingegliedert. Im Zusammenhang mit der Berufs
schulpflicht und deren vorzeitigen Beendigung ver
misse er immer noch die Berufsschulordnung, die 
neu erlassen werden müsse. 

Abg. Hochleitner: Man erlebe jetzt den 
3. Anlauf zur Einführung des 9. Volksschuljahres. 
Hoffentlich sei dieser von Erfolg gekrönt. Die SPD 
betrachte als Schwerpunkt die· Frage der Einfüh
rung eines freiwilligen 10. Schuljahres für diejeni
gen Schüler, die über den Kursunterricht im 10. 
Schuljahr zu einem Mittleren-Reife-Abschluß kom- · 
men wollen. Von großer Bedeutung sei ferner die 
Frage, wie weit die Schulpflicht im Rahmen der 
Volksschule und der Sonderschule gezogen werden 
kann. Man müsse klar herausstellen, daß zum Be
reich der staatlichen Aufgabe auch diejenigen Schü
ler gehören, die wenigstens noch praktisch bildbar 
sind. 

Ab g. Förster : Bedauerte ebenfalls die ver
zögerte Einführung des 9. Schuljahres, fragte nach 
dem künftigen „Standort" der Hauptschule und wie 
es mit der Einführung der Berufsfach sChule be
stellt sei. 

Ab g. Neundorfe r : Einführung des 9. Volks
schuljahres könne nicht weiter hinausgeschoben 
werden, auch wenn diese wegen des Lehrerman
gels sehr schwierig sein werde. Er sei gegen die 
Bezahlung von Überstunden; glaube nicht, daß sich 
das Manko mit Berufsschullehrern überbrücken 
lasse. Weitgehend fehlen auch die Räume. - Mit 
dem Entwurf seien andere Bildungsmöglichkeiten 
nicht verbaut (Berufsfach- und Berufsaufbauschule 
bis zur Hochschulreife). 

Ab g. Laufe r : Wenn der Landtag schon frü
her über die Einführung des 9. Schuljahres Be
schluß gefaßt hätte, wäre es draußen jedem klar 
gewesen. 

Staatssekretär Lauerbach habe auf Anfrage le
diglich mitgeteilt, die Staatsregierung habe einen 
Entwurf dem Landtag vorgelegt und es läge nun 
beim Landtag, darüber zu befinden. Er habe nicht 
gesagt, daß das 9. Vofässchuljahr eingeführt wird. 
Die Überstundenlösung halte sie für nicht glück
lich. Vieles in dem Entwurf sei ein „alter Zopf" 
aus dem vergangenen Jahrhundert; darüber werde 
noch zu sprechen sein. Auch enthalte der Entwurf 
nicht die Volksschulpflicht. 

Der V o r sitz end e, Ab g. V ö t h : Die Ant
wort von Staatssekretär Lauerbach habe gar nicht 

anders lauten können; denn die Staatsregierung 
habe bekundet, daß sie das 9. Volksschuljahr wolle, 
und einen entsprechenden Entwurf dem Landtag 
vorgelegt, so daß die Entscheidung beim Landtag 
liege. 

Minister i a 1 rat Fe 1 b er : Um das 9. Schul
jahr einzuführen, bedürfe es einer Unterrichts
kapazität von 2 300 bis 2 500 Lehrern. Möglich
keiten: Zuerst Lehrer von der Berufsschule, weitere 
Werbung von in Ruhestand sich befindlichen Leh
rern, Lehrerinnen, die diesen Beruf aufgegeben 
haben, auch mit Teilzeitbeschäftigung. Möglichkeit 
von Überstunden a:uf freiwilliger Basis. Ausnüt
zung des Wochenstundenmaßes für alle Lehrer und 
Lehrerinnen in gleichem Maße. · 

Der Vorsitzende : Die Reserve an· pensio
nierten Lehrkräften dürfe nicht allzu groß sein. 
Teilzeitbeschäftigung habe es bisher nicht gegeben. 
Sicher wäre ein Teil verheirateter ehemaliger Leh
rerinnen bereit, in der Hälfte der Zeit tätig zu 
sein. Frage, ob nicht ein anderer Teil von Leh
rerinnen dann auf den Halbzeitstatus überwecpseln 
wollen. 

Zur Frage Überstunden- und Teilzeitbeschäfti
gungen nahmen die Abg. von der Heydte, Hoch
leitner, Dr. Kaub, Dr. Arnold, Dr. Böddrich, Leicht, 
Lechner und Schnell Stellung, wobei insbesondere · 
Abg. Hochleitner die Unklarheiten in bezug auf 
die Vorbereitung des 9. Schuljahres noch einmal 
heftig kritisierte. 

Ministerialdirektor Dr. von Stra-
1 e n heim : Das Kultusministerium wäre ein 
schlechter Kaufmann gewesen, wenn es dem Aus
schuß verschwiegen hätte, daß die Einführung des 
9. Schuljahres Schwierigkeiten mit sich bringt. Er 
habe jedoch aus der Debatte außer den vom Kul
tusministerium schon aufgezeigten Möglichkeiten 
keine überzeugenden Lösungsvorschläge entneh
men können. 

B) Einzelberatung 

Der B er ich t er s tat t er erwähnt zunächst 
die einschlägigen Eingaben: 

1. des Verbandes Bayer. Berufsschullehrer und an
derer, 

2. der Arbeitsgemeinschaft der Bayer. Industrie
und Handelskammern München, 

3. des Bayer. Lehrer- und Lehrerinnenverbandes 
vom 20. 1. 1969, 

4. des Bayer. Städteverbandes in München, 

5. des Verbandes Deutscher Sonderschulen in Mün
chen, 

6. der Arbeitsgemeinschaft Lebenshilfe für das gei
stig behinderte Kind e. V. in Fürth. 

Art. 1 

Debatte über das Wort „gewöhnlichen". Ab g. 
Dr. v. d. He y d t e : Als Gegensatz zum gewöhn
lichen Aufenthalt gäbe es keinen außergewöhnli
chen, sondern nur einen „dauernden" und „vor
übergehenden" Aufenthalt. 



r 
1 

1 

Bayerischer Landtag - 67. Sitzung. Mittwoch, 26. März 1969 3435 

(Helmschrott [CSU]) 

Mi n. R a t ·· M ü 11 e r : Verteidigt die Formulie
rung, die nach eingehender Beratung mit den 
Fachleuten im Justizministerivm gewählt worden 
sei, so wie im Anschluß an moderne Gesetze, die 
ebenfalls in Zusammenhang mit dem Recht von 
Jugendlichen vom „gewöhnlichen" Aufenthalt spre
chen. 

Mitberichte r statte r und Dr. Bö d d
r ich beantragen, das Wort „gewöhnlich" zu strei
chen. 

Ergebnis: 

Gegen 2 Stimmen Streichung des Wortes „ge
wöhnlich". 

Art. 2 mit 5 

Ergebnis: 

Einstimmig unverändert. 

Art. 6 

Ausgedehnte Grundsatzdebatte über Abs. I Ziff. 
2. Dabei ging es um die Formulierung „unfähig für 
eine Schulbildung". 

Minister i a 1 rat M ü 11 er : Der Entwurf 
sehe vor, daß nur solche Kinder, die für jegliche 
Schulbildung unfähig und auch praktisch nichtmehr 
bildbar sind, von der Schulpflicht befreit sein sol
len. 

Mehrstündige Grundsatzdebatte. 

Ab g. Laufe r: Die Worte „praktisch bildbar" 
müßten mit aufgenommen werden. 

B er ich t erst a t t er : Bei der Beratung des 
Sonderschulgesetzes sei man sich darüber im kla
ren gewesen, daß es über den Bereich der gerade 
noch schulfähigen und praktisch bildbaren Kinder 
hinaus auch solche gäbe, die für jegliche Schulbil
dung unfähig sind. Dies sei wohl der Sinn des Abs. 
I Ziff. 2. 

Mitberichte r statte r schlägt Umformu
lierung dieser Ziff. 2 vor. 

Ab g. Sc h n e 11 : Amtsarzt und Gesundheits
amt seien bei solchen schwierigen Entscheidungen 
überfordert. Es sollte sichergestellt werden, daß 
Spezialgutachten eingeholt werden. 

Ab g. D r. Kaub : Die Grenzziehung, wer noch 
vom Schulpflichtgesetz erfaßt werden soll, sollte 
nicht der Exekutive in der Durchführungsverord
nung zum Sonderschulgesetz überlassen bleiben, 
sondern im Schulpflichtgesetz geregelt werden. 

Vorsitzender : Vielleicht sollte man die 
Grenze nicht im Schulpflichtgesetz, sondern im 
Sonderschulgesetz im Sinne der Anregungen· von 
der SPD-Seite ändern, indem der Katalog erwei
tert wird um die praktisch bildbaren Kinder. Die 
allgemeine Formulierung im Schulpflichtgesetz 

· würde dafür ausreichen. 

Zu dem gesamten Fragenkomplex „praktisch 
bildbar", Grenzziehung nach oben und unten, 
Verwendung des Personals für solche Kinder so
wie Einholung von Gutachten nahmen außer Frau 

Abg. Laufer, Reg.-Dir. Dr. Spätling sowie die Abg. 
Neundorfer, Dr. v. d. Heydte, Abg. Richter sowie 
mehrmals der Vorsitzende Stellung. 

Ergebnis: 
Abs. 1 Ziff. 2 in abgeänderter Fassung einstim

mig. 

Abs. 2: Auch darüber eine längere Grundsatz
debatte. 

Mit b er ich t erst a t t er war gegen eine voll
ständige Befreiung verheirateter bzw. schwangerer 
Schülerinnen von der Schulpflicht. 

Frau Ab g. Laufe r teilte diese Auffassung 
und hielt die Zusammenfassung solcher Schülerin
nen in Sonderklassen für falsch. 

F r a u Ab g. S c h 1 e i c h e r plädierte ebenfalls 
für nur vorübergehende Befreiung. 

Der B er ich t er statte r wandte sich gegen 
die Einschränkung des Begriffs „Mutterschaft". 
Gegen eine vollständige Befreiung sprachen sich 
noch die Abg. Frau Seibel sowie Dr. Böddrich und 
Abg. Schneider aus. 

Im Gegensatz dazu beantragte Abg. Dr. Arnold 
die Beibehaltung des Textes der Regierungsvorlage; 
Streichung des Begriffes der Sonderklassen. 

Der Vorsitzende stellte einen Kompromiß
vorschlag zur Debatte, der nach nochmaliger Än
derung vom Berichterstatter zum Antrag erhoben 
wurde. · 

Ab g. Dr. Arno 1 d stellt Antrag, die Fassung 
der Regierungsvorlage zu übernehmen, die Worte 
„soweit die Erfüllung der Schulpflicht nicht in 
Sonderklassen möglich ist" zu streichen. Er lege 
Wert darauf, daß die Formulierung „vorüberge
hend oder ganz" beibehalten werde. 

Antrag der Frau Abg. Laufer: Die For
rimlierung des Berichterstatters zu übernehmen, 
jedoch ohne die Worte „der Heirat". 

Ergebnis: 
Antrag des Abg. Dr. Arnold gegen 1 Stimme bei 

1 Stimmenthaltung abgelehnt. 

Antrag der Frau Abg. Laufer bei 9 Gegenstim
men mit Mehrheit abgelehnt. 

Antrag des Berichterstatters bei 1 Gegenstimme 
und 5 Enthaltungen angenommen. 

Art. 7 

Überschrift ergänzt durch die Worte „anderwei
tige Erfüllung". 

Unter Hinweis auf Art. 1 Abs. 3 Antrag Dr. v. 
d. He y d t e : Einfügung eines Absatzes 2 bei Art. 
7. 

Ergebnis: 

Art. 7 wird durch einen Absatz 2 erweitert. 

Art. 8 
Der B e r i c h t e r s t a t t e r verweist auf das 

Änderungsgesetz·über die Aufnahmebestimmungen 
vom Juni 1968. Der Mitberichterstatter verlangt für 
die zurückgestellten Kinder die Einrichtung von 
Vorschulklassen. 
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Min.Rat Dr. Müller beantragt die Über
nahme des geltenden Al;>s. ·4 aus § 4 des SChul
pflichtgesetzes, der die Ermächtigungsnorm .enthält. 
' . 

. Ergebnis: 

Abs. 1 in geänderter Fassung einstimmig ange-
nommen. 

Zu Abs. 2 verweist d e r B e r. i c h t e r s t a t t e r 
auf die Eingabe des BLL V, in der schul vorbereiten
de Einrichtungen gefqrdert werden, sowie auf den 

· - gleichlautenden Antrag des Mitberichterstatters. 

;• Min.Dirigent '.Q r. Keßler : Im J~hre 
. 1'966/67 seien 9 526 Kinder und bei Beginn deir 
· Sehuljahres 1967/68 8 425. Kinder von „der Schul
pflicht zurückgestellt wörde;n. Diese Kinder. vertei

, len sich auf viele Schulorte Bayerns. Schul vorbe
reitende Einrichtungen . in dem genannten Sinne 
wären nur dann möglich, wenn sie an zentralen 

.. · Orten gebildet würden. Vor:aussetzung wären Schul-
bus, 'Tagesheimstätte oder ein; Heim. In der Aus.: 

. spra:<;:he brachten die Abg. ~eundorfer, Frau Abg. 
', ,Schleicher und Laufer, Abg. Förster die Probleme 

bei der :Zurückstellung zl'.tr Sprache. 

Der V o r s i t z e n cl e : Man könne in dem Ge
setz r{u:r fest}egen, daß Kinder zurückgestellt wer
den bzw. zurückzustellen sind, wenn bestimmte 
Voraussetzungen· vor liegen.· 

Min.Rat M U 11 er verweist auf die Begrün
·dung zu Abs. 2 und schlägt eine Ergänzung vor. 

Ergebnis: 

Abs. 2 wird mit Ergänzung einstimmig angenom
men. 

Abs. 3: Einstimmige Annahme. 
' . 

Abs. 4: Frau Abg. L~ufer spricht sich gegen Abs. 
4 aus, weil 'damit festgelegt werde, daß zurÜckge
;stellte Kinder nicht der Schulpflicht unterliegen. 

Der' V ci r sitzende : Mit diesem Absatz stehen 
die schulvorbereitenden Einrichtungen in unlösba
rem Zusammenhang. 

Ausgedehnte Aussprache über die s.chulvorberei-
tenden Einricl;iturigen, Frage des. Personals, Kin
dergartenproblem, Vetbincfong zwischen Vorschul
einrichtungen und Grundschule. An der Aussprache 
beteiligten sich neben dem Berichterstatter insbe
sondere Frau Abg. J,,aufer, Zehner, Schleicher so
wie d1e Abg. Hoclileitner, Dr. von der Heydte, För
ster sowie der Vorsitzende. 

Frau Ab g. L-auf er: Wenn schön keine ver
pflichtende Regelung aufgenommen werden kann, 
dann wenigstens eine Kann-Bestimmung. 

Abg. Dr. Böddrich, Dr. Kaub schließen siCh d'em 
an. 

Ergebnis: 

Abs. 4 angenommen gegen 1 Stimi:ne in der Re
. gierungsvor lage. 

Mi t'b e richte r statte r beantragt neuen 
Abs. 5: Für zurückgestellte Kinder sind Vorschul
ldassen an Grundschulen .zu errichten. 

Be r i d1 t erstatte r beantragt Ablehnung. 
. „ • ' ' 

. Ergebnis: 

Mit H gegen 9 wird der Antrag des Mitbericllt"' . 
erstatters auf Einfügb.ng di.es0:;; neuen Abs. 5 ab- · 
g'elelint. · ·· · · · 

B er i c h t e r s t a t t e r schlägt neuen Abs. 5 vor,·· 
der einstimmig angenommen. wird. 

Art. 9 
'· 

Der Berichterstatter schlägt· vor, -daß 
aufgrund einer Eingal;>e die Verlängerung der. 
Volksschulpflicht auf 2 Schuljahre vorgeschlagen 
werde. ber Mitberichter bemerkt, hier sei der rich
tige Ort, wo ;die Möglichkeit eröffnet werden solle, 
ein weiteres 10. Schuljahr freiwillig zu· besuchen 
mit dem Ziel eines mittleren Abschlus.ses. 

· Fr. au Ab g. S c hl e i c h e r schlägt -ebenfalls 
die Verlängerung auf die Dau~r von 2 Schuljahren 
vor. 

·Ab g. Dr. Fuchs: Nach dem Entyvurf habe 
·ein Schüler, der im Laufe 'der SChulzeit .zweimal 

eine Klasse :.wiederholt habe, noch die Möglichkeit; 
die· 8. Klasse zu besuchen. Er habe das Ziel der 
Hauptschul~ nicht erreicht. Das sei jedoch nicht. 
sinnvoll. 

Ab g. H'o c h 1 e i in er : Es soll vorgesehen wer
den, daß ein Schüler auf Antrag der Erziehungsbe-
rechtigten zwei weitere Schuljahre besuchen kann, 
um das Ziel der Hauptschule zu erreichen. Es sei 
erforderlich, hlefür die Voll~sschulpflicht zu verlän-

. gern, damit. der Schüler nicht aufgrund se~nes frei
willigen Schulbesuches während des Schuljahres 
die Schule aus irgendwelchen Gründen verlassen 
kann. 

Mit b e r i c h t er s t a t t.e r und B e r i c h t er -
statte r sprechen sich für die Möglichkeit der 
Erweiterung der Schulpflicht um 2, Jahre aus. 

. Ab g. D r. v o n d e r H e y d t e schlägt die Ab

. änderungsfdrmulierung vor .. , 

Ergebnis: 
' Abs. 1 in abgeänderter Fassung mit 14 Stir:nmen 

bei 3 Stimmenthaltungen und einer Reihe von Ge
genstimmen. 

Der Mi t b er i c h t e r s t a t t e r schlägt nun
mehr einen neuen Abs. 2 vor: An Haup~schulen 
kann ein freiwilliges 10. Schuljahr zur Erreichung 
,eines mittleren Abschlusses eingerichtet werden. 
Dieser Antrag hatte eine sehr umfangreiche De
batte zur Folge. 

Abg .. Dr. von der Heydte, Dr. Fuchs: 
Dies sei eine Frage der Schulorganisation und. ge
höre daher nicht in das Schulpflichtgesetz .. . . 

Abg. Neundorf er: Könne ein Schüler mit 
einem 10. Schulja):J.r tatsächlich zur mittleren Reife 
kommen? Wo soll _dieses 10. Schuljahr angesiedelt 
werden? 

Ab g. Ho eh 1 e i t n er: Die früfi.eren Aufbau
zuge an Volksschulen hätten erstaunliche Abschluß
ergebnisse erbracht. Das gleiche gelte für die Be
rÜfsaufbauschulen. Es .. gehe . einfach darum, die 

.· 

, 
--~------
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Hauptschule mit einem Abschluß zu krönen. Die 
Schüler, die in voller Breite den Kursunterricht 
wahrnehmen, sollten nicht auf den schwierigen 
Übergang an die Realschule nach dem 9. Volks
schuljahr verwiesen werden. Es solle ihnen. bei 
gleicher vertrauter Methodik in einem 10. frei
willigen Schuljahr ein mittlerer Abschluß ermög
licht werden. 

Der V o r sitz end e, Ab g. V ö t h : Ziel der 
Hauptschule sei, die Kinder in einer qualifizierteren 
Form als bisher auf den Übertritt ins Berufsleben 
vorzubereiten. Darüber hinaus müsse die Haupt
schule begabteren Kindern den Übergang zur Real
schule und damit zur mittleren Reife ermöglichen. 

Der Vorsitzende berichtete dann ausführlich über 
ein Gespräch mit dem BLLV, wo man ihm erklärt 
habe daß auch dieser Verband die Hauptschule mit 
9 Schuljahren wolle und daß nur ausnahmsweise 
ein 10. Schuljahr auch an der Hauptschule geleistet 
werden soll. „Ausnahmsweise" beinhalte lediglich 
eine Zeit des Übergangs, wo die Möglichkeiten des 
zweiten Bildungsweges oder der noch zu schaffen
den Einrichtungen des berufsbildenden Schulwe
sens nicht ausreicJ:iend zur Verfügung stehen. 

Aus der Diskussion mit dem BLL V habe sich 
klar und deutlich ergeben, daß das 10. Vollzeit
schulj ahr an der Hauptschule auch vom größten 
Lehrerverband auf dem Gebiet der Volksschule 
nicht gefordert werde. Die CSU werde sich dafür 
einsetzen, daß die Hauptschule leistungsfähig wird. 
Nach einem qualifizierten Abschluß im 9. Schuljahr 
sollen für einen gewissen Teil begabter Kinder 
Möglichkeiten geschaffen werden weiterzukommen. 

Ab g. Ho eh 1 ei tn er: Damit sei das Urteil 
über das 10. Schuljahr gefallen. 

Ab g. Kiefer : Was sollen die Entlaßschüler 
aus der Hauptschule mit dieser „Art von mittlerer 
Reife" anfangen? 

Ab g. Dr. Bö d d,r ich: Die ursprüngliche 
Überlegung sei doch diese gewesen, aus der Haupt-. 
schule eine dritte Säule zu machen, auch unter dem 
Gesichtspunkt der Entlastung der weiterführenden 
Schulen. Möglichkeit eines freiwilligen 10. Schul
jahres würde dazu führen, daß ein Teil nicht auf 
die Realschulen und Gymnasien abgedrängt würde, 
sondern daß eine Art von mittlerer Reife entsteht, 
die stärker beruflich bezogen ist und eine Lauf
bahn eröffnet, die z.B. auch in die mittlere Ver
waltungslaufbahn einmünden kann. 

Abg. Hochleitner: Ihm sei vom BLLV 
noch vor wenigen Tagen gesagt worden: „Das frei
willige 10. Schuljahr mit mittlerem Abschluß, das 
im Münchner Modell vorgelegt worden sei und 
verwirklicht werden solle, das sei ein Schwerpunkt 
des BLL V''. Es sei auch die Meinung der SPD, daß 
das 10. Schuljahr an die Berufsschulen kommen soll. 
Insofern sehe er in dem Ausdruck „ausnahmsweise" 
keinen Widerspruch zu seiner Auffassung. Er wie
derhole: 10. Schuljahr im Grundsatz an der Be
rufsschule aber mit der Möglichkeit der Krönung 
durch ein~n mittleren Abschluß. Dieser mittlere 

Abschluß der Hauptschule solle die gleichen Mög
lichkeiten bieten wie der an der Realschule. 

Berichterstatter: Wenn die Hauptschule 
wirksam bleiben soll, dürfe dieser aufgezeigte 
Weg nicht ganz verbaut werden. 

Ab g. Förster: Mit der Konzeption der Haupt
schule neben Realschule und Gymnasium solle· et
was geschaffen werden, was spezifisch anders ist, 
aber doch einen qualifizierten Abschluß gewähr
leistet, der von der Industrie und von den prak
tischen Berufen her entsprechend gewertet werden 
sollte. Mit der Streichung des freiwilligen 10. Schul
jahres versetze man der Hauptschule und der gan
zen Hauptschulidee in Bayern den Todesstoß. 

Der Vorsitzende resümierte noch einmal: 
Hauptschule, die attraktiv und leistungsfähig sein 
soll, habe als eigentliche Aufgabe die Hinführung 
der Kinder zum Berufsleben. Nach Meinung des 
BLL V würde nur für eine Übergangszeit ein 10. 
Schuljahr an der Hauptschule in Frage kommen, 
so lange die weiterführenden Einrichtungen noch 
nicht in ausreichender Zahl zur Verfügung stehen. 
Daraufhin habe er erklärt, wenn man diese Über-

. gangslösung nicht brauche, sei auch das 10. Schul
jahr an der Hauptschule nicht erforderlich. 

Ab g. Dr. Arno 1 d : Man solle den m~t der 
Berufsaufbauschule eingeschlagenen Weg nicht wie
der einengen dadurch, daß man an der Hauptschule 
einen weiteren mittleren Abschluß schaffe, der dann 
nur die Eltern noch mehr verwirre. 

Die Abg. Hochleitner, Förster und 
S c h r a u t plädierten noch einmal für den Er
gänzungsantrag des Mitberichterstatters, während 
die Abg. Neundorfer, Dr. von der Heydte, Dr. 
Fuchs und Lechner sich dagegen aussprachen. 

Der Berichterstatter stellte einen Ände
rungsantrag auf Einfügung eines neuen Absatzes 2. 

Ergebnis: 

Art. 9 wird ein Abs. 2 angefügt. Zustimmung 
mit 11 gegen 9 Stimmen bei 1 Stimmenthaltung. 

Art. 10 

Art. 10 wird unverändert einstimmig angenom
men. 

Art. 11 . 

Art. 11 wird in der Fassung der Regierungsvor
lage einstimmig zur Annahme empfohlen. 

Art. 12 

Der B er ich t erst a t t er nimmt Bezug_ auf 
die Eingaben zu Abs. 2 des Art. 12. Einerseits soll 
den Wünschen der Wirtschaft dadurch Rechnung 
getragen werden, daß eine Beschränkung der Be
rufsschulpflicht auf die Dauer des Ausbildungs
verhältnisses vorgesehen sei. Zum Ausgleich müsse 
jedoch der Unterricht in beiden Jahren entspre
chend vermehrt werden, damit das Ziel der Be
rufsschule erreicht werden könne. Letzteres erhoffe 
sich der Verband der Berufsschullehrer mit seiner 
Eingabe. 

Der Mit b er i c h t er s t a t t er schließt sich 
den Wünschen auf Präzisierung an. 
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Über das Lehrziel und die Stundenzahl der so 
verkürzten Berufsschule entspann sich eine De
batte, an der die Abg. Dr. von der Heydte, Lech
ner, Kiefer, Schneider, Hochleitner, Eberle und 
Leicht teilnahmen. 

Abg. Hoc hl ei tn er schlägt zu Abs. 2 einen 
Ergänzungssatz vor. 

Ergebnis: 

Einstimmige Annahme des Ergänzungssatzes zu 
Abs. 2. Die Absätze 3, 4 und 5 werden einstimmig 
unverändert angenommen. 

Art. 13 

Ab g. Ho c h 1 e i t n er : Er findet die Formu
lierung in Abs. 2 „deren Eignung festgestellt ist" 
zu unbestimmt. Der Begriff könne alles Mögliche 
bedeuten, sage aber über das Ziel und das Niveau 
der Ausbildung wenig aus. Es wird ein Vermitt
lungsvorschlag des Ab g. Fuchs , dem sich auch 
Abg. Hochleitner anschließt, angenommen. 

Ergebnis: 

Art. 13 Abs. 2 in geänderter Fassung einstimmige 
Annahme. 

Art. 14 

Der B er ich t erst a t t er weist auf die Ein
gabe der Berufsschullehrerverbände zu Abs. 1 Ziff. 
1 hin. 

Min.Rat Vo c ke: Wenn der Eingabe Rech
nung getragen werden sollte, müßte eine Abgren
zung zwischen Realschule und Gymnasium einer
seits und den Handels- und Wirtschaftsschulen an
dererseits getroffen werden. 

Ab g. Ho c h 1 e i tri er : Eine neue Ziff. 2 soll 
eingefügt werden. Art. 14 Abs. 1 Ziff. 1. 

Ergebnis: 

Einstimmig mit der beantragten Abänderung. 

Nach mehreren Formulierungsvorschlägen kommt 
der Ausschuß zu einer neuen Ziff. 2, die mit 
Mehrheit gebilligt wird. 

Die übrigen Ziffern des Abs. 1 unverändert an
genommen. Ebenso wird Abs. 2 unverändert an
genommen. 

Der Abs. 3 verursacht zur Verdeutlichung eine 
ausgedehnte Aussprache. 

Ergebnis: 

Dfo etwas geänderte Fassung wird einstimmig 
angenommen. Ebenso findet Abs: 4 einstimmige 
Annahme. 

Art. 15 

Der B er ich t erstatte r : Nach dem bishe
rigen noch geltenden Recht endet die Sonderschul
pflicht mit dem Ende der Volksschulpflicht. Der 
vorliegende Entwurf dehne die Sonderschulpflicht 
auf· die gesamte Dauer der Schulpflicht aus. Damit 
trete die Sonderschulpflicht als dritte selbständige 
Form neben die Volksschulpflicht und die Berufs
schulpflicht. 

Der Mit b er ich t erstatte r : Art. 15 habe 
die Fraktion bewogen, einmal nachzuprüfen, wie 
es mit den Sonderschülern an der Berufsschule be
stellt sei. Der gegenwärtige Zustand, daß in einer 
Berufsschulklasse zusammen mit guten Schülern 
auch Sonderschüler schulisch und berufspraktisch 
betreut werden müssen, sei unbefriedigend. 

Zu Abs. 1 regt d e r V o r s i t z e n d e eine ver
einfachte Formulierung an. 

Zum Abs. 2 schlägt Min.Rat M ü 11 er einen 
ergänzenden Satz vor. 

Zum Abs. 3 weist d er B e r i c h t e r s t a t t e r 
auf die Eingabe des Verbandes Bayer. Berufsschul
lehrer hin. 

Ergebnis: 

Art. 15 wird mit den Abänderungen einstimmig 
beschlossen. 

Art. 16 

Der Berichterstatter beantragt die Ein
fügung eines Absatzes über die Zurückstellung vom 
Schulbesuch. 

Frau Abg. Lauf er beantragt, nur eine ein
malige Zurückstellungsmöglichkeit vorzusehen. 

Ergebnis: 

Gegen 1 Stimme wird Abs. 2 in der Formulierung 
des Berichterstatters angenommen. 

Abs. 1 einstimmig in der vorFegenden Fassung 
angenommen. Bisheriger Abs. 2 wird nunmehr 
Abs. 3; einstimmige Annahme. 

Art. 17 

Ab g. Dr. Arno 1 d schlägt unter Hinweis auf 
das Schreiben des Bayer. Städteverbandes vor, die 
Bezeichnung „Kreisverwaltungsbehörde" jeweils 
durch die Worte „Landratsamt oder kreisfreie 
Stadt" zu ersetzen. 

Ergebnis: 

Art. 17 wird mit den vorgesehenen Änderungen 
einstimmig angenommen. 

Art. 18 

Auf Vorschlag des Kultusministeriums wurde 
ein neuer Abs. 3 eingefügt. 

Ergebnis: 

Einstimmige Annahme des Art. 18. 

Art. 19 

Der B er ich t erstatte r machte auf das An
liegen der kommunalen Spitzenverbände aufmerk
sam, zu prüfen, inwieweit bei schweren Fällen von 
Schulversäumnissen namentlich an Berufsschulen 
auch künftig die Möglichkeit einer Strafverfolgung 
bestehen soll. Andernfalls regen die Spitzenver
bände an, die rechtlichen Voraussetzungen für den 
Ausschluß eines Berufsschulpflichtigen vom Un
terricht zu schaffen. 

Der Berichterstatter sprach sich gegen den Aus
schluß vom Unterricht in solchen Fällen aus. 
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Der Mitberichte r statte r hielt ebenfalls 
nichts von einem Ausschluß solcher Schüler. Er 
betrachte jedoch die Möglichkeit wiederholte, säu
mige Schulpflichtige vor den Jugendrichter zu brin
gen als eine heilsame Schockwirkung. 

Ab g. Dr. Arno 1 d sprach sich für den Antrag 
des Mitberichterstatters aus, einen neuen Absatz 
einzufügen, wonach in schweren Fällen die Be
treffenden vor das Jugendgericht gebracht werden 
könnten. 

Min.Rat Dr. Go 11 w i t z er nahm ausführ
lich zur rechtlichen Situation Stellung. Würde die 
Zahlung des Bußgeldes verweigert, dann könne es 
dahin kommen, daß der Schulpflichtige vor den 
Jugendrichter kommt. Ebenso, wenn Einspruch ge
gen den Bußgeldbescheid eingelegt würde. Man sol
le also im Schulpflichtgesetz von einer Strafvor
schrift absehen. 

Ab g . Dr. v o n d er He y d t e äußerte eben
falls erhebliche Bedenken, kriminelle Vergehen in 
einem Artikel mit der Überschrift „Ordnungswid
rigkeiten" unterzubringen. Er schlug vor, dem Art. 
19 einen Absatz 4 anzufügen, der die Anliegen be
rücksichtige. 

Ergebnis: 

Art. 19 wird in allen Absätzen einschließlich der 
Ergänzungen und Änderungen einstimmig ange
nommen. 

Art. 20 

Mit Abänderung angenommen. 

Art. 21 

wurde unverändert übernommen. 

Art. 22 

Der Berichterstatter erwähnte zunächst, 
daß eine übergangsweise Regelung im Gesetz not
wendig sei. Der BLL V wünsche zwar in seiner 
Eingabe die ersatzlose Streichung des gesamten Ar
tikels. Dem könne kaum zugestimrrit werden. Zu 
prüfen sei die Frage, ob der Übergang sich auf 
1 oder auf 2 Schuljahre erstrecken soll. 

Abg. von der Heydte befürwortete die 
Einbeziehung der zweijährigen Berufsfachschulen 
in die Übergangsregelung. 

Staats sek r et ä r Lauer b a c h meinte, daß 
die Übergangsregelung für 1969/70 ausreichen 
müßte. 

Ergebnis: 

Zustimmung zu Art. 22 Abs. 1 in der geänderten 
Fassung gegen 4 Stimmen. 

Abs. 2 unveränderte Annahme. 

Art. 23 

Ergebnis: 

Einleitungssatz vereinfacht. Sonst unverändert 
einstimmig angenommen. 

Art. 24 

Einleitungssatz vereinfacht. Sonst unverändert 
angenommen. 

Art. 25 

Unveränderte Annahme, mit Einfügung eines 
Wortes in Abs. 4. 

Art. 25 redaktionell geändert. 

Art. 26 

Der Ausschuß schlug vor: Das Gesetz ·tritt am 
1. April 1969 in Kraft. 

Eine 2. Lesung hat nicht stattgefunden; die Zu
sammenstellung zum Entwurf eines Schulpflicht
gesetzes ist auf Beilage 1866 ausgedruckt. 

Josef Helmschrott, Berichterstatter". 

Präsident Hanauer: Danke schön! 
Über die Beratungen des Ausschusses für den 

Staatshaushalt und Finanzfragen (Beilage 1881) 
berichtet der Herr Abgeordnete Meyer Otto; er hat 
dazu das Wort. 

Meyer Otto, (CSU), B er ich t e r s t a t t e r : 
Herr Präsident, meine Damen und Herren! Der 
Haushaltsausschuß beschäftigte sich mit dem Ihnen 
vorliegenden Entwurf eines Schulpflichtgesetzes in 
seiner gestrigen Sitzung. 

Als Berichterstatter ging -ich dabei insbe
sondere ein auf die finanziellen Auswirkungen des 
Gesetzes, die sich abzeichnen durch die infolge des 
9. Schuljahres bedingten höheren Personalkosten 
von 7 Millionen DM im Jahr 1969 und 21 Millionen 
DM im Jahr 1970. Gleichzeitig machte ich darauf 
aufmerksam, daß das neue Schulpflichtgesetz der 
Ausgangspunkt für wei·tere Ausgaben in der Zu
kunft sein werde, da in Verbindung mit der Ein- · 
führung des 9. Schuljahres die Oberstufe der 
Volksschule neu organisiert und zur Hauptschule 
ausgebaut werden soll, was, da pro Klasse 1,3 · 
Lehrer benötigt werden, zu einem weiteren Bedarf 
an Lehrkräften und zu erheblichen Investitionen 
für neue Hauptschulgebäude führen werde. 

Der Mitberichterstatter H ä r t 1 warf die Frage 
auf, ob die vom Kultusministerium angekündigten 
Maßnahmen ausreichen, um genügend -Lehrer für 
das 9. Schuljahr zu bekommen. Es wäre - so 
meinte er - zu überlegen, ob man nicht ausge
schiedenen verheirateten Lehrerinnen die Möglich
keit einer Teilzeitbeschäftigung eröffnen sollte. 

Bei der Einzelberatung konzentrierte sich die 
Arbeit des Ausschusses, abgesehen von einigen re
daktionellen Änderungen, auf weitere :finanzielle 
Auswirkungen des Gesetzes. 

Gegen die Stimmen der SPD wurde dabei entge
gen dem Vorschlag des Kulturpolitischen Ausschus
ses beim Artikel 9 auf die Möglichkeit des frei
willigen Besuchs eines 10. Hauptschuljahres ver
zichtet. 

Beim Artikel 22, der die übergangsweise Rege
lung des 9. Schuljahrs beinhaltet, wurde einstim
mig eine neue Formulierung gebilligt, die gewähr
leisten soll, daß in den kommenden beiden Jahren 
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die Zuschüsse der Bundesanstalt für Arbeitsver
mittlung und Arbeitslosenversicherung in einer 
Höhe von 5 Millionen DM für den Besuch von 
Lehrgängen weiterhin gesichert bleiben. 

Das Ergebnis der Ausschußberatung war folgen
d!=s: Zustimmung zum Beschluß des Ausschusses 
für kulturpolitische Fragen vom 27. Februar 1969 
mit der Maßgabe der Ihnen auf Beilage 1881 vor
liegenden Änderungen. 

Präsident Hancmer: Über die Beratung des Aus
schusses für Verfassungs-, Rechts- und Kom:inunal
fragen (Beilage 1885) berichtet der Herr Abgeord
nete Sauer. 

· Sauer (CSU), B er i c h t er statte r : Herr 
Präsident, Hohes Haus! Der Ausschuß für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen behandelte 
in seiner 67. Sitzung. am 25. März 1969 den Ent
wurf .eines Schulpflichtgesetzes auf den Beilagen 
1129, 1866 und 1881. +vfitberichterstatter war der 
Herr Kollege Schöfberger, Berichterstatter war ich. 

Als B er ich t er s. t a tt er betonte ich, daß der 
Gesetzentwurf eine Reihe von wichtigen Neuerun
gen in Erfülh:mg des Hamburger Abkommens vom 

· 28. Oktober' 1964 bringe: Die Verlängerung der 
Volksschulpflicht auf 9 Jahre sei der wichtigste 
Punkt in diesem Gesetzentwurf. Im Staatshaus
halt 1969 seien ausreichende Beträge zur Schaffung 
der personellen und sachlichen Voraussetzungen 
bereitgestellt. Bei verständnisvoller Zusammen:
'arbeit aller Beteiligten, besonders aber von Staat 
und Gemeinden, würden :::iich die sicher noch be
stehenden inneren und äußeren Schwierigkeiten 
überwinden lassen. 

Kollege S c h ö f b e r g e r wies ebenfalls auf ·die 
große Bedeutu:ig .des Schulpflichtgesetzes hin. 

In der Einzelberatung wurde vom .B er ich t -
e r s t a t t e r eine Reihe sachlicher und redaktio
neller Änderungen vorgeschlagen. An der Ausspra
che beteiligten sich nahezu alle Mitglieder des Aus
schusses. Die Änderungen auf Beilage 1885 wurden 
fast alle einstimmig beschlossen. 

Bei Artikel 9 wurde gegen die Stimmen der SPD 
der Absatz 2 gestrichen und insoweit die Regie
rungsvorlage wiederhergestellt. Es handelte sich 
um die Möglichkeit des freiwilligen Besuchs eines 
10. Schuljahrs in der Hauptschule. Als Begründung 
für die Streichung führte ich als B e r i c h t e r -
statte r an, daß die Hauptschule pädagogisch auf 
den praktischen Beruf hingeordnet sei und auf das 
berufliche Schulwesen hinleiten solle. Ein 10. Schul
jahr in der Hauptschule verzögere den Berufs
eintritt. Das 10. Schuljahr müsse deshalb organisch 
der Berufsschule zugeordnet werden. Im Anschluß 
an den qualifizierten Abschluß des 9. Schuljahrs 
in der Hauptschule könne der Übertritt an die Be
rufsfachschule, an die Berufsaufbauschule oder an 
weiterführende Schulen erfolgen. 

Die Schlußabstimmung Über den gesamten Ge
setzentwurf brachte ein einstimmiges Ergebnis. 

Rechtliche Bedenken bestehen nicht. Das Gesetz 
ist dringlich. Es tritt am 1. April 1969 in Kraft. 

Ich bitte das Hohe Haus, diesen Beschlüssen des 
Verfassungsausschusses beizutreten. 

(Beifall) 

Präsident Hanauer: Ich danke den Herrn Be
richterstattern, vor allem dem Kollegen Helmschrott 
für die kurze _Berichterstattung und die umfang
reiche schriftliche Vorarbeit. 

Ich darf die Au s s p r a c h e eröffnen. Eine 
Wortmeldung liegt mir vor zur allgemeinen Aus
sprache vom Herrn Kollegen Richter. 

Richter (NPD): Herr Präsident, meine Damen 
uhd Herren! Nicht nur wegen des Hamburger Ab
kommens, sondern auch aus grundsätzlichen päd
agogischen Erwägungen wird meine Fraktion die
sem Schulpflichtgesetz die Zustimmung geben. 
Schon vor zwei Jahren hat die NPD-:F'raktion in 
einschläigigen Debatten zum Ausdruck gebracht, 
daß bei Einführung des 9. Schuljahrs ein zusätzli
cher Stoff, besonders in Richtung auf die Hinfüh
rung zum Beruf, geboten werden muß. Stärkste 
Bedenken müssen allerdings nach wie vor geltend 
gemacht werden bezüglich der nach unserer Auf
fassung unzulängliche Vorbereitung der Einfüh
rung dieses 9. Schuljahres. 

(Abg. Dr. Arnold: Das ist ja unverschämt, 
so eine Behauptung; das ist· eine völlig un

bewiesene Behauptung!) 

Präsident Hanauer: Meine Damen und Herren! 
Weitere Wortmeldungen liegen mir nicht vor. -
Dann darf ich die allgemeine Aussprache schließen. 

Wir treten in die E i n z e 1 b e r a tun g ein. Der 
Abstimmung zugrunde liegen die Regierungsvor
lage auf Beilage 1129 sowie die Beschlüsse des Aus
schusses für .. kulturpolitische Fragen auf Beilage 
1866, des Ausschusses für den Staatshaushalt und 
Finanzfragen auf Beilage 1881 und des Ausschusses 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen. auf 
Beilage 1885, die sich auf weiten Gebieten nicht 
decken. Dazu· kommt eine Reihe von Abänderungs
anträgen, Ergänzungsanträgen .und Zusatzanträgen 
derart, daß ich zum Beispiel aus den Reihen der 
SPD-Fraktion zu einem Artikel gleich zwei Ab
änderungsanträge mit gleichem Datum vorliegen 
habe. Wir werden also erst mühsam herausklauben 
müssen, welcher der letztgültige sein soll; da der 
andere nicht zurückgezogen ist. Aber das klären 
wir dann bei den einzelnen Bestimmungen. Ich 
darf zunächst einmal bitten, davon Kenntnis zu 
nehmen, daß ich diese Lesung - -

(Abg. Hochleitner: Der Antrag ist zurück
gezogen!) 

Aber es kommt darauf an, welcher; ich habe 
zwei, die die gleiche Sache betreffen. 

Ich muß die Abstimmung im Sitzen durchführen, 
weil ich sonst bei den vielen Korrekturen im Text 
und bei der Kürze der Zeit seit dem Vorliegen 
der Ausschußbeschlüsse nicht in der Lage bin, die 
Sache klar zu übersehen. 
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Ich rufe auf die Üb er s c h r i f t und die Über
schrift des Abschnitts I, Entwurf eines Schulpflicht
gesetzes und Allgemeine Bestimmungen, die un
verändert geblieben sind. -

Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten, denn 
ich muß dringend Ihre mitwirkende Kontrolle er
bitten. 

Ich rufe dann auf den Art i k e 1 1, Schulpflicht. 
Im Absatz 1 sollte zunächst das Wort „gewöhn
lichen" gestrichen werden. Der Haushaltsausschuß 
hat jedoch die Wiederherstellung der Regierungs
vorlage beschlossen. Es soll also die Streichung 
nicht erfolgen. Weiter soll nach dem Wort „ihren" 
eingefügt werden „Wohnsitz oder", so daß es heißt: 
„ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt ... 
haben". Der Rechtsausschuß .hat dem zugestimmt. 
Die Absätze 2, 3 und 4 sind unverändert. 

Wer den Überschriften und dem Artikel 1 mit 
der Änderung in Absatz 1 die Zustimmung geben 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Die Gegenprobe! - Stimmenthaltungen? - In bei
den Fällen keine. 

Ich darf aufrufen, da unverändert geblieben, ins
gesamt Art i k e 1 2, Schuljahr und Ferien, Ar -
t i k e 1 3, Inhalt der Schulpflicht, Art i k e 1 4, 
Pflichten der Erziehungsberechtigten und der Ar
beitgeber, und Art i k e 1 5, Pflichten der Schul
leiter und Lehrer, zur gemeinschaftlichen Beschluß
fassung und Abstimmung. - Damit besteht Ein
ständnis. 

Wer diesen vier Artikeln die Zustimmung geben 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltung? -
Ebenfalls keine. 

Im Art i k e 1 6 ist die Überschrift Befreiung 
von der Schulpflicht, und die Einleitung des Ab
satzes 1 unverändert, ebenso die Nr. 1. In Absatz 1 
Nr. 2 soll nach dem Beschluß des Verfassungsaus
schusses die vom Kulturpolitischen Ausschuß ge
wählte Formulierung dahingehend geändert wer
den, daß statt der Worte „den Gesundheitsbehör
den" eingesetzt wird „dem Gesundheitsamt". Sonst 
ist Absatz 1 unverändert. 

Ich darf zunächst über diesen Absatz 1 abstim
men lassen. Wer dem zustimmt, den bitte ich um 
ein Handzeichen. - D;;inke. Gegenstimmen? -
Keine. Stimmenthaltungen? - Auch keine. 

Wir kommen zum Absatz 2. Hier ist eine Ände
rung des Kulturpolitischen Ausschusses vorgesehen, 
zu der der Haushaltsausschuß aber vermerkt hat: 
Nach dem Wort „vorübergehend" ist einzufügen: 
„oder ganz". Dazu liegt nun ein Abänderungs
antrag der Fraktion der SPD vor, der sagt: Die 
Worte „oder ganz" werden gestrichell'. Das heißt 
also mit anderen Worten: der Beschluß des Kultur
politischen Ausschusses soll wiederhergestellt wer-

' den. 

Ich bitte um Aufmerksamkeit. Ich werde wie 
folgt abstimmen lassen. Weil die Formulierung des 
Kulturpolitischen Ausschusses gegenüber der sonst 

zur Abstimmung gelangenden Formulierung der 
späteren Ausschüsse, des Haushaltsausschusses und 
des Rechts- und Verfassungsausschusses, nochmals 
- und so bitte ich Ihren Antrag interpretieren zu 
dürfen - zur Abstimmung gefordert wird, ist das 
ein Abänderungsantrag. Ich darf also zunächst 
über die ursprüngliche Formulierung abstimmen 
lassen, die die Worte „oder ganz" nicht enthält. · 
Der Abstimmung zugrunde liegt also der auf Seite 
3 der Beilage 1866 in der rechten Spalte bei Abc. 
sa tz 2 des Artikels 6 fettgedruckte Text ohne die 
Worte „oder ganz". Sollte der Antrag abgelehnt 
werden, dann stelle ich den veränderten Antrag 
mit den eingefügten Worten „oder ganz" zur Ab-· 
stimmung. 

Wer für diese Formulierung des Kulturpoliti
schen Ausschusses ist, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Das ist zweifelsohne die Mehrheit. Ge
genstimmen? - Bei ungefähr 10 Gegenstimmen -
Stimmenthaltungen? - und 4 Stimmenthaltungen 
ist die. Formulierung des Kulturpolitischen Aus
schusses angenommen und sind die Ergänzungs
vorschläge der beiden anderen Ausschüsse abge
lehnt. Wenn damit Einverständnis besteht, braucht 
darüber nicht mehr abgestimmt zu werden. 

Dann kommt Abschnitt II, Schulpflicht im 
Rahmen der Pflichtschulen, 1. Volksschulpflicht, 
A r t i k e 1 7. Artikel 7 hatte ursprünglich die 
Überschrift „Beginn und Ende der Volksschul
pflicht". Es wird verlangt, die Regierungsvorlage 
wiederherzustellen, also den Beschluß des Kultur
politischen Ausschusses in Absatz 2 zu streichen, 
darüber hinaus die Worte „Satz 2" in der ur
sprünglichen Formulierung zu streichen. Ich bitte 
die Herren Berichterstatter, sich darüber klar zu 
sein. Wenn es in dem Bericht des Ausschusses für 
Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen zu Ar
tikel 7 heißt „Wiederherstellung der Regierungs
vorlage mit der Maßgabe, daß die Worte ,Satz 2' 
gestrichen werden", interpretiere ich diesen Be
schluß dahin, daß die Erweiterung des Artikels 7 
durch Einfügung eines Absatzes 2 durch den Kul
turpolitischen Ausschuß aufgehoben sein soll. Wir 
stimmen dann über die ursprüngliche Formulie
rung der Regierungsvorlage, allerdings ohne das 
Wort ,,Satz 2" ab. Auf dieser Basis darf ich die 
Abstimmung vornehmen, wenn Klarheit besteht. 

Wer für diesen Artikel ist, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Wer stimmt dagegen? -

(Widerspruch - Abg. Dr. Arnold: Nochmals, 
Herr Präsident, das ist zu schnell gegangen!) 

- Meine Damen und Herren, ich weiß, daß es auch 
für Sie eine Anstrengung ist, aber ich muß mich 
durch Rückfrage jeweils Ihrer Zustimmung ver
sichern, weil ich mir angesichts der kurzen Zeit, 
die mir die Beschlüsse erst vorliegen, und der 
lakonischen Kürze der Formulierungen nicht im
mer ganz klar bin, ob ich richtig im Sinne der Be
.schlüsse die Frage formuliere. 

Ich habe gerade festgestellt, daß der Artikel 7 
in seiner ursprünglichen Formulierung der Regie
rungsvorlage auf Seite 3, linke Spalte, zur Ab
stimmung steht, weil der BesGh,luß des Kultur-
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politischen Ausschusses, einen zweiten Absatz ein
zufügen, der lautet: 

(2) Die Schüler können die Volksschulpflicht 
auch an einer weiterführenden Schule erfüllen. 

aufgehoben werden soll. 

(Jawohl! - Abg. Vöth: Pas verstehe ich 
nicht so!) 

- Es geht ganz klar um die Frage, ob über den 
Absatz 2, den der Ausschuß für kulturpolitische 
Fragen eingefügt hat, und den die beiden ander.en 
Ausschüsse offensichtlich mit dem Beschluß, die 
Regierungsvorlage wiederherzustellen, aufgehoben 
haben, gesondert abgestimmt werden soll. 

(Ja! und Widerspruch) 

Meine Damen und Herren, ich bitte Sie wirk
lich, sich den Text vorzulegen, dann kommen wir 
besser zu~ammen. 

(Abg. Vöth: Die Worte „Satz 2" sind falsch!) 

Ich stelle zunächst Artikel 7 in der ursprüngli
chen Fassung der Regierungsvorlage zur Abstim
mung, wie ich es eben schon getan habe, und zwar 
mit der Maßgabe, daß die zwei Worte „Satz 2" ge
strichen werden, so daß es einfach heißt: „ ... soweit 
Art. 9 und Art. 10 nichts anderes bestimmen." Ich 
werde dann, weil Sie das wünschen, über den Ab
satz 2 abstimmen lassen, den der Kulturpolitische 
Ausschuß beschlossen hat, der aber offenbar nach 
Auffassung des Ausschusses für den Staatshaushalt 
und Finanzfragen und des Ausschusses für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen gestrichen 
werden soll. 

Herr Vorsitzender des Kulturpolitischen Aus
schusses zur Frage der Abstimmungsmodalitäten! 

Vöth (CSU): Herr Präsident! Es müßte nach 
meinem Dafürhalten geklärt werden, was der Aus
schuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen 
oder der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen wollte. 

Präsident Hanauer: Das bemühe ich mich die 
ganze Zeit, Herr Kollege! 

Vöth (CSU): Wollen sie bei Artikel 7 einfach die 
Wiederherstellung der Regierungsvorlage unter 
Streichung des Satzes 2, dann ist die Formulierung 
„mit der Maßgabe, daß die Worte ,Satz 2' gestri
chen werden" falsch; denn die Streichung der Wor
te „Satz 2" bezieht sich dann auf die vierte Zeile. 
Aber dieser Satz 2 ist wichtig, weil es um das 
überspringen von Schülerjahrgängen geht und 
festgelegt werden muß, daß die Schulpflicht in 
diesem Fall nach acht Schuljahren endet. „Satz 2" 
kann also nicht gestrichen werden. Logisch wäre 
dagegen die Streichung des Satzes 2 .. Aber darüber 
wäre dann abzustimmen. 

Präsident Hanauer: Nachdem weitere Unklar
heiten gebracht sind, darf ich mit Ihrer Aufmerk
samkeit und Übereinstimmung Artikel 7, Beginn 

und Ende der Volksschulpflicht, in seinem zunächst 
einzigen Absatz zur Abstimmung stellen. Dazu 
wird gefordert, „Satz 2" zu streichen. Sie sagen, 
das ist unrichtig. 

(Abg. Vöth: Ja!) 

- Also das Wort „Satz 2" soll drin bleiben. Im 
muß nochmals davon ausgehen, daß der Ausschuß 
für Verfassungs-, Rechts- und Kommunalfragen be
schlossen hat, die Regierungsvorlage wiederherzu
stellen. Dieser Beschluß . kann sich, weil die Re
gierungsvorlage in Absatz 1 überhaupt nicht ge
ändert wurde, nur darauf beziehen, den Absatz 2, 
den der Kulturpolitische Ausschuß neu eingefügt 
hat, zu streichen, aber Wiederherstellung mit der 
Maßgabe, daß die Worte „Satz 2" gestrichen wer
den. Auf der Basis operiere ich schon die ganze 
Zeit. Jetzt wird aber gesagt, das ist falsch, da irrt 
der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts- und Kom
munalfragen oder das Protokoll. 

(Abg. Hochleitner: Rerr Präsident, machen 
Sie den Beschluß des Kulturpolitischen Aus
schusses zur Grundlage der Abstimmung!) 

- Nein, Herr Kollege Hochleitner, augenblicklich 
bin ich dabei zu klären, ob das Wort „Sat:i 2" ste
hen bleiben soll. 

(Abg. Hochleitner: Ja!) 

- Dann hat der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts
und Kommunalfragen geirrt. 

(Abg. Hochleitner: Ja, so ist es!) 

Herr Kollege Vöth zur Geschäftsordnung! Reden 
wir miteinander, dann kommen wir schon zusam
men und es kommt etwas heraus. 

Vöth (CSU): Herr Präsident, mir wurde soeben 
erklärt, was die Streichung der Worte „Satz 2" 
beim Beschluß des Rechts- und Verfassungsaus
schusses bedeuten sollte. Das ist sehr leicht zu er
klären. Der Ausschuß für Verfassungs-, Rechts
und Kommunalfragen kam nämlich zu dem Ergeb
nis, daß, wenn er „Satz 2" streicht, aber „Art. 10" 
beläßt, Satz 2 sowieso mit dabei ist. Es war eine 
rein redaktionelle Vereinfachung, über die wir 
jetzt lange Debatten geführt haben. Wir haben also 
im Grunde genommen, vom Ausschuß für Verfas
sungs-, Rechts- und Kommunalfragen beantragt, 
die Wiederherstellung der Regierungsvorlage. „Satz 
2" ist überflüssig, weil Artikel 10 ja bestehen 
bleibt. 

Präsident Han.auer: Jetzt ist restlos alles klar. 
Ich stimme jetzt in zwei Phasen über den Artikel 
7 ab. Zunächst über Artikel 7 mit der Streichung 
der Worte „Satz 2"," weil es überflüssig ist, weil 
sich dadurch nichts ändert. Denn wenn der Artikel 
10 drin steht, ist sowieso der ganze Artikel erfaßt. 

Wer für Artikel 7 ist - die gleiche Abstimmung, 
die ich vorher schon gehabt habe; nur der Kollege 
Hochleitner war etwas zögernd, daher mußte ich 
noch einmal die Debatte aufgreifen -; wer also . 
für Artikel 7 Absatz 1 - also ohne Absatz 2, ge
mäß der Regierµngsvorlage - ist, den bitte ich 
um ein Handzeichen. 

(Zuruf des Abg. Vöth) 
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- Mit Streichung des Wortes „Satz 2". - Danke. 
Ist jemand dagegen? - Stimmenthaltungen? -
Bei einigen Gegenstimmen und einer Stimment
haltung haben wir die Regierungsvorlage ange
nommen, wobei „Satz 2" gestrichen wird. 

Jetzt kommt - entgegen dem Votum des Rechts
und Verfassungsausschusses, der die Streichung 
will - Absatz 2, also der Beschluß des Kulturpo
litischen Ausschusses. Wer diesem, bisher einzigen 
Absatz als dann erstem einen zweiten Absatz zu
fügen will mit den Worten: 

Die Schüler können die Volksschulpflicht 
auch an einer weiterführenden Schule erfüllen 

den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Ge
genstimmen? - Einige wenige. Stimmenthaltun
gen? - Eine. 

Jetzt muß ich an die großen Weisen nur noch 
eine Frage stellen. Herr Kollege Vöth ! Der Kultur
politische Ausschuß· hat die Überschrift _geändert: 

Beginn und Ende der Volksschulpflicht, 
anderweitige Erfüllung 

Ist es notwendig, diese unfreundliche Formulie
rung aufrechtzuerhalten? - Gut. Besteht Einver

. ständnis, daß die Formulierung des Kulturpoliti
schen Ausschusses „anderweitige Erfüllung" stehen 
bleibt? - Ja. - Gilt so beschlossen. 

Art i k e 1 8. Überschrift und Absatz 1 unver
ändert. 

Im Absatz 2 des Artikels 8 soll nach der Klam
merbezeichnung ein Punkt gemacht und das Wort 
„und" durch „Sie" ersetzt werden. Eine rein sprach
liche Verbesserung. Es soll nicht heißen „und 
darf ... ", sondern. „Sie darf ... ". 

Absatz 3 und 4 unverändert. 

Absatz 5, vom Kulturpolitischen Ausschuß ein
gefügt, soll nach dem Votum des Rechts- und Ver
fassungsausschusses gestrichen werden. 

Ich stimme daher - nachdem Ergänzungs- und 
Abänderungsanträge dazu nicht gestellt werden -
über den Artikel 8 in seinen Absätzen 1, 2, 3 und 
4 mit der bekanntgegebenen redaktionellen sprach
lichen Änderung in Absatz 2 ab. Wer zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? 
Keine. Einstimmig angenommen. 

(Abg. Richter: Absatz 51) 

- Herr Kollege Richter! Sie haben gerade nicht 
obacht gegeben, als ich bemerkte, daß ich immer 
über die Endformulierung des Rechts- und Ver
fassungsausschusses nach einer jahrzehntelangen 
Übung des Hohen Hauses abstimmen lasse. Und 
wenn so, wie vorhin, frühere Formulierungen der 
Fachausschüsse noch einmal zur Abstimmung ge
stellt werden sollen, bedarf es dazu eines eigenen 
Abänderungsantrags, so daß ich über den Absatz 5 
bewußt, als schon durch die weiteren Ausschußbe
schlüsse gestrichen, nicht mehr abgestimmt habe. 

Ich komme zu Art i k e 1 9. In Absatz 1 sollen 
die Worte „für Kinder" ersetzt werden durch die 

Worte „für Schulpflichtige". Sonst bleibt die For
mulierung des Kulturpolitischen Ausschusses mit 
der Maßgabe, daß auch hier nach dem Kulturpoli
tischen Ausschuß ein Absatz 2 eingefügt werden 
soll, der aber nach den Beschlüssen der anderen 
Ausschüsse gestrichen werden soll. Wenn weitere 
Anträge nicht vorliege!)., stimme ich also nur über 
den einzigen Absatz dieses Artikels mit der eben 
bekanntgegebenen Änderung ab. 

Wer dafür ist, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthal
tungen? - Ebenfalls keine. Einstimmig angenom
men. 

(Zuruf von der SPD: Absatz 2! - Zuruf von 
der CSU: Ist gestrichen! - Abg. Gabert: Da 

haben wir einen Abänderungsantrag!) 

- Meine Da:tp.en und Herren! Es ist richtig, daß ich 
hier diese Fülle von Anträgen übersehen habe. 
Aber eigentlich haben wir gerade abgestimmt. -
Sie haben wahrscheinlich nicht gehört, was ich 
wortwörtlich gesagt habe. Der Absatz 2 des Kul
turpolitischen Ausschusses, zu dem Sie Änderun
gen wollen, ist gestrichen. Wir haben also ohne ihn 
abgestimmt. 

Aber ich muß es doch noch einmal aufrufen. Herr 
Kollege Gabert! Ich darf jetzt Sie ansprechen: Wel
che der Formulierungen, die mir vorliegen - beide 
vom 26. März - ist die endgültige? Eine heißt: 

Zur Erreichung eines mittleren Abschlusses 
kann an der Volksschule ·freiwillig ein 10. 
Schuljahr besucht werden. 

Und die andere: 

Die Volksschulpflicht wird ferner in jedem 
Fall für jene Kinder verringert, die freiwillig 
ein 10. Schuljahr in der Hauptschule besuchen 
wollen. 

Bitte, welcher? - Herr Kollege Hochleitner! Wel
cher soll es sein? ---: 

Hochleitner (SPD): Beide. Das sind Alternativ
anträge. Zunächst bitten wir, über den Antrag 

Zur Erreichung eines mittleren Abschlusses 
kann an der Volksschule freiwillig ein 10. 
Schuljahr besucht werden. 

abzustimmen. Sollte er abgelehnt werden, bitten 
wir, über den zweiten Antrag - das ist die Fas
sung des Kulturpolitischen Ausschusses in dieser 
Frage - abstimmen zu lassen. 

Präsident Hanauer: So, meine Herren, es geht 
jetzt um die Einfügung bzw. Anfügung eines zwei
ten Absatzes zu dem bereits beschlossenen Artikel 
9. Dazu liegt zunächst ein Antrag vor, der lautet: 

Dem Artikel 9 wird ein zweiter Absatz zu
gefügt mit folgendem Text: 

Zur Erreichung eines mittleren Abschlusses 
kann an der Volksschule freiwillig ein 10. 
Schuljahr besucht werden. 

Klar? -

Wer für die_ Annahme dieses Antrags ist, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Wer 
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stimmt dagegen? - Letzteres ist die Mehrheit. 
Stimmenthaltungen? - Bei zwei StimmenthaltUn
gen. 

Für den Fall der Ablehnung ha:t die SPD-Frak
tion bereits einen Reserveantrag formuliert, der 
den Beschluß des Kulturpolitischen Ausschusses 
wieder aufnehmen soll. Ich darf ihn bekanntgeben: 

Die Volksschulpflicht wird ferner im gege
benen- Fall für jene Kinder verlängert, die 
freiwillig ein 10. Schuljahr in der Hauptschule 
besuchen wollen. 

Ich stelle das zur Abstimmung. Wer · für die 
Annahme ist, den bitte ich um ein Handzeichen. ~ 
Danke. Die Gegenprobe! - Letzteres ist die Mehr
heit. Stimmenthaltungen? - Ebe:n;falls wieder 
zwei. 

(Abg. Gabert: Drei!) 

- Drei Stimmenthaltungen. 

Beide Ergänzungsanträge sind abgelehnt. Damit 
ist der Artikel 9 abgeschlossen. 

j\ r t i k e 1 10, Überspringen von Schülerjahrgän
gen. Keine Änderungen, keine Anträge. Wer dem 
zustimmen will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimment
haltungen? - Keine. 

Zweiter Abschnitt, Berufsschulpflicht. 

A r t i k e 1 11, Beginn der Berufsschulpflicht. Un
verändert. Ich bitte um ein Handzeichen, wer dem 
zustimmen will. - Danke. Gegenstimmen? -
~eine. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Art i k e 1 12, Ende der Berufsschulpflicht, Be
rufsschull:ierechtigung. Hier ist Absatz 1 unver
ändert. In Absatz 2 wird durch den Kulturpoliti
schen Ausschuß ein Satz angefügt,' nämlich: 

Die Stundenzahl ist so zu bemessen, daß das 
Lehrziel in dreijähriger Berufsschule erreicht 
wird. 

Die Absätze 3, 4 und 5 sind unverändert. 

Wer dieser einen Änderung zustimmen· will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. Danke. Gegenstim
men? - Keine. Stimmenthaltungen? - Ebenfalls 
keine. 

Art i k e 1 13, Anderweitige Erfüllung der Be
rufsschulpflicht. Die Überschrift und Absatz 1 ·un
verändert. In Absatz 2 sind Änderungen vom Kul

. turpolitischen Ausschuß beschlossen. 

Wer dieser Änderung die Zustimmung geben 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? -
Keine. 

Art i k e 1 14, Vorzeitige Beendigung der Be
rufsschulpflicht. Einleitung und Überschrift unver
ändert. 

Ziffer 1 hat eine Änderung erfahren. Ziffer 2 ist 
durch Beschluß des Kulturpolitischen Ausschusses 
eingefügt worden. Die übrigen Ziff~rn 2 bis 7 wur
den mit der Maßgape unverändert angenommen, 

daß sie nunmehr Ziffern 3 bis 8 werden. Das war 
Absatz 1. 

Absatz 2 unverändert. Jn Absatz 3 Änderungen. 
Ebenso in Absatz 4 nach den Beschlüssen. des Kul
turpolitischen Ausschusses. 

Wer dem zustimmen will - wir sind bei Ar
tikel 14 -, den bitte ich um ein Handzeichen. -
Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltun
gen'?-~ Ebenfalls keine. 

Dritter Abschnitt, Sonderschulpflicht. 

Art i k e 1 15, Sonderschulpflichtige. In Absatz 
1 ist eine Änderung vorgesehen. Und in Absatz 2 
soll folgender Satz angefügt werden: 

Gegebenenfalls ist auch· .der Träger der pri
vaten Sonderschulen zu hören. 

In Absatz 3 ist für die Formulierung des Kultur
politischen Ausschusses vom Haushaltsausschuß als 
Änderung vorgeschlagen: Satz 2 erhält folgende 
Fassung: 

„Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend". Das steht an 
Stelle des bisherigen Satzes: „Ist der Antrag vom 
Schulleiter gestellt ... '! 

Wer mit den angegebenen Änderungen in all~n 
drei Absätzen dem Artikel 15 zustimmen will, den 
bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. Gegen
stimmen? - Keine. Stimmenthalt.ungen? - Keine. 

Art i k e 1 16, Umfang der Sonderschulpflicht. 
Absatz 1 unverändert. Absatz 2 vom Kulturpoliti
schen Ausschuß neu eingefügt. Nach dem Beschluß 
des Rechts- und Verfassungsausschusses soll imAb
satz 3 die vom Kulturpolitischen Ausschuß beschlos
sene Änderung beseitigt und die Regierungsvorlage 
als Absatz 3 wiederhergestellt werden, wobei al
lerdings nac):i. dem Wort „Schule" eingefügt wird: 
„oder Einrichtung im Sinne des Art. 3 Abs. 1 
SoSchG". . 

' Ich darf über diese Änderungen im Rahmen. des 
Artikels 16 und den ganzen Artikel abstimmen las
sen. Ich bitte um ein Handzeichen, wer dem die 
Zustimmung geben will. - Danke. Stimmt jemand 
dagegen? - Niemand. Stimmenthaltungen? - Bei 
einer Stimmenthaltung angenommen. 

Art i k e 1 17, Unterbringung in Heimen und 
Familienpflege. Absatz 1 sollte vom Kulturpoliti
schen Aussehuß geändert werden. Der Rechts- und 
Verfassungsausschuß hat die Wiederherstellung 
der Regierungsvorlage beschlossen. Absatz 2 hat 
ei:qe Änderung in der Formulierung erf::~hren . 

Ich lasse über den Artikel 17 abstimmen mit der 
Maßgabe, daß Absatz 1 · wie die Regierungsvorlage 
und Absatz 2 wie der Beschluß des Kulturpoliti-

. sehen Ausschusses lautet. Wer dem zustimmen 
will, den bitte ich um ein Handzeichen. - Danke. 
Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthaltungen? -
Keine. 

A b s c h n i t t III, Maßnahmen zur Durchsetzung 
der Schulpflicht, Ordnungswidrigkeiten. 

Art i k e 1 18, Schulzwang. Absatz 1 und 2 un
verändert. Nach dem Beschluß des Kulturpoliti
schen Ausschusses soll ein Absatz 3 hinzugefügt 
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werden, jedoch nach dem Beschluß des Rechts- und 
Verfassungsausschusses mit der Maßgabe, daß die 
Worte „das Landratsamt oder die kreisfreie Stadt" 
ersetzt werden durch „die Kreisverwaltungsbehör
de". Sonst unverändert. 

Wer dem die Zustimmung geben will, den bitte 
ich um ·ein Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen? 
- Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Art i k e 1 19, Ordnungswidrigkeiten. Der Ab
satz 1 wurde neu gefaßt, Ziffer 1 erhält einen Zu
satz, Änderungen in Ziffer 2 und 3. Nach dem Be
schluß des Kulturpolitischen Ausschusses bei Ab
satz 2 hinsichtlich der Landratsämter und kreis
freien Städte sollen ebenso wie bei Artikel 18 auch 
hier in Artikel 19 Absatz 2 die Worte „Landrats
ämter und die kreisfreien Städte" durch „Kreis
verwaltungsbehörden" ersetzt werden. 

Absatz 3, vom Kulturpolitischen Ausschuß neu 
beschlossen, soll nach dem Beschluß des Rechts
und Verfassungsausschusses in Satz 2 folgende 
Fassung erhalten: „Will die Kreisverwaltungsbe
hörde das Verfahren· wegen einer Ordnungswidrig
keit nach Abs. 1 Nr. 2 oder Nr. 3 einstellen, so hat 
sie vorher den Schulleiter zu hören." Der Satz 2 
des Absatzes 3 bleibt unverändert. 

Der neu beschlossene Absatz 4 soll nach dem Be
schluß des Rechts- und Verfassungsausschusses ge
strichen werden; über ihn wird daher nicht abge
stimmt, da ein entgegenstehender Antrag nicht 
vorliegt. 

Wer dem Artikel 19 mit den bekanntgegebenen 
Änderungen zustimmen will, den bitte ich uin ein 
Handzeichen. - Danke. Die Gegenprobe! - Keine 
Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? .,..-- Keine. 

Wir kommen· zu Art i k e 1 20, Einschränkung 
von Grundrechten. Hier soll nach dem Beschluß des 
Rechts- und Verfassungsausschusses der Text der 
Regierungsvorlage wiederhergestellt werden. Ich 
lasse über ihn abstimmen. 

Ich bitte um ein Handzeichen, wer. zustimmen 
will. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimm
enthaltungen? - Ebenfalls keine. 

Abschnitt IV, Übergangs- und Schlußvorschriften. 
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ten. Hier ist vom Rechts- und Verfassungsausschuß 
eine Neufassung beschlossen worden. Artikel 21 
soll folgende Fassung erhalten: 

Art. 21 

Erlaß von Rechts- und Verwaltungsvorschriften 

(1) Das Staatsministerium für Unterricht und 
Kultus wird ermächtigt, soweit erforderlich im 
Einvernehmen mit den beteiligten Staatsmini
steren durch Rechtsverordnung zu bestimmen 

1. das Verfahren zur Feststellung der Schul
reife (Art. 8 Abs. 1), 

2. das Verfahren bei der Zurückstellung vom 
Besuch der Volksschule oder der Sonder
schule (Art. 8 Abs. 2 und 3, Art. 16 Abs. 2), 

3. das Verfahren bei der Überweisung an eine 
Sonderschule und bei der Überweisung an 
die Volksschule oder die Berufsschule (Art. 
15 Abs. 2 und 3). 

Das ist die neue Formulierung. Der bisherige ein
zige Absatz wird Absatz 2. In ihm wird das Wort 
„Benehmen" durch das Wort „Einvernehmen" er-
setzt. · 

Es handelt sich also darum, daß Absatz 1 eine 
völlig neue Fassung bekommt, der bisherige ein
zige Absatz nun Absatz 2 wird, wobei das Wort 
„Benehmen" durch „Einvernehmen" ersetzt wird. 

Wer dem Artikel 21 mit den eben bekanntgege
benen Änderungen und der Neuformulierung von 
Abs. 1 zustimmen will, den bitte ich um ein Hand
zeichen. - Danke. Gegenstimmen? - Keine. 
Stimmenthaltungen? - Keine. 

Art i k e 1 22, übergangsweise Regelung des 9. 
Volksschuljahres. Hier ist entgegen den Beschlüs
sen des Kulturpolitischen Ausschusses die Fassung 
des Haushaltsausschusses auf Beilage 1881 Ziffer 
5 maßgebend. Danach erhält Artikel 22 in Absatz 
1 und Absatz 2 eine ·neue Fassung. Besteht Ein
verständnis, daß das die Grundlage der Abstim
mung ist? - Dann lasse ich über den Beschluß des 
Haushaltsausschusses abstimmen, dem auch der 
Rechts- und Verfassungsausschuß die Zustimmung 
gegeben hat. 

Wer dem beipflichten will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Gegenstimmen?. - 2 Ge
genstimmen. Stimmenthaltungen?· - 4 Stimment
haltungen. Mit ausreichender Mehr.heit angenom
men. 

Art i k e 1 23, Änderung des Berufsschulgeset
zes. Hier ist nur die Eingangsklausel vereinfacht, · 
sonst unverändert, ebenso Art i k e 1 24, Ände
rung des Gesetzes über das Erziehungs- und Un
terrichtswesen. Auch hier ist die Eingangsklausel 
vereinfacht, sonst unverändert. 

Wer den beiden Artikeln 23 und 24 die Zustim
mung geben will, den bitte ich um ein Handzeichen. 
- Danke. Gegenstimmen? - Keine. Stimmenthal
tungen? - Eine Stimmenthaltung. 

Art i k e 1 25, Anerkannte ErgänzungssChulen 
- - Verzeihung -!·Ich bitte um Entschuldigung, 
der Irrtum lag bei mir . ...A .... rtikel 25 ist kein neuer 
Artikel, sondern das gehört zu Art i k e 1 24, über 
den ich gerade abstimmen ließ. Er schließt sich 
hier so reibungslos der Artikelfolge an, daß ich 
darüber gestolpert bin. 

Ich stelle nochmals fest: Artikel 24, über den 
ich eben· abstimmen ließ, besteht aus den Ziffern 
1, 2, 3 - Ziffer 3 hat den Artikel 25, anerkannte 
Ergänzungsschulen des Gesetzes über Erziehungs
und Unterrichtswesen zum Gegenstand - und Zif
fer 4. In Ziffer 4 soll im Absatz 2, dritte Zeile nach 
dem Wort „und" das Wort „daher" eingefügt wer
den. Der Vorsicht halber darf ich jetzt noch einmal 
den Artikel 24 in seiner Ganzheit zur Abstimmung 
stellen. Ich bitte um ein Handzeichen derer, die 
dem zustimmen wollen. - Danke. Gegenstimmen? 
- Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. 
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Art i k e 1 25, Änderung des Beamtengesetzes. 
·Hier ist eine Streichung vorgesehen, sonst bleibt 
Artikel 25 unverändert. Wer dem zustimmen will, 
den bitte ich um das Handzeichen. - Gegenstim
men? - Keine. Stimmenthaltungen? - Keine. 

Es folgt letztlich Art i k e 1 26. Zunächst soll 
nach dem Beschluß des Haushaltsausschusses das 
Gesetz in Absatz 1 für dringlich erklärt werden. 
Es tritt am 1. April 1969 in Kraft. Das betrifft den 
Absatz 1. 

Der Absatz 2 bleibt in seiner ·Einleitung unver
ändert. Jedoch sollen in Ziffer 1 vor dem Strich
punkt die Worte „und vom 26. Juni 1968 (GVBL 
S. 188)" eingefügt werden. 

Ziffer 2 des Absatzes 2 bleibt unverändert. 

In Absatz 3 sollen die Worte „in der Fassung vom 
24. August usw." ersetzt werden durch „zuletzt ge
ändert durch § 7 der Verordnung vom 22. Juni 
1967 (GVBL S. 372)". 

Wer dem letzten Artikel seine Zustimmung ge
ben will, den bitte ich um das Handzeichen. 
Danke. Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? -
Einstimmig angenommen. 

Ich darf mich sehr herzlich für Ihre liebenswür
dige Unterstützung und weitgehende Ruhe in die
sem Hohen Hause bedanken. Damit ist die Einzel
abstimmung abgeschlossen. Das Gesetz hat den 
Titel 

Schulpflichtgesetz (SchPG) 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, die D ritte 
L e s u n g anschließen zu dürfen. Das Hohe Haus 
ist damit einverstanden. Ich eröffne die allgemeine 
Aussprache. Dazu keine Wortmeldung. 

Ich eröffne die Ein z e 1 b er a tun g. - Auch da
zu keine Wortmeldung. Wir kommen zur Abstim
mung in der Dritten Lesung. Dabei liegen die Be
schlüsse der zweiten Lesung zugrunde. Ich rufe 
auf die Artikel 1 -, 2 -, 3 -, 4 -, 5 -, 6 -, 
7 -, 8 -, 9 -, 10 -, 11 -, 12 -, 13 -, 14 -, 
15 -, 16 -, 17 -, 18 -, 19 -, 20 -, 21 -, 22 -, 
23 -, 24 -, 25 - und 26 -. 

Meine Damen und Herren! Wir kommen zur 
Schluß abstimm un g. Ich bitte, sie unmittel
bar anschließen zu dürfen. Das Hohe Haus ist da
mit einverstanden. Ich schlage Ihnen vor, die Ab
stimmung in vereinfachter Form durchzuführen. -
Auch damit sind Sie einverstanden. 

Vor der Abstimmung noch eine Erklärung nach 
der Geschäftsordnung zur Abstimmung. Herr Ab
geordneter Eberle! 

Eberle (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Ich habe im Auftrag der SPD-Fraktion 
folgende Erklärung abzugeben. Wir bedauern es 
außerordentlich, daß sich die CSU-Fraktion ent
gegen dem Votum des Kulturpolitischen Ausschus
ses nicht durchringen konnte, in diesem Schul
pflichtgesetz der Verankerung eines freiwilligen 
zehnten Schuljahres mit der Vermittlung eines 

mittleren Abschlusses zuzustimmen, zumal die 
grundsätzliche Zuweisung eines zukünftigen zehn
ten Pflichtschuljahres an die Berufsschule dadurch 
nicht berührt worden wäre. 

Die SPD-Fraktion ist der Überzeugung, daß mit 
.dieser Verweigerung eines mittleren Abschlusses 
für den dazu fähigen Teil der Schüler der Haupt
schule das neunte Schuljahr und die Hauptschule, 
ihr Sinn und Bestand außerordentlich beeinträch·
ti:gt und gefährdet sind. 

Die SPD-Fraktion wird dem Schulpflichtgesetz 
zustimmen, weil mit diesem Gesetz - obgleich es 
in einigen Punkten unseren Vorstellungen nicht 
entspricht - das von uns seit langem geförderte 
neunte Schuljahr endlich eingeführt wird und eine 
Verbesserung der Situation der praktisch bildbaren 
Kinder durch die Initiative der SPD in den Aus
schußberatungen erreicht werden konnte. 

(Zuruf von der CSU: Wenn es euch tröstet, 
Ja!) 

Wir geben außerdem die Hoffnung nicht auf, daß 
auch hier wie in vielen anderen Fällen eine Ände
rung noch so rechtzeitig zu erreichen ist, daß die 
är;gsten von uns befürchteten Auswirkungen ver
hindert werden können. 

(Beifall bei der SPD) 

Präsident Hanauer: Damit kommen wir zur 
S c h 1 u ß ab s t i mm u n g. 

Meine Damen und Herren! Wer dem Schul
pflichtgesetz die Zustimmung geben willl, den bitte 
ich, sich vom PI.atz zu erheben. - Danke schön. 
Wer stimmt dagegen? - Wer enthält sich der 
Stimme? - Bei 6 Stimmenthaltungen ist das Ge
setz ohne Gegenstimmen an g e n o m m e n. 

Das Gesetz hat den Ti t e 1 : 

Schulpflichtgesetz (SchPG) 

Meine Damen und Herren! Damit wäre diese 
schwierige Nachmittagsaufgabe überstanden. Jetzt 
darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten; denn ich 
möchte einen Zeitenhandel - nicht Seidenhandel 
- vorschlagen. Aus den Reihen der Fra kt i o n 
der SPD wurde mir nachdrücklich die Bitte 
vorgelegt, den P u n kt 9 der Tagesordnung, der 
den Rückkauf des Geländes um Fort Ha s 1 an g 
betrifft, heute nachmittag noch zu behandeln. Es 
wurde mir erklärt, daß die betreffenden Antrag
steller einen Diskussionsbeitrag von nur zwei bis 
drei Minuten und nicht mehr liefern würden. Dazu 
muß ich darauf hinweisen, daß ich heute gezwun
gei;i. bin, die Sitzung um 18 Uhr zu schließen. Sollte 
sich also darüber eine längere Diskussion ergeben, 
dann muß ich schon jetzt, vor Beginn der Behand
lung, sagen, daß eine Unterbrechung notwehdig 
werden könnte. 

Da sich Widerspruch aus dem Hohen Hause nicht 
erhebt -, rufe ich Pu n kt 9 der Tagesordnung 
auf: 

Antrag der Abgeordneten Haase, Dr. Rei
Iand, Schneider betreffend Rückkauf des 
Geländes um Fort Haslang (Beilage 1633). 
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Ich bitte Herrn Kollegen Schöfberger, über die 
Beratungen des Ausschusses für Verfassungs-, 
Rechts- und Kommunalfragen (Be'ilage 1758) zu be
richten. 

Schöfberger (SPD), B er ich t erstatte r : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für Verfassungs-, Rechts- und Kommunal
fragen hat sich in seiner 63. Sitzung am 26. Fe
bruar 1969 mit dem Antrag der Abgeordneten 
Baase, Dr. Reiland und Schneider befaßt. Der An
trag liegt Ihnen auf Bei 1 a g e 1633 vor. Mitbe
richterstatter war Herr Ko:llege Dr. Raß. 

Der Antrag hat folgenden Wortlaut: 

„Die Staatsregierung wird ersucht, von ih
rem Rückkaufsrecht bezüglich des Geländes 
um Fort Haslang Gebrauch zu machen." 

Beratungsgrundlage war der Bericht des Unter
suchungsausschusses (Beilage 1600). 

Der Berichterstatter nahm eingehend Stel
lung zur rechtlichen Möglichkeit, zur wirtschaflichen 
Zweckmäßigkeit und zur politischen Notwendig
keit der Ausübung des Wiederkaufsrechtes. Die 
rechtliche Möglichkeit ergebe sich aus dem Ver
tragstext des zwischen dem Freistaat Bayern und 
Dr. Maier geschlossenen Zusatzvertrages vom 13. 
Juni 1959. Das Wiederkaufsrecht könne bis zum 1. 
Mai 1969, also noch rechtze'itig ausgeübt werden. 
Die Bedingung für das Wiederkaufsrecht sei ein
getreten; denn das Grundstück sei zum 1. Mai 1961 
nicht einplaniert gewesen. Die We'iterveräußerung 
des Grundstücks an die EWO verhindere die Aus
übung des Wiederkaufsrechts nicht, auch nicht 
Rangrücktritt der Vormerkung gegenüber einer 
GrundschUlld. 

Zur wirtschaftlichen Zweckmäßigkeit führte der 
Berichterstatter aus, daß der Netto-Kaufpreis von 
30 000 DM zurückzuerstatten wäre, ferner ein Ver
wendungsersatz, der sich etwa in der Größenord
nung von 40 000 DM bewege. Das Grundstück habe 
aber bereits im Jahre 1961 einen Verkehrswert von 
1 597 000 DM gehabt. 

Der Wiederkauf sei auch politisch notwendig, 
denn der Untersuchungsausschuß habe mit großem 
Aufwand und unter starker Beachtung der Öffent
lichkeit festgestellt, daß der Verkauf des Grund
stückes zu einem Kaufpreis von 30 000 DM nicht 
hingenommen werden könne. Wenn diese Fest
stellung nicht mit einer platonischen Er:klärung 
enden solle, müsse die Staatsregierung Konse
quenzen aus dem Untersuchungsbericht ziehen. 

Der Mitberichterstatter, Herr Kollege Dr. Ras s , 
nahm keine StelJ.ung zu den bisher aufgeworfenen 
Fragen. Er erachtete aber allein die Staatsregie
rung als für die Entscheidung zuständig. Sie solle 
entscheiden, ob das Wiederkaufrecht. ausgeübt 
werden könne. Das Parlament könne höchstens 
eine Anregung geben. 

Der Ari.tragsteller, Herr Kollege Ha a s e, .ging 
nochmals auf den Untersuchungsbericht ein und 
vertrat die Auffassung, daß das Parlament seinem 

politischen Willen wohl Ausdruck verleihen könne 
und müsse und daß es der Exekutive einen politi
schen Auftrag erteilen solle. 

Das Prozeßkostenrisiko erscheine gering. Es ma
che in der Öffentlichkeit einen schlechten Eindruck, 
wenn man auf das Prozeßkostenrisiko verweise 
und das Wiederkaufsrecht nicht geltend mache. 

Herr Kollege Dr. Sei d.l beurteilte die Er
folgsaussichten eines möglichen Prozesses. Auch er 
bezeichnete die Staatsregierung als für die Gel
tendmachung verantwortlich. Er befürchtete aber, 
daß die Prozeßkosten höher sein könnten, als es 
die Berichterstatter erwarteten. 

Staatssekretär J au man n empfahl aus poli
tischen Gründen, das Wiederkaufsrecht auszuüben. 
Er sagte, die Öffentliche Resonanz müssen den 
Staat veranlassen, alle rechtlichen Möglichkeiten 
auszuschöpfen. In der Frage der wirtschaftlichen 
Zweckmäßigkeit machte er jedoch Abstriche an 
den Vorschlägen der Antragsteller und Bericht
erstatter. 

Der Ausschuß hat dann vorübergehend die Öf
fentlichkeit ausgeschlossen. Während dieser Zeit 
gab der Staatssekretär einen Bericht über das mög
liche taktische Vorgehen des Herrn Dr. Maier in 
einem möglichen Prozeß, das sich auf das Prozeß
kostenrisiko auswirken könne. Daraufhin wurde 
die Öffenfächkeit wiederhergestellt. 

Antragsteller H a a s e führte anschließend aus, 
daß die Glaubwürdigkeit des Parlamentes nicht 
durch einen Verzicht auf das Wiederkaufsrecht un
ter Hinweis auf das Prozeßkostenrisiko aufs Spiel 
gesetzt werden dürfe. 

Der ursprüngliche An t r a g , zur Abstimmung 
gestellt, wurde mit 12 gegen 11 Stimmen ohne 
Stimmenthaltung ab g e 1 eh n t. 

Hierauf formulierte Kollege Dr. Seid 1 einen 
Ab ä n d e r u n g s an t r a g , der Ihnen auf Beilage 
1758 vorliegt. Er hat folgenden Wortlaut: 

„Die Staatsregierung wird ersucht, zu prü
fen, ob der Staat von dem im Nachtragsver
trag mit dem Bauunternehmer Dr. Hans Maier 
vereinbarten Wiederkaufsrecht Gebrauch ma
chen kann, und gegebenenfalls dieses Wieder
kaufsrecht auszuüben." 

Dieser Antrag des Herrn Abgeordneten Dr. Seidl 
wurde mit 12 Stimmen bei 10 Enthaltungen aus 
den Reihen der SPD-Fraktion an genommen. 

Damit hat die Mehrheit des Ausschusses dem 
Plenum die Zustimmung · zu diesem Abände
rungsantrag empfohlen. 

Präsident Hanauer: Über die Beratungen des 
Ausschusses für den Staatshaushalt und Finanz
fragen (Beilage 1887) berichtet der Herr Abge
ordnete Ospald. 

Ospald (SPD), Berichterstatter : Herr 
Präsident, meine Damen und Herren! Der Aus
schuß für den Staatshaushalt und Finanzfragen hat 
sich in seiner gestrigen Sitzung mit dem gleichen 
Antrag auf Bei 1 a g e 1633 und dem Beschluß 
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des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 
Kommunalfragen· auf Bei 1 a g e 1758 beschäf
tigt. Berichterstatter war ich selbst, Mitbericht
erstatter Kollege Dr. Hans Merkt. 

In der Debatte über das Problem kamen im all
gemeinen die rechtlichen Gesichtspunkte zum Aus
druck; die eben Kai.lege Schöfberger als Bericht
erstatter des Rechts- und Verfassungsausschusses 
vorgetragen hat. Während der Mitberichterstatter 
Dr~ M e r k t die Zustimmung zu dem Beschluß 
des Ausschusses für Verfassungs-, Rechts- und 

. Kommunalfragen auf Beilage 1758 empfahl, bean
tragte ich als B er ich t erstatte r. die Zustim
mung zlirn Antrag auf Beilage 1633, also zum ur
sprünglichen Antrag, wie er vorhin vorgetragen 
wurde. · 

. · Der Antrag des Berichterstatters, Beilage 1633 
in ursprünglicher Form anzunehmen, wurde gegen 
die Stimmen der SPD a b g e 1 eh n t. Der Be
schluß des Rechts- und Verfassungsausschusses 
wurde bei Stimmenthaltung der SPD an gen o m -
men. 

, Präsident Hanauer: Ich hätte fast schon gesagt, 
wfr kommen zur Abstimmung; Herr Kollege Haase, 
dann hätten Sie den Zug verschlafen gehabt. Das 
Wort hat Herr Abgeordneter Haase. 

Haase (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Ich darf für die Antragsteller und fur die

- -jenigen Kollegen, die diesem Antrag zugestimmt 
haben, hier noch einige Bemerkungen machen. 

Mit der Erstattung des Berichtes des Untersu
chungsausschusses in der Angelegenheit Fort Has
lang ist ja erst der Anfang gesetzt worden für eine 
Sache, deren Abschluß heute in diesem Parlament 
stattfinden soll. 

Wir sind' uns darüber einig, ·daß nach § 49 der 
Geschäftsordnung des Bayerischen Landtags der 
Untersuch u. n g saus s c h u ß keine Folgerun
gen aus dem Untersuchungsbericht ziehen darf, 
sondern nur einen Bericht ohne Wertung vorzu
legen hat. Es bleibt jedoch dem Hohen Hause und 
jedem Abgeordneten in diesem Parlament unbe
nommen, selbst Folgerungen aus diesem Bericht 
zu ziehen. 

Die. A n t r a g s t e 11 er sind nun der Meinung, 
.daß es bei der politischen Brisanz und der Schwer
gewichtigkeit des Themas - immerhin war ein 
Untersuchungsausschuß ein Dreivierteljahr in die
ser Sache tätig - wünschenswert wäre, wenn das 
Parlament von sich aus politische Folgerungen ......, 
politische, sage ich - aus diesem Bericht ziehen ' 
würde. Die Voraussetzungen, die der Ausschuß ge
schaffen hat, sind also umzusetzen in politische 
Konsequenzen. 

Der Inhalt des Ausschußberichtes gibt zwei Mög
lichkeiten, Konsequenzen zu ziehen: Dies wäre ein
mal diejenige, die im Antrag der Antragsteller auf 
B e i 1 a g e 1633 enthalten ist, nämlich das Grund-

stück Haslang für den Freistaat Bayern zurück
zuerw·erben. 

· Die zweite MögliChkeit liegt außerhalb der Hand
habung des Parlamentes und beschäftigt sich weit
gehend mit Schlußfolgerungen; die aus den Ver
haltensweisen der Beamten, die daran beteiligt 
waren, gezogen werden sollten. · 

Hierzu darf ich sagen: Wir meinen, daß politi
sche Konsequenzen tatsächlich gezogen werden 
sollten. Wir. sollten versuchen, den Schaden, der 
dem 'staat dadurch entstanden ist, daß 1. eine Reihe 
von beteiligten Beamten es an der notwendigen 
wirtschaftlichen Denkungsweise hat fehlen lassen 
und daß 2. eine Menge undurchsichtiger Vorgänge 
dazu geführt haben, daß der Bayerische Staat ein 
Grundstück um 30 000 DM verkauft hat, das nach 
Feststellungen des Gutachterausschusses der Stadt 
Ingolstadt 1,5 Millionen DM wert ist - besser ge
sagt: wert war-, so gering wie möglich zu halten . 
Wenn ich von „Schaden" spreche, meine ich natür
lich den materiellen, den finanziellen Schaden; denn 
den politischen Sehaden, meine Damen und Herren, 
und den moralischen Schaden können wir hier gar 
nicht mehr reparieren .. Wir können nur hoffen, 
daß der Bürger in unserem Staate merkt und ver
steht, daß hier ein .Parlament _tätig ist, das sich 
nach besten Kräften bemüht, die Dinge, die einmal 

. geschehen sind, bestens zu erledigen. 

Lassen Sie mich aber sagen, daß wir auch zur 
materiellen Seite der Angelegenheit uns Gedanken 
gemacht haben und auf dem Standpunkt stehen, 
daß der Rückkauf zu 30 000 Mark - das ist der 
Kaufpreis - plus Auf w end u n g e n, die nur 
schätzungsweise angenommen werden können, aber 
selbst nach den Vorstellungen des -Herrn Dr. Maier 
niemals höher als mit 500 000 DM zu beziffern sind, 
einschließlich den nicht sehr erheblichen Zinsen in 
keinem Verhältnis zu dem Wertmaßstab· von 1,5 
Millionen DM steht, den der Gutachterausschuß 
der Stadt Ingolstadt angelegt hat und der daher als 
objektive Grundlage unterstellt werden muß. 

Die Möglichkeit des Rückkaufs ist rechtlich bis 
zum 30. April dieses Jahres gegeben;· das ergibt 
'sich aus dem notariellen Kaufvertrag. Dan.ach wür
de dieses Grundstück auch absolut, d. h. unter 
Wegfall der Rückkaufsklausel, dem Herrn Dr. 
Maier zufallen. 

Es ist wiederholt der Einwand dargestellt wor
den, daß es Prozeßschwierigkeiten geben könnte. 
Wir sind der Meinung, daß von den nur 40 Prozent 
der Gesamtfläche, die überhaupt zum Fortkern 
gehört haben und damit einzuplanieren waren 
_:_ diese Voraussetzung muß nach der Feststellung 
des Untersuchungsausschusses angenommen wer
den -, ein beachtlicher Teil nicht einplaniert ist. 
Es gibt Löcher von 12 bis 16 Metern, und man 
sieht in diesen Löchern die Reste der alten Fe
stungsanlage - dies nach Feststellung des Unter
suchungsausschusses. Unter diesen Voraussetzun
gen glauben wir, daß ein Prozeßrisiko nicht sehr 
erheblich ist. 

Aber im Vordergrund steht nicht die Frage des 
Prozeßrisikos, sondern ausschließlich die Frage, 
was der . B a y er i s c h e Land t a g tut, yvenn ein 
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Untersuchungsausschuß dieses Parlaments einen 
Mißstand aufdeckt, der so eklatant war, daß er 
in der Öffentlichkeit erhebliche Wellen geschlagen 
hat. Wir sind daher der Auffassung, daß politische 
Konsequ~nzen ins.oweit gezogen wen:l.en müssen, 
als das Parlament seinen Willen ausdrücken muß, 
cJ_aß die Staatsregierung vom Rückkaufsrecht Ge
brauch machen möge. Hier geht es um die Glaub
würdigkeit des Parlaments, um die Glaubwürdig
keit~ - -

(Zuruf des Abgeordneten Dr. Soenning) 

- Sie sind wohl nicht dabei gewesen, deshalb sage 
ich es Ihnen nochmals ganz besonders: Hier geht 
es um die Glaubwürdigkeit des Parfaments und 
um die Verpflichtung zum politischen Handeln. Das, 
meine Damen und Herren, ist nicht durch eine 
positive Abstimmung über den Antrag des Herrn 
Kollegen Dr. Seidl gewähr.leistet; denn hier wird 
die Staatsregierung nur aufgefordert, ihr Ermessen 
dahingehend walten zu lassen, ob sie es in eigener 
politischer Verantwortung und in eigenem Ermes
sen für richtig hält, ein Wiederkaufsrecht auszu-

. üben: Es kann aber in diesem Falle nicht nur die 
Aufgabe der Staatsregierung sein, zu dieser Frage 
eine politische Ansicht und damit eine tatsächliche 
Handlung vorzunehmen, sondern wir müssen als 
Parlament selbständig diese Frage durchdenken 
und selbständig zu einer .politischen Willensbildung 
kommen. 

Deshalb glauben wir, daß nur durch die Annah
me unseres Antrages auf B e i 1 a g e 1633, den ich 
hiermit wieder ste1le, Herr Präsident, die Mög
lichkeit gegeben ist, dieser Willensbildung des 
Parlaments Ausdruck zu geben. 

Meine Damen und Herren, ich habe mich in al.ler 
Kürze bemüht, Ihnen noch einmal die Gründe dar
zustellen, warum wir glauben, daß es nicht dabei 

. sein Bewenden haben kann, der Staatsregierung 
anheim zu geben, ob sie etwas tun will, sondern 
daß es vielmehr für die Glaubwürdigkeit und für 
die Verantwortungsfreude dieses Parlaments wich
tig ist klarzustellen, daß es selbst der Meinung ist, 
daß aus diesem Untersuchungsausschußbericht po
litische Konsequenzen gezogen werden müssen. Ich 
bitte Sie deshalb, unserem Antrag zuzustimmen. 

Präsident Hanauer: Das Wort hat Herr. Ab
geordneter Dr. Seidl. 

Dr. Seidl (CSU): Herr Präsident, meine sehr ver
ehrten Damen und Herren! Im Ausschuß für Ver
fassungs-, Rechts- und Kommunalfragen hat ziem
lich einhellig die Auffassung vorgeherrscht, daß der 
Freistaat Bayern vom Wiederkaufsrecht, das im 
Nachtragsvertrag vom Juni 1959 vereinbart wor
den ist, Gebrauch machen soll, wenn das Prozeß
risiko auch nur einigermaßen überblickt werden 
kann, und zwar sowohl aus p o 1 i t i s c h e n Grün
den, worauf der Herr Abgeordnete S c h ö f b er -
g er bereits hingewiesen hat und was auch vom 
Herrn St a a t s sekret ä r im Finanzministerium 
betont wurc:J.e, wie auch aus w i d s c h a f t 1 ich e n 

Erwägungen. Die Frage aber, meine sehr verehrten 
Damen und Herren, um die es hier' geht, ist nicht 
etwa die: soll das Wiederkaufsrecht ausgeübt wer
den, sondern die Frage ist allein die: kann in 
einem Prozeß - und es muß mit einem Prozeß 
gerechnet werden; denn wir können nicht davon 
ausgehen, daß der Erwerber Dr. Maier das Grund-

. stück freiwillig· zurücj.{geben wird -·mit Aussicht 
auf Erfolg der Rechtsstandpunkt dieses Landtags, 
wenn man dem Antrag der Antragsteller folgt, 
vertreten werden? 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, es 
geht auch um die Frage: Kann die Vollversamm
lung des Bayerischen Landtags, können 204 Abge
ordnete die Rechtsfrage entscheiden, ob dieses Pro
zeßrisiko übernommen werden kann? Um .diese 
Frage richtig entscheiden zu können, genügt nicht 
die Kenntnis des Berichts des Untersuchungsaus
schusses. 

(Sehr rich~ig! bei der CSU) 

Um diese Frage entscheiden zu können, muß man 
darüber hinaus die Akten des Finanzministeriums, 
der früheren Finanzmittelstelle und des Finanzamts 
Ingolstadt kennen. Diese Akten, meine Damen und 
Herren, kennen aber nicht einmal alle Mitglieder 
des Untersuchungsausschusses; denn es sind ver
ständlic..1.erweise nicht alle Aktenstücke verlesen 
worden. 

Aus diesem Grunde bin ich der Überzeugung, daß 
der Landtag überfordert ist, diese Frage 
zu entscheiden. Diese Frage kann nur von jeman
dem entschieden werden, der den Sachverhalt so
wohl in tatsächlicher wie insbesondere auch in 
rechtlicher Hinsicht erschöpfend und abschließend 
beurteilen kann. 

(Beifall bei der CSU) 

Es wurde bei der Behandlung dieses Antrags im 
Ausschuß die Öffentlichkeit ausgeschlossen, meines 
Erachtens aus wohlüberlegten Gründen, weil man 
nicht zu allem Überfluß auch noch dem Proze.!,3-
gegner Argumente an die Hand liefern will. Was 
in dieser nichtöffentlichen Sitzung beraten und 
vorgetragen wurde, ist meines Erachtens derart, 
daß jedenfalls nicht der Landtag diese Frage ent
scheiden kann, sondern daß sie nur von der Staats
regierung bzw. vom Staatsministerium der Finan
zen entschieden werden· kann. 

Aus diesem Grunde bitte ich Sie, den ursprüng
lichen Antrag abzulehnen_ und meinen Antrag an- , 
zunehmen, der dem Sinn nach lautet: Die Staats
regierung wird ersucht zu prüfen, ob das im Nach
tragsvertrag vom Juni 1959 vereinbarte Wieder
kaufsrecht ausgeübt werden kann, und es gegebe
nenfalls dann auch tatsächlich auszuüben. 

(Beifall bei der CSU) 

Präsi_dent Hanauer: Ich habe keine Wortmeldun- . 
gen mehr. 

Damit kommen wir zur Ab stimm u n g. Der 
Abstimmung liegt zugrunde ;mnächst einmal der 
Beschluß auf Bei 1 a g e 1758; das ist die vom 
Rechts- und Verfassungsausschuß angenommene 
abgeänderte Formulierung. Die Antragsteller ha-
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ben ihren ursprünglichen Antrag erneut gestellt; 
damit hat er den Charakter eines Ab ä n d e -
rungsantrages, über den zunächst abzu
stimmen ist. Wir stimmen also zunächst über die 
Formulierung auf B e i 1 ä g e 1633 ab. Ich darf 
den Wortlaut dieses einen Satzes bekanntgeben: 

;,Die Staatsregierung wird ersucht, von ih
rem Rück:kaufsrecht bezüglich des Geländes 
um Fort Haslang Gebrauch zu machen." 

Wer zustimmen will, den bitte ich um das Hand
zeichen. - Wer ist dagegen? -

(Zuruf von der SPD: Die Minderheit!) 

- Im Gegensatz zu einigen Zurufern, zu einigen 
nicht ganz ernst zu nehmenden Zurufen aus der 
Mitte des Hohen Hauses, ist das Präsidium nach 
der Geschäftsordnung in allen seinen Teilen der 
Ansicht, daß das letztere:! die Mehrheit war und 
damit der Antrag ab g e 1 eh n t worden ist. 
Stimmenthaltung? - 1 Stimmenthaltung bei der 
CSU, 3 Stimmenthaltungen bei der NPD. 

·Wir kommen jetzt zur Ab stimm u n g über 
die Formulierung auf der B e i 1 a g e 1758, also 
über den geänderten Antrag. 

Wer ·dem zustimmen will, den bitte ich um ein 
Handzeichen. - Danke. Wer stimmt hier dagegen? 
- 2 Gegenstimmen. Stimmenthaltungen? - Der 
Rest des Hauses. Damit ist dieser geänderte An
trag mit Mehrheit ang~nommen. 

Meine Damen und Herren, ich bitte darum, noch 
den Punkt 7 der Tagesordnung aufrufen zu 
dürfen: 

Wiederwahl berufsr:Icliterlicher Mitglieder 
des Verfassungsgerichtshofs 

Mit Schreiben vom 14. März 1969, das an die 
Mitglieder des Hohen Hauses verteilt wurde, .teilt 
der Herr Ministerpräsident mit, daß die sechsjäh
rige Amtszeit von Herrn Landgerichtspräsident Dr. 
Kolb, Landgericht München I, und von He-rrn Se
natspräsident Dr. Stürmer, Oberlandesgericht Mün
chen, abgelaufen ist. Der Herr Ministerpräsident 
schlägt im Einvernehmen mit dem Herrn Präsi
denten des Bayerischen Verfassungsgerichtshofs 
die Wiederwahl der vorgenannten Richter vor. 

Ich schlage dem Hohen Hause vor, diese Wahl 
in einfacher Form vorzunehmen. - Das Hohe Haus 
ist damit einverstanden. Ich schlage auch vor, die 
Wahl gemeinschaftlich durchzuführen. - Auch da
mit besteht Einverständnis. 

Wer der Wiederwahl des Landgerichtspräsiden
ten Dr. Kolb und des Senatspräsidenten Dr. Stür
mer zu berufsrichterlichen Mitgliedern' beim Baye
rischen Verfassungsgerichtshof die Zus tim -
m u n g geben will, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. - Danke schön. Stimmt jemand da
gegen? - Das ist nicht der Fall. Stimmenthaltun
gen? - Die Wahl ist bei einer Stimmenthaltung, 
im übrigen mit allen Stimmen, vollzogen. 

Nun noch ein ähnlicher und kurzer formaler Akt! 

Ich rufe auf den Punkt 8 der· Tagesordnung: 

Bestätigung eines neuen Mitglieds des 
Landesgesundheitsrates 

Der Herr Staatsminister des Innern teilt mit 
Schreiben vom 13. März 1969 mit, daß der Vertre
ter des Landesverbands Bayern der gewerblich.en 
Berufsgenossenschaften, Herr Senator Schram-m, 
altersbedingt aus dem Vorstand des Landesver
bands ausgeschieden ist und somit auch nicht mehr 
dem Land~sgesundheitsrat angehört. Auf Vorschlag 
des Landesverbandes Bayern der gewerblichen Be-· 
rufsgenossenschaften benennt das Innenministerium 
an Stelle des ausgeschiedenen Senators Schramm 
Herrn Direktor Dipl.-Ing. Paul Jessen, Nürnberg, 
Eisenwerk AG. 

(Unruhe) 

Ich nehme an, Sie sind damit einverstanden, daß 
ich ganz leise spreche, weil offenbar das Hohe 
Haus nicht mehr gewillt ist, zuzuhören. 

Gemäß § 2 Absatz 3 des Gesetzes über die Schaf
fung eines Landesgesundheitsrates vom 12. August 
1953 hat der Landtag die Berufung des Genannten 
in den Landesgesundheitsrat zu bestätigen. Ich 
schlage Ihnen vor, diese Bestätigung in ein
facher Form vorzunehmen. - Ich stelle fest, daß 
das Hohe Haus damit einverstanden ist. 

Wer mit der Bestätigung des Herrn Direktors 
Jessen als neues Mitglied des Landesgesundheits
rats einverstanden ist, den bitte ich, sich vom Platz 
zu erheben. - Danke. Stimmt jemand dagegen? -
Hat .sich jemand der Stimme enthalten? - Beides 
ist nicht der Fall. 

Meine Damen und Herren, ich darf Sie bitten, die 
Weiter b er a tun g der anderen Gesetzentwürfe 
auf morgen früh 9 Uhr vertagen zu dürfen. 

(Zurufe: Weitermachen!) 

Die Sitzung ist damit geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 17 Uhr 56 Minuten) 


